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Vorbemerkungen 

Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Wie bereits in den vergangenen Jahren üblich, legt der RH dem Natio­
nalrat im Nachtrag zum Jahrestätigkeitsbericht einige Prüfungsergebnis­
se vor, die zum Redaktionsschluß des Hauptberichtes über das Jahr 1997 
(1. September 1998) noch nicht abgeschlossen waren . 

Darstellung der Prüfungsergebnisse 

Die Zuordnung von überprüften Dienststellen und Unternehmungen zu 
den Wirkungsbereichen der einzelnen Bundesministerien folgt der im Zeit­
punkt der Drucklegung dieses Nachtrages geltenden Zuständigkeitsvertei­
lung und Reihung der Bundesministerien. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

ZUM BESONDEREN TEIL 

Bereich des Bundesministeriums für 
auswärtige Angelegenheiten 

Freistellu ng von Bediensteten 

Für die Unterstützung in den Wahlkämpfen 1986, 1992 und 1998 
um das Amt des Bundespräsidenten stellte das BMA jeweils einem 
der Kandidaten Bedienstete in Form von Karenzierungen oder Ar­
beitskräfteüberlassungen zur Verfügung. 

Hinsichtlich der Arbeitskräfteüberlassung von Beamten bestand 
keine allgemeingültige gesetzliche Regelung; lediglich Einzelfälle 
waren gesetzlich geregelt. 

Mangels gesetzlicher Regelung blieb es den Vertragspartnern vor­
behalten, die Höhe der dem Bund zu refundierenden Personal­
kosten zu bestimmen. 

Auch während der Abwesenheit der freigestellten Bediensteten 
haben diese weiterhin Kostenersatz (Wohnungsvergütung) für die 
- vom Bund angernieteten - Residenzen (Dienstwohnungen) 
während des Wahlkampfes geleistet. 

Kostenersatz 
für Arbeitskräfteüberlassungen 

Bundespräsiden tenwahl 1986 1992 1998 

in S 

1 357994 922 121 1 185 350 

Der RH überprüfte von März bis August 1998 die Gebarung des BMA 
betreffend die Freistellung von Bediensteten zum Zwecke der Unterstüt­
zung von Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten. Die Prüfungs­
mitteilungen wurden dem BMA im September 1998 zugeleitet. Zu der 

, im November 1998 eingelangten Stellungnahme gab der RH im Dezem­
ber 1998 eine Gegenäußerung ab. Eine weitere Stellungnahme des BMA 
'langte im Jänner 1999 im RH ein. 

3 

Zu III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original) 9 von 164

www.parlament.gv.at



4 

Allgemeines 

Rechtsgrundlagen 

Die Gebarungsüberprüfung ersteche sich insbesondere auf die Bundes­

präsidentenwahlen 19H6, 1992 und 199H. 

Prüfungsschwerpunhe betrafen die rechrliche und wirtschaftliche Beur­

teilung der Dienstfreistellungen. 

2 Allgemein war festzustellen: 

(1) Anbßlich der für 19H6 anberaumten Bundespräsidentenwahl stellten 

zwei Beamte des BMA im Jahr 19H5 einen Antrag auf Karenzierung, um 
den Kandidaten Or Kurt Waldheim für das Amt des Bundespräsidenten 

im Wahlkampf unterstützen zu können. Wie auch anläßlich der Bundes­

präsidentenwahl 1971 gehandhabt, karenzierte das BMA - nach Zu­

stimmung des BKA und des BMF - ehe beiden Beamten unter Entbll 

der Bezüge für dIe Zeit des Wahlkampfes. 

Über Ersuchen der den Präsidentschaftskandidaten unterstützenden poli­

tischen Partei (ÖVP) wurde im November 19H5 nach Zustimmung des 

damalIgen Staatssekretärs im BKA, Or Franz Liischnak, und mit Kennt­

nis des damaligen Bundesmlflisters für auswänige Angelegenheiten, Mag 
Leopold Gratz, die Karenzierung der im Ausland dienstversehenden Be­

amten rückwirkend aufgehoben und mit deren Zustimmung in ein Ar­

bei tskräfteüberlassungsverhäl tnis umgewandelt, wobei säm t I iche dem 

Bund für die Bediensteten erwachsenden Kosten zu ersetzen waren. 

(2) Einem entsprechenden Ersuchen der ÖVP folgend diente diese Vor­

gangs weise im Zusammenhang mit der Bundespräsidentenwahl ]992 als 

Grundlage für die DienstfreisteIlung von zwei der fünf Bediensteten des 
BMA zur Unterstützung des Präsidentschaftskandidaten Or Thomas Kle­

stil. Die drei im Inland Dienst versehenden Bediensteten wurden karen­

zien. 

(3) Anläßlich der Bundespräsidentl'11wahl 199H entsprach das BMA einem 

Ersuchen einer Inreressenvertretung, dem PräsidentschaftskandIdaten 

Dr Thomas Klestil einen Bediensteten des BMA im Wege einer Arbeits­

krätteüberlassung zur Verfügung zu stellen. 

,1.1 Das BMA stützte die in Form einer Arbeitskräfteüberlassung erfolgten 

DienstfreisteIlungen der Beamten sowohl auf An 17 B-VG (Bund als 
Tr~iger von Privatrechten) als auch auf das Diensrrecht der Bundesbedien­

steten. Die Form der Arbeitskräfreüberlassung sei gewählt worden, um 
dem Bund Kosten für die Übersiedlung, die Pf1ege der Residenz sowie 

die Neuausschreibung zu ersparen. 

,1.2 Der RH vermerkte, daJ.\ sich für diese Form der Zurverfügungstellung 

von Beamten in den gesetzlich vorgezeichneten Modellen für Funktions­

änderungen des Personals des Bundes keine eindeutige Regelung findet; 

der Gesetzgeber har Arbeirskrätteüberlassungen jeweils im Einzelbll ge­
regelt (z13 für Ausbildungszwecke im Rahmen der europäischen Integra­

tion oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent­

wicklung [OECD) seit 1991 oder für Gemeindemandarare seir 199). 
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Refundierung 

Akontierung 

Dienstwohnungen 

Freistell ng vo B diensteten 

Sofern vom Gesetzgeber die Möglichkeit einer Arbeitskräfteüberlassung 
von Beamten gewollt wird, wäre hiefür eine eindeutige gesetzliche Rege­
lung zu schaffen, um die derzeit bestehenden rechtlichen Unklarheiten zu 
beseitigen. 

3.3 Das BMA stimmte zu. 

4.1 Mangels einer derartigen gesetzlichen Regelung erhielt das BMA von der 
ÖVP (1986 und 1992) bzw einer Interessenvertretung (1998) für die Über­
lassung der Beamten auf vertraglicher Grundlage jene Personalkosten 
refundiert, die den Bruttobezug, die Sonderzahlungen, die Kaufkraftaus­
gleichszulage, die Auslandsverwendungszulage, Hauspersonalkostenzu­
schüsse, den Wohnungskostenzuschuß und die Dienstgeberbeiträge be­
trafen. Vereinbart war, daß die Bezüge nach Geltendmachung durch das 
BMA refundiert werden; Zinsen wurden erst 1998 in Höhe von 5,5 % 
ausbedungen . 

4.2 Der RH empfahl, bestehende Regelungen über die Höhe von Refundie­
rungen, die auch einen Pensionskostenzuschlag in Höhe von etwa 50 % 
der Bezüge vorsehen, analog heranzuziehen und die Refundierungen da­
mit weitgehend kostendeckend zu gestalten. 

4.3 Laut Stellungnahme des BMA sei der Pensionskostenzuschlag zwar eine spezielle 
Bestimmung für Gemeindemandatare, es werde sich jedoch künftigen innerstaat­
lichen Regelungen nicht verschließen, sofern auch die EU künftig eine einheitliche 
Regelung, wie etwa einen VerwaltungskostenzltSchlag, vorsehen wird. 

5.1 Obwohl der jeweilige Leiharbeitskraftnehmer bereit war, die Kosten monat­
lich zu refundieren, lehnte dies das BMA wegen schwankender Wechsel­
kurse ab. Erst anläßlich der Bundespräsidentenwahl 1998 wurde während 
der Gebarungsüberprüfung durch den RH eine Akontozahlung (464 000 S) 
vereinbart. 

5.2 Der RH empfahl, künftig eine Akontierung der Kostenrefundierung vor­
zusehen. 

6.1 Strittig war, ob ein Bediensteter seine ihm zugewiesene Dienstwohnung 
(Residenz) für die Dauer eines Arbeitskräfteüberlassungsvertrages zu räu­
men oder andernfalls hiefür ein - wegen des Wegfalles des dienstlichen 
Kausalzusammenhanges - höheres Entgelt zu entrichten habe. Letzteres 
hat die Finanzprokuratur bereits 1992 verneint. 

Da die jeweilige Dienstwohnung (Residenz) vom Bund langfristig ange­
mietet worden war, hatte der Bund im Fall der Leerstehung - etwa be­
dingt durch einen Wechsel in der Person des Dienstwohnungsnehmers -
die volle Miete weiterhin zu begleichen. 

6.2 Der RH vermerkte, daß die jeweiligen Benützer die gesetzlichen Woh­
nungsvergütungen während ihrer Freistellung weiterbezahlten . 

5 

Zu III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original) 11 von 164

www.parlament.gv.at



6 

Mehrdienst­

leistungen ,lnderer 

Bediensteter 

\X'eitere 

Feqstellung 

Schlu/.)­

bemerkungen 

-.1 \Vüh rl"I1J dn Ahwesenhei t eines der yc·rllelll"nen Ikcliensten:n des BMA, 

der dll' Funktion des Leiter, l'incr im Ausland ,L:elq.;enen Dienststelle in­

nchatte, wurde fLir die Zeit des \Vahlkampfes IljS() ein Bec!H:nstner aus 

\\'il"n ~ds UnrerstLitzung in diese ausliindische Dienstsu:lle ver,etzr. Die 

Arbeit der übrigen frClgestellten BedlCllstetl"n \vurde durch dIe Bcdien­

steten der Dienststelle Im Ausland l'rbrachr. 

-) i\iach Ansicht des RII gebLihrte lediglich bei Abwesenheit des jnveillgell 

Dienstste I lenlei tcrs dem Stell vertreter ei ne monat! ichl' F unktIonsabgel­

tung in f-liilw eines Vorrückungsbetrages. welche auch bel Karenzlt'rung 

an,l!efallen wäre. Fr vermerkte, daß eIne darüber hInausgehende CJber­

stLlndcnahgeltun,l! für alle Librigen Im Ausland verwendeten Ikdlellstetell 

seit IljS() nicht anget~t!len war. 

H DIe lIl1ls~ltzsteul'rptllcht von Rechtsgesclüften des I3J\1A betreffend Ar­

hcit,krjfreL'lherLts,ullgcll hat das BMF verneint. 

') Zusammenfassend empfahl der RH: 

(I) Sofern vom Gesetzgeber die Möglichkeit einer Arbeitskräfte­

überlassung von Beamten gewollt wird, 'wäre hiefür eine eindeu­

tige gesetzliche Regelung zu schaffen, um die derzeit bestehenden 

rechtlichen Lnklarheiten zu beseitigen; 

(2) die Hiihe der zu leistenden Refundierungen 'wäre kostendeckend 

zu gestalten und 

(5) eine Akontierung der Refundierungsleistungen sollte vorgese­

hen werden. 
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Bereich des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 

Austrian Business Agency 
Österreichische Industrieansiedlungs- und 
WirtschaftswerbungsgesmbH 

Die Unternehmung beschäftigte sich mit der Ansiedlung ausländi­
scher Unternehmungen in Österreich. 

Bis 1996 verfügte die überprüfte Unternehmung nur über begrenz­
te Mittel, weswegen sie ihren Mitarbeiterstand zwischen 1991 und 
1996 stetig reduzierte. Obwohl erste Schritte zur Senkung der immer 
noch überdurchschnittlich hohen Personalkosten bereits eingeleitet 
worden waren, sah der RH noch weitere Rationalisierungspotentiale. 

Trotz der bis Mitte 1996 durch die Eigentümerstruktur gegebenen 
Finanzierungsproblematik konnte die Gesellschaft regelmäßig Be­
triebsansiedlungen bewirken. 

Nach der vollständigen Übernahme des Stammkapitals der über­
prüften Unternehmung durch das BMwA Mitte 1996 wurde ein 
neues Konzept erstellt. In Anpassung an die politischen und wirt­
schaftlichen Veränderungen der letzten Jahre (EU-Beitritt, Ostöff­
nung, Globalisierung) verlagerte die überprüfte Unternehmung ihr 
Schwergewicht von der Quantität auf die Qualität der angesiedel­
ten Arbeitsplätze. 

Neben der Betriebsansiedlung sah das Konzept auch die Darstel­
lung Österreichs als modernen, wettbewerbsfähigen Wirtschafts­
standort als zweiten Schwerpunkt vor. Ab 1997 stellte der Eigen­
tümer der überprüften Unternehmung deutlich mehr finanzielle 
Mittel zur Verfügung. 

Die von den Betriebsansiedlungen ausgelösten volkswirtschaft­
lichen Effekte waren deutlich höher als die Kosten der Austrian 
Business Agency. Hinsichtlich der Betriebsansiedlungen war das 
Jahr 1997 das bisher erfolgreichste in der Geschichte der überprüf­
ten Unternehmung. 

7 
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Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Eigentums­
verhältnisse 

Finanzierung 

Der RH überprüfte im September und Oktober 1997 die Gebarung der 
Austrian Business Agency Österreichische Industrieansiedlungs- und 
WirtschaftswerbungsgesmbH in Wien. Die Stellungnahme der überprüf­
ten Unternehmung langte im April 1998, jene des BMwA im Juli 1998 
im RH ein. Der RH erstattete im August 1998 seine Gegenäußerungen. 

2 Die Gründung der Austrian Business Agency erfolgte 1982 als Tochter 
der nunmehrigen Österreichischen Industrieholding AG (Öl AG) unter 
der Firma ICD Austria Industrieansiedlung und industrielle Kooperation 
GesmbH. 

Seit 1. Juli 1996 ist das gesamte Stammkapital (1 275 000 S) der Unter­
nehmung, deren Firmenwortlaut Ende 1995 auf Austrian Business Agency 
Österreichische Industrieansiedlungs- und WirtschaftswerbungsgesmbH 
geändert worden war, im Besitz der Republik Österreich. 

3.1 Die Finanzierung der überprüften Unternehmung erfolgte durch Gesell­
schafterzuschüsse 0991 bis 1997: rd 289 Mill S), im wesentlichen ent­
sprechend den Eigentumsverhältnissen. 

3.2 Nach Ansicht des RH war die Unternehmung lange Jahre finanziell unter­
dotiert, bei gleichzeitig relativ hohen Personalkosten, die zwischen 45 % 
und 63 % der Gesamtkosten betrugen. Dadurch blieben kaum Mittel für 
unterstützende Marketingmaßnahmen. 
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Finanzierung 

U nternehmungspoli tik 

Rahmenbedingungen 

Eigentümerstrukrur 

Austrian Business A ency 

4.1 Erst nach der Übernahme durch das BMwA standen der überprüften Unter­
nehmung für das Jahr 1997 erstmals deutlich mehr Mittel (85,4 Mill S) zur 
Verfügung, wobei ein Budget dieser Größenordnung auch für die Jahre 
1998 und 1999 zugesagt war. 

4.2 Der RH begrüßte die Mittelerhöhung im Hinblick auf das damit verbun­
dene neue Unternehmungskonzept . Er empfahl, die zusätzlichen Mittel 
vor allem für Marketingmaßnahmen einzusetzen und die berei ts begonne­
nen Bemühungen zur Reduktion des Gehaltsniveaus fortzusetzen . 

4.3 Die Unternehmung und das BMwA verwiesen au/ die bereits erzielte günstigere 

Relation von Personalkosten zu Gesamtau/wand. 

4.4 Der RH anerkannte die bisherigen Bemühungen, verwies aber auf die er­
forderlichen weiteren Anstrengungen. 

5 In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen für die über­
prüfte Unternehmung durch die Öffnung des ehemaligen Ostblocks, den 
Beitritt Österreichs zur EU und die rasch fortschreitende Globalisierung 
deutlich verändert. Diese Änderungen beeinflußten auch das Verhalten 
ausländischer Investoren , und viele Unternehmungen investierten direkt 
in den Reformländern. 

6.1 Die Tätigkeit der überprüften Unternehmung, die aufgrund ihrer spezifi­
schen Aufgabe auf Kostentragung von außen angewiesen ist , wurde bis 
1996 durch ihre Eigentümerstruktur ungünstig beeinflußt. 

Als sich die Öl AG aus der Unternehmung zurückziehen wollte, war die 
Republik Österreich zunächst nicht bereit, die Anteile zu übernehmen. In 
der Folge trat die Gesellschaft des Bundes für industriepolitische Maß­
nahmen GesmbH an die Stelle der ÖIAG. 

Die Übertragung der Anteile der ÖIAG an bzw die spätere Mehrheits­
übernahme durch die Gesellschaft des Bundes für industriepolitische Maß­
nahmen GesmbH verschärften den Kostendruck auf die Austrian Business 
Agency, weil die Gesellschaft des Bundes für industriepolitische Maßnah­
men GesmbH eine finanzielle Auszehrung durch die Austrian Business 
Agency befürchtete . Die Diskussionen über die Effizienz der Austrian 
Business Agency beinhalteten auch Überlegungen zu deren Liquidation. 

6.2 Nach Ansicht des RH war die Übernahme der Mehrheit und damit auch 
die teils überwiegende Finanzierung durch die Gesellschaft des Bundes 
für industriepolitische Maßnahmen GesmbH ungünstig . Die möglichen 
Synergien erwiesen sich als gering. Dazu kamen massive finanzielle Pro­
bleme und unterschiedliche Interessen. 

9 
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Unternehmungspolitik 

10 

Zielerreichung 

Neuorientierung 

7.1 Trotz der angespannten finanziellen Situation, der Schließung sämtlicher 
Auslandsbüros und der durch den notwendigen Personalabbau und Dis­
kussionen über die Zukunft der Unternehmung ausgelösten Unruhe un­
ter den Mitarbeitern, gelang es der überprüften Unternehmung, regel­
mäßig Betriebsansiedlungen zu bewirken. 

Laut ihren Auswertungen hat die überprüfte Unternehmung seit ihrer 
Gründung bis 1996 122 Projekte verwirklicht, die Investitionen von 
9 Mrd S mit über 7 000 Beschäftigten bewirkten. Davon entfielen auf den 
Zeitraum 1991 bis 1996 75 Projekte mit Investitionen von 3,4 Mrd Sund 
2 500 Beschäftigten. Das Jahr 1997 war mit 62 Projekten, Investitionen 
von 2,6 Mrd Sund 2400 Beschäftigten das bisher erfolgreichste. 

7.2 Der RH anerkannte diese Leistungen und vermerkte positiv das Vorhan­
densein eines Leitbildes und eines Unternehmungsprofils mit klar formu­
lierten Zielen und Maßnahmen. Er vermißte jedoch systematische Infor­
mationen über die Weiterentwicklung der angesiedelten Unternehmun­
gen und empfahl derartige Untersuchungen. 

7.3 Laut den Stellungnahmen der Unternehmung und deJ BMwA Jei eine Unter­
Juchung über die Entwicklung der angesiedelten Unternehmungen im Jahr 1998 
erfolgt. 

8.1 Sei t der Übernahme des Stammkapi tals der überprüften Unternehmung 
durch das BMwA und der Bestellung eines Kommunikationsfachmannes 
als Geschäftsführer wurde eine Neuorientierung der Unternehmungspoli­
tik eingeleitet . Die Gesellschaft konzentrierte sich auf kleine und mittlere 
Unternehmungen mit hohem Wachstumspotential und wendete sich ver­
stärkt Dienstleistungsbetrieben zu. 

Die Zielsetzung war nicht nur die quantitative Schaffung von Arbeits­
plätzen, sondern auch die Qualität der geschaffenen Arbeitsplätze. Dabei 
konzentrierte sich die Austrian Business Agency auf Betriebe, die eine Er­
gänzung bereits vorhandener regionaler Unternehmungen, wie zB für 
Autozulieferungen oder für Dieselmotoren, sein könnten . 

Unterstützend beabsichtigt die überprüfte Unternehmung, durch ent­
sprechende Kommunikationsmaßnahmen das Image Österreichs als Wirt­
schaftsstandort im Ausland zu verbessern. 

8.2 Der RH begrüßte das neue Konzept, wies aber darauf hin, daß eine Image­
veränderung auch mit dem erhöhten Budget von 85,4 Mill S nur langsam 
voranschreiten wird. Für eine kurzfristig spürbare Wirkung wären we­
sentlich mehr Mittel erforderlich . 

Weiters wies der RH darauf hin , daß die Arbeit der Austrian Business 
Agency nur dann erfolgreich sein wird, wenn auch die Rahmenbedingungen 
(etwa Art und Dauer von Behördenverfahren) für einen Investor attraktiv 
sind. 

8.3 Laut Stellungnahme deJ BMwA hiitte eine weit überproportionale Steigerung deJ 
ErfolgJ erzielt werden kiinnen. Die ausreichende AusJtattung der Unternehmung 
mit finanziellen Mitteln entJpreche den Intentionen deJ BMwA, welcheJ Jich zu den 
Zielen der GesellJchaft bekenne. 
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Unternehmungspolitik 

Volkswirtschaftliche 
Bedeutung 

Zusammenarbei t 

Geschäftsführer 

Austrian Business Agency 

9.1 Ein Mitte 1993 vorgelegtes Gutachten befaßte sich mit der Frage, wieviele 
Arbeitsplätze die Austrian Business Agency jährlich durch Betriebsan­
siedlungen zuwege bringen muß, damit ihre laufenden Aufwendungen 
durch budgetäre Rückflüsse gedeckt werden. 

AufPreisbasis 1992 wurden Nettorückflüsse je Arbeitsplatz zwischen 1,1 
und 1,5 Mill S (abhängig von der Berechnungsmethode) ermittelt. Laut 
Gutachten wäre bei einem damaligen Budget von 38 Mill S die Schaffung 
von 26 bis 36 neuen Arbeitsplätzen erforderlich. 

Zwischen 1991 und 1996 schufen die von der Austrian Business Agency 
betreuten Investoren im Durchschnitt jährlich 420 Arbeitsplätze. 

9.2 Selbst bei dem inzwischen deutlich höheren Budget der Austrian Business 
Agency, das auch rein kommunikative Aufgaben finanzierte, war die über­
prüfte Unternehmung, ausgedrückt in geschaffenen Arbeitsplätzen, erfolg­
reich. 

Insgesamt beurteilte der RH die überprüfte Unternehmung als erfolgrei­
chen Dienstleister im öffentlichen Interesse. 

10.1 Neben der Austrian Business Agency haben auch alle Bundesländer eigene 
Ansiedlungsgesellschaften . Die überprüfte Unternehmung bemühte sich 
seit Herbst 1996 um verstärkte Zusammenarbeit mit diesen Einrichtun­
gen . 

10.2 Der RH begrüßte die Anstrengungen, die Zusammenarbeit mit den 
Landesorganisationen nachhaltig zu beleben und Reibungsverluste zu ver­
meiden. Nach Ansicht des RH wäre eine führende Rolle der Austrian Bu­
siness Agency bei der Koordination künftiger Auslandspräsentationen des 
Wirtschaftsstandortes Österreich ein weiterer Schritt, die Schlagkraft in 
den Zielmärkten zu erhöhen. 

11 Ein im Oktober 1997 von der Austrian Business Agency und der Wirt­
schaftskammer Österreich unterfertigtes Grundsatzabkommen soll weitere 
Synergien bringen. 

12. 1 Nachdem der langjährige Geschäftsführer Ende März 1993 in den Ruhe­
stand getreten war, übernahm der Geschäftsführer des damaligen Mehr­
heitseigentümers Gesellschaft des Bundes für industriepolitische Maß­
nahmen GesmbH interimistisch für sieben Monate die Leitung der Austrian 
Business Agency. Begründet wurde dies mit dem Zeitaufwand, der für die 
Auswahl eines geeigneten Nachfolgers aus über 150 Bewerbungen not­
wendig gewesen wäre. 

12.2 Der RH stellte fest, daß bei der folgenden Bestellung keiner aus dem in 
einer Aufsichtsratssitzung genannten engeren Kreis von fünf Bewerbern 
ausgewählt wurde, sondern die Geschäftsführung der damaligen Leiterin 
des amerikanischen Büros der Austrian Business Agency übertragen wur­
de. Ihre Bestellung führte zu Irritationen im Aufsichtsrat der Austrian 
Business Agency sowie zu einer parlamentarischen Anfrage an den dama­
ligen Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr. 

11 
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Geschäftsführer 

12 

12.3 Laut Auskunft des Geschajtsführers der Gesellschaft des Bundes für industriepoli­
tische Maßnahmen GesmbH seien die Forderungen der erwahnten Bewerber nicht 
zu erfüllen gewesen. Wegen der damals unsicheren Zukunft der Austrian Business 
Agency habe man sich aus Kostengründen für die ebenfalls sehr gut qualifizierte 
Mitarbeiterin entschieden. 

13.1 Das Dienstverhältnis mit dieser Geschäftsführerin wurde mit Wirkung 
vom 31. Jänner 1997 einvernehmlich gelöst. Ab 1. März 1997 erhielt sie 
einen einjährig befristeten Konsulentenvertrag für den nordamerikani­
schen Markt. Das Honorar betrug rund die Hälfte ihres früheren Brutto­
bezuges als Geschäftsfuhrerin (1,3 Mill S). 

13.2 Der RH bezweifelte die Notwendigkeit einer weiteren Konsulentin für 
den nordamerikanischen Markt, der bereits von einem amerikanischen 
Konsulenten und einem Mitarbeiter der überprüften Unternehmung bear­
beitet wurde. 

13 .3 Laut Stellungnahme des Gescha/tsführers der Austrian Business Agency sei der 
Konsulentenvertrag Ende Februar 1998 beendet worden. 

14.1 Anläßlich ihrer Bestellung zur Geschäftsführerin wurde der mit der 
Übersiedlung aus Amerika verbundene finanzielle Aufwand in Form eines 
Kündigungs- und Umzugskostenersatzes in Höhe von 208 000 S abge­
golten. Ein Belegnachweis über die tatsächlich angefallenen Kosten er­
folgte trotz Vereinbarung im Geschäftsführervertrag nicht. 

14.2 Der RH beanstandete die von der Austrian Business Agency unterlassene 
Einforderung von Zahlungsnachweisen. 

15.1 Im November 1996 schrieb das BMwA die Position eines zweiten Ge­
schäftsführers aus, der sich vorrangig um die Öffentlichkeitsarbeit küm­
mern sollte. Dieser wurde mit 1. Februar 1997 bestellt und agierte wegen 
des Ausscheidens der Geschäftsführerin entgegen den ursprünglichen Ab­
sichten seither alleine. 

Die Ausschreibung der Position erfolgte ledig lich in der "Wiener Zei­
tung". 

15 .2 Der RH stellte fest, daß nur sehr wenige Bewerbungen eingelangt waren. 
Er empfahl, derartige Ausschreibungen zusätzlich in Publikationen mit 
einem breiteren Leserkreis aus der angepeilten Zielgruppe zu veröffent­
lichen. 

I " 
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Personal 

Gehal tsstruktur 

Schluß­
bemerkungen 

Austrian Business Agency 

16.1 Eine vom BMwA Anfang Dezember 1996 mit der Durchführung einer 
Ressourcen-Nutzen-Analyse beauftragte Consulting-Unternehmung be­
wertete das Gehaltsniveau der Austrian Business Agency als überdurch­
schnittlich hoch und empfahl ein Abgehen vom Kollektivvertrag für Berg­
werke und eisenerzeugende Industrie. 

Die Austrian Business Agency folgte dieser Empfehlung, indem sie ab 
1. OktOber 1997 alle Mitarbeiter in den Kollektivvertrag für den Metall­
bereich überleitete. Bei der Wahl dieses neuen Kollektivvertrages orien­
tierte sich die Geschäftsführ~ng mangels eines eigenen Kollektivvertrages 
für Betriebsansiedlungsunternehmungen an der Branchenmehrheit der 
von der Austrian Business Agency betreuten Kunden. 

16.2 Der RH verwies auf seine im Dezember 1997 veröffentlichte Einkom­
menserhebung der Jahre 1995 und 1996, derzufolge die Durchschnitts­
einkommen in vergleichbaren Unternehmungen stagnierten bzw rückläu­
fig waren, während jene der Austrian Business Agency-Mitarbeiter weiter 
anstiegen und 15 % (1995) bzw 34 % (1996) über dem Durchschnitt des 
Bereiches von 572 000 S (1995) bzw 580000 S (1996) lagen. 

Der RH anerkannte zwar das Bemühen der Austrian Business Agency, das 
hohe Gehaltsniveau zu senken, merkte jedoch kritisch an, daß die Ge­
haltsstrukrur nicht zuletzt auf Managemententscheidungen der Vergan­
genheit, etwa die wiederholte Gewährung außerordentlicher Gehaltser­
höhungen, zurückzuführen war. 

16.3 Das BMwA stellte fest, daß es sich konsequent für eine Adaptierung der Gehalts­

struktur einsetze lind die Maßnahmen der Austrian Business A gency zur G estal­

tung einer leistungsabhiingigen Entlohnung unterstütze. 

17 Zusammenfassend empfahl der RH 

(1) dem Eigentümer: 

- die Austrian Business Agency auch weiterhin mit ausreichenden 
finanziellen Mitteln auszustatten; 

(2) der Austrian Business Agency: 

- eine Absenkung der Personalkosten anzustreben; 

- die Zusammenarbeit mit den Landesansiedlungsgesellschaften 
weiter zu verbessern. 

13 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Bereich des Bundesministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Arbei tsmarktpolitische Förderungsmaßnahmen; 
Teilnahme an der Prüfung des 
Europäischen Rechnungshofes 

Der Europäische Rechnungshof hat bei seiner im Rahmen der Zu­
verlässigkeitserklärung der Haushaltsführung 1997 vorgenomme­
nen Überprüfung von Interventionen des Europäischen Sozialfonds 
zur Erreichung des Zieles 3 (Bekämpfung der Arbeitslosigkeit) in 
Österreich keine Mängel festgestellt . 

Der RH empfahl dem BMAGS Maßnahmen zur Verbesserung der 
Datenbereitstellung im Vorfeld künftiger Prüfungen durch den 
Europäischen Rechnungshof. 

EU-Gebarung 1997 im BMAGS 

Europäischer Sozialfonds-Zielförderungsmittel 

Auszahlungen 

in Mill S 

Ziel 1 83 

Ziel 2 80 

Ziel 3 1105 

Ziel 4 311 

Ziel 5b 269 

Summe 1848 

1 Der Europäische Rechnungshof prüfte im März 1998 aus Anlaß der von 
ihm gegenüber dem Europäischen Parlament und dem Rat abzugebenden 
Zuverlässigkeitserklärung für das Haushaltsjahr 1997 stichprobenweise 
aus Mitteln des Europäischen Sozial fonds kofinanzierte Ziel 3-Vorhaben 
auf dem Gebiet der Arbeitsmarktförderung. Er nahm dabei Prüfungs­
handlungen beim BMAGS, beim Arbeitsmarktservice und bei zwei Pro­
jektträgern in Niederösterreich vor. 

Der RH begleitete die Erhebungen des Europäischen Rechnungshofes in 
Form einer eigenen Gebarungsüberprüfung. Zu den Prüfungsmitteilun­
gen des RH vom September 1998 nahm das BMAGS im November 1998 
Stellung. Eine Gegenäußerung des RH erübrigte sich. 

15 

Zu III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original) 21 von 164

www.parlament.gv.at



16 

Stichproben­
erhebung zur 
Zuverlässigkeits­
erklärung 1997 

Datenbereitstellung 

Schlußbemerkung 

2 Der Europäische Rechnungshof hat im Jahr 1997 vom Arbei tsmarktser­
vice abgewickelte und vom Europäischen Sozialfonds im Bereich des Zie­
les 3 (Bekämpfung der Arbeitslosigkeit) kofinanzierte arbeitsmarktpoli­
tische Maßnahmen, und zwar zwei Vorschüsse zur Jahres tranche 1997 im 
Betrag von 750 Mill S, stichprobenweise untersucht und dabei keine Män­
gel festgestellt. 

3.1 Das BMAGS stellte dem Europäischen Rechnungshof im Vorfeld dieser 
Prüfung eine Reihe von Unterlagen im Hinblick auf die Endauswahl der 
zu prüfenden Projekte zur Verfügung. Die in diesem Zusammenhang ver­
wendeten Daten entstammten der zum Zweck der Administration des 
Europäischen Sozialfonds ei ngerich teten EDV-Datenbank des Arbeits­
marktservice und ließen aufgrund der Proj ekrbezogenheit den tatsäch­
lichen haushalts mäßigen Zahlungsvollzug nicht zweifelsfrei erkennen. 

3.2 Der RH empfahl, insbesondere im Fall von Prüfungen des Europäischen 
Rechnungshofes zur Zuverlässigkeitserklärung, bei denen formalen Krite­
rien des Mittelflusses erhöhtes Augenmerk zugewendet wird, künftig vor­
rangig auf die Datenbestände der Haushaltsverrechnung des Bundes 
zurückzugreifen. 

3.3 Das BMAGS sagte dies zu. 

4 Zusammenfassend gelangte der RH zum Ergebnis, daß das BMAGS 
und das Arbeitsmarktservice die Ordnungsgemäßheit der Geba­
rung der in Prüfung gezogenen Fälle nachgewiesen haben. 

Zu III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original)22 von 164

www.parlament.gv.at



Bereich des Bundesministeriums für Finanzen 

Haftungsübernahmen des Bundes 
bei der Ausfuhrförderung 

Das österreichische Exportförderungssystem wird seit 1950 durch 
die Oesterreichische Kontrollbank AG als Bevollmächtigte des Bun­
des banktechnisch abgewickelt. Das Ausfuhrförderungsgesetz 1981 
ermächtigt den Bundesminister für Finanzen zur Übernahme von 
Haftungen für Exporte, die der Verbesserung der Leistungsbilanz 
dienen. 

Der Zusammenbruch der politischen Systeme im Osten führte bei 
Projektfinanzierungen zu Problemfällen, die überwiegend im Ver­
halten der ausländischen Abnehmer begründet waren. Bei der lau­
fenden Gestionierung und Abwicklung von Schadensfällen ist die 
Oesterreichische Kontrollbank AG auf die Mitwirkung der Haus­
banken angewiesen. 

Die zwischen 1990 und 1996 geführten Umschuldungsverhandlun­
gen waren vor allem mit den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sow­
jetunion besonders schwierig. 

Die Strategie des Risikoausgleichs und die finanzielle Selbsttragfähig­
keit des Systems der Ausfuhrförderung laufen Gefahr, allmählich an 
ihre Grenzen zu stoßen, weil das Vordringen auf risikoreichere Märk­
te höhere Ausfälle und wachsende finanzielle Belastungen für den 
Bundeshaushalt wahrscheinlich werden lassen. 

17 
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Rechtsgrundlagen: 

Haftungsrahmen 

Haftungen bei der Ausfuhrförderung 

Ausfuhrförderungsgesetz 1981, BGBI N r 215, Ausfuhrförderungsverordnung 1981, 
BGB! Nr 257, Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz 1981, BGBI Nr 216, 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Oesterreichischen Kontrollbank AG betreffend 
Exportgarantien (Stand: März 1997) 

1995 1996 1997 

in Mrd S 

420,0 420,0 420,0 

Ausnützung (jewei ls 31. Dezember) 334,4 330,4 340,4 

Haftungen (gesamt) gemäß 
Ausfuhrförderungsgesetz 1981 (ohne Promessen 1) 355,2 349,5 359,2 

Haftungen nach Regionen 
(Stand jeweils 31. Dezember) 

Europa (einschließlich Türkei) 117,0 111,9 114,4 

davon Osteuropa (einschließlich Gemeinschaft 
Unabhiingiger Staaten) 105,3 100,5 102,1 

Asien 58,1 59,7 70,4 

Afrika 41,4 42,4 41,2 

Nord- und Lateinamerika, Australien und Ozeanien 9,4 7,8 8,2 

Deckungsrechnung 

Vereinnahmte Entgelte 2584 

in Mill S 

2423 2971 

+ Rückflüsse zu Schadenszahlungen 

Summe 

1698 

4282 

2135 2047 

4558 5018 

- Schadenszahlungen 

Nettobetrag 

1219 

3063 

5048 1439 

-490 3579 

1) Promesse = bedingte Zusage auf Erteilung einer Garantie bzw Finanzierung für ein noch 
in Verhandlung stehendes Geschäft 

Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte von September bis November 1997 die Gebarung des 
Bundes (BMF) hinsichtlich seiner Haftungsübernahmen bei der Aus­
fuhrfärderung mit den Schwerpunkten Risikoevaluierung, Gestionierung 
ausgewählter Geschäftsfälle, Umschuldungsverhandlungen und system­
bezogene Grundsatzfragen. Die Gebarungsüberprüfung umfaßte die Wirt­
schafts jahre 1991 bis 1997. Die Erhebungen des RH erstreckten sich auf 
die im Überprüfungsgegenstand vom BMF betraute Oesterreichische 
Kontrollbank AG. Zu den im Juli 1998 zugeleiteten Prüfungsmitteilun­
gen gaben das BMF und der Vorstand der Oesterreichischen Kontroll­
bank AG im Oktober 1998 Stellungnahmen ab. Seine Gegenäußerung er­
stattete der RH im November 1998. 
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Haftungsüberna men des Bundes 
bei der Ausfuhrförderung 

Allgemeines 2 Aufgrund der geltenden Rechtslage ist der Bundesminister für Finanzen er­
mächtigt, namens des Bundes Haftungen für die ordnungsgemäße Erfül­
lung von Rechtsgeschäften durch ausländische Vertragspartner im Export­
geschäft zu übernehmen. 

Mit der Haftungsübernahme werden 

- politische Risken (kriegerische Ereignisse, Aufruhr, Revolution, Zer­
störung oder Entzug von Rechten oder Vermögen im Ausland) sowie län­
ger als drei Monate anhaltender Transfer- oder Zahlungsverzug eines öf­
fentlichen (nicht konkursreifen) Vertragspartners und 

- wirtschaftliche Risken (Nichtzahlung durch den privaten Schuldner 
nach Mahnung bzw Betreibung sowie bei Insolvenz des Schuldners) 

gedeckt. 

Verfahren der 3.1 Die Oesterreichische Kontrollbank AG wurde 1946 als sektor- und kon-
Haftungsübernahme kurrenzneutrale Dienstleistungsunternehmung der Kreditwirtschaft ge­

gründet und ist seit 1950 als Bevollmächtigte des Bundes im Rahmen 
der Ausfuhrförderung (zB Hafcungsübernahmen) tätig. Die Durchfüh­
rung von Haftungsübernahmen erfolgt arbeitsteilig zwischen dem BMF 
und der Oesterreichischen Kontrollbank AG aufgrund eines im Dezem­
ber 1981 abgeschlossenen Übereinkommens. Demnach obliegt der Oester­
reichischen Kontrollbank AG die bankkaufmännische Beurteilung der 
Antragsteller auf Hafcungsübernahme (Bonitätsprüfung), die Bearbei­
tung der Ansuchen, die Ausfertigung der Haftungsverträge sowie die 
Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Republik Österreich aus den 
Haftungsverträgen . Die Ergebnisse der banktechnischen Behandlung 
durch die Oesterreichische Kontrollbank AG begutachtet - unter Be­
rücksichtigung gesamtwirtschaftlicher Aspekte - ein beim BMF einge­
richteter Beirat (für Ansuchen um Haftungsübernahmen bis 10 Mill S) 
bzw - für Ansuchen über 10 Mill S - ein erweiterter Beirat. Die Ge­
schäftsführung des Beirates obliegt dem BMF; zur Übernahme von Haf­
tungen namens des Bundes ist ausschließlich der Bundesminister für 
Finanzen ermächtigt. 

In den vom RH überprüften Geschäftsfällen folgten die Beiräte und in 
weiterer Folge auch der Bundesminister für Finanzen durchwegs den Vor­
schlägen der Oesterreichischen Kontrollbank AG. Kontroversielle The­
men wurden zumeist nicht im Beirat, sondern in den Sitzungen für Ga­
rantiepolitik behandelt. Dort fielen auch Entscheidungen über Anträge, 
die an die Grenzen der garantiepolitischen Richtlinien heranreichten, so­
wie über Einzelfälle mit nicht generalisierbarem Inhalt. 

Eine in der Kreditsektion des BMF eingerichtete Gruppe "Ausfuhrförde­
rung und Ausfuhrfinanzierung" umfaßt zwei Abteilungen, die neben den 
Haftungsübernahmen und der Schadensabwicklung auch mit internationa­
len Koordinationsaufgaben befaßt sind. Grundsätzliche Angelegenheiten 
der Garantiepolitik sind dem Gruppenleiter vorbehalten, der neben dieser 
Funktion ua die Funktionen des Beiratsvorsitzenden, des Beauftragten des 
Bundesministers für Finanzen zur Wahrung der Rechte des Bundes bei der 
Übernahme von Haftungen und traditionellerweise auch jene des Staats­
kommissärs bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG ausübt. 

19 
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Verfahren der 

Haftungsübernahme 

Exportfinanzierung 

3.2 Der RH erachtete die Vereinigung dieser Funktionen in einer Person we­
gen der unterschiedlichen Aufgabenstellungen als untunlich und emp­
fahl, diese in Hinkunft mit verschiedenen Organwaltern aus dem Stand 
des BMF zu besetzen. 

3.3 Laut übereinstimmenden Steilungnahmen des BMF und der Oesterreichischen 
Kontrollbank AG erbringe die Kompetenzkonzentration einen zusiitzlichen Nutzen 
und sei verwaltungsverein/achend, sparsam und zweckmäßig. 

3.4 Der RH entgegnete unter Hinweis auf eine von ihm beanstandete und 
vom BMF daraufhin bereinigte ähnliche Siruation im Bereich der Ban­
kenaufsicht (TB 1993, S. 140 und 141 Abs 17), daß die g leichzeitige 
Wahrnehmung von Aufsichtspflichten (Staatskommissär) und operativen 
Aufgaben (Vorsitz in den Beiräten) die Gefahr der Selbstbeaufsichtig ung 
mit sich bringt. 

4. 1 Die Oesterreichische Kontrollbank AG betreut seit 1960 auch die Finanzie­
rung des Exports von Gütern und Dienstleistungen mit mittel- bis lang­
fristigen Zahlungszielen. Das Exportfinanzierungsverfahren wird durch 
die Exportwirtschaft im Wege ihrer Kreditinstitute ("Hausbanken") in 
Anspruch genommen. Voraussetzung für die Refinanzierung ist das Vor­
liegen einer den Bestimmungen des Ausfuhrförderungsgesetzes 1981 ent­
sprechenden Haftung für das zugrundeliegende Rechtsgeschäft. 

Exportfinanzierung 

1995 1996 1997 

in Mrd S 

Finanzierungszusagen und - promessen 
(Stand jeweils 31. Dezember) 276,2 275,0 278,0 

Ausnützung 230,6 233,8 240,2 

hievon DirektJinanzierungen der 
Oesterreichischen Kontrollbank AG: 

F inanzierungszllsagen 70.1 70,1 68,6 

Ausnützung 68,9 69,5 68,2 

Exporefinanzierung nach Regionen 
(Ausnützung, Stand jeweils 3l. Dezember) 

Europa 94,0 91,5 92,8 

davon Osteuropa 89,2 86,5 87,1 

Asien 35,8 38,4 39,5 

Afrika 33 ,9 34,9 34,4 

Nord- und Lateinamerika, 
Austral ien und Ozeanien 6,4 5,5 5,1 

Pauschalgarantien 13,5 ll ,8 12 ,0 

Wechsel bürgschaften 47,1 51,7 56,4 
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Exportfinanzierung 

Länderrisiko 
und Deckungs­
richtlinien 

Haftungsübernahmen des Bundes 
bei der Ausfuhrförderung 

Sowohl im Exportfinanzierungsverfahren als auch im Bereich der Haf­
tungsübernahmen ist die Oesterreichische Kontrollbank AG als filiallose 
Spezialbank auf die Außenstellen der Hausbanken angewiesen, um den 
Kundenkontakt herzusrelIen und aufrecht zu erhalten. Das als "Hausban­
kenspanne" bezeichnete Entgelt für die Mitwirkung der Kreditinstitute 
ist Bestandteil der Gesamtfinanzietungs- bzw Gestionierungskosten der 
Oesterreichischen Kontrollbank AG. 

4.2 Nach Ansicht des RH ist die Mitwirkung der Hausbanken vor allem bei 
Problemen der Geschäftsabwicklung sowie bei Eintritt von Schadens­
fällen wesentlich und unverzichtbar. Mangels Kundennähe der Oester­
reichischen Kontrollbank AG sowie aus Kapazitätsgründen erachtete der 
RH die verfahrensmäßige Einbindung der Hausbanken in den Prozeß der 
Haftungsübernahme bzw -abwicklung als gerechtfertigt. Die Kommerz­
banken sind einerseits Miteigentümer der Oesterreichischen Konrroll­
bank AG und andererseits als Hausbanken der Exporteure auch Kunde 
dieser Spezialbank. Nach Ansicht des RH sind durch diese "Doppelrolle" 
Interessenkollisionen nicht von vornherein auszuschließen. 

4.3 Dazu führte die Oesterreichische Kontrollbank AG aus, daß sie allen Eigentümern 
im gleichen Maß verpflichtet sei und gegenüber dem Bundesminister für Finanzen 
in einem absoluten Vertrauensverhiiltnis stehe. 

4.4 Der RH entgegnete, daß zwischen den wirtschaftlichen Interessen von 
Kommerzbanken und dem gesamtwirrschaftlichen Interesse des Bundes 
naturgemäß Unterschiede bestehen können. 

5.1 Die Bewertung des Länderrisikos für mehr als 150 Staaten erfolgte durch 
Verknüpfung der Rating-Ergebnisse international anerkannter Agentu­
ren mit der Länderanalyse der Oesterreichischen Kontrollbank AG unter 
Berücksichtigung der politischen und wirrschaftlichen Situation jedes 
Landes. Jedes Land wird einer von 15 Risikogruppen zugeordnet; mit zu­
nehmendem Risiko steigt die Prämien höhe überproporrional. Eine zu­
sätzliche Risikodifferenzierung erfolgt durch einen Selbstbehalt (5 % bis 
10 % der Versicherungssumme). Im internationalen Vergleich liegen die 
Prämiensätze hinsichtlich mehrerer deckungsfähiger Länder über dem 
Richtsatz der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent­
wicklung (OECD); während andere Staaten das politische Ausfallsrisiko 
zu 100 % decken, haben die österreichischen Exporteure einen vergleichs­
weise hohen Selbstbehalt zu tragen . 

Die länderweisen Deckungsrichrlinien werden - ungeachtet der Verfah­
rensschritte im Beirat - im Rahmen der üblichen Sitzungen für Garantie­
politik unter dem Vorsitz eines Vertreters des Bundesministers für Finan­
zen festgelegt. Neben Risikogesichtspunkten werden auch die regionale 
Verteilung, die bisherigen Zahlungserfahrungen und die Bedeutung des 
Abnehmerlandes für die österreichische Exportwirtschaft berücksichtig t. 
Die Deckungsrichtlinien sind nur beschränkt verbindlich; im Wege von 
"Einzellösungen" unterliegen sie flexibler Handhabung. Derzufolge wer­
den die Anträge auf Haftungsübernahme vor der Behandlung im Beirat 
gegebenenfalls mit dem Hinweis versehen, daß außenwirtschafrliche oder 
exportpolitische Gründe für eine Sonderentscheidung sprechen. 
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Einbringlichkeit 
bundesgarantierter 
Auslands­
forderungen 

Wirtschaftliches 
Risiko 

'i.2 Nach Ansicht des RH stellen die Deckun~srichtlinien nur eine Oricmie­

rUIl~shilft> dar, von der Im Ell1zelt;t11 abgewichcn werden kann. 

'i.l I_elll! "tt!/;lI/e~l"d'lll( der ()t.\!crrci,brr,hfil KrJl/trlll/h{/iIf:. j\C'- 'CI f:.lllldell/Je:ogfllCll 

Ellt.,dit!illlllgW der \ ()r://g gegClliil)er J/dlTel1 J<er,clllligul lIIi! :;"h1rtlt/JUI ,'\11.111,,1,­

Ilhll :;// ,,\ChUl: iiljen/i" .lcI::e .. ie Pr,illli~'I/I,i!:c IIIlduliler Se/h,!helhdlt ,~/II' \i:rlllo­

,1/fIli: IIIhrtl'lill"h!er J<i,ihd2(J1/:;uI!rdtioIiClI Clil. 

h.1 ZUl11 Jahresende 199"" beliefcn sich die \'on der Republik Österreich 

L'lbernol11l11ellen Hafrun~en ~enüLl Ausfuhrförderungsgesl'tz 19H 1 auf 

'i'i9,..! ~lrd S; davon entfielen IO"",-l Mrd S ("!l),9 1'1,) ~lUf Umschuldungs-

garalltH:n. 

\\'egen fehlcnder Bewerrungsvorschriften umer dem Gcslchtspunkt der 

hnhringlichkl'lt werdcn Im Rcchnungswesen dcs Bundes Forderungen 

und 1 [afrungen mit ihrem Nominalwert ert;Ißt und weder eillzel- noch 

pauschal \\ertberichtlgr. Solange ,1lIf Forderungcn nicht ganz oder teil­

wel'oe vl'l'zicl1tet wird, p:elten sie als einbrin~lich. Die Hilhe uneinbring­

IlCher bUlldes~arantierter Forderungen ist dem Rechenwerk des 13undcs­

haushaltes nicht zu cl1tnehnwn. Flir Forderungs'lLlsnilic lwsteht keine 

hud,!.;et:ire Vorsol)!c des Bundes; auch dlc Oestnreichlsche Kontrollh'lnk 

AG hewertet die Finhrin~li(hkeit hundesg,!Llf1tierter Forderungen nicht. 

(1.2 Nalh AnslCllt des RI r wäre eine budger:ire Vor'mrge <lee;; Bundes fLir For­

derun.!.;s,lLIsEille an,!.!esll hts der I [öhe an AuL\enständen nicht zu vertreren; 

mit der Bewerrun.!.; w;irell auch zahlreiche Ilwthmlische Probleme verbun­

den. M,d)~ehend Ist lerzten Endes, ob die Schuldverhältnisse orJllungs­

.!.;enüß lwdil'm werden oder nicht. 

(1.:\ r,lIl! Stc I 1/1II,~lIdl)}lh du 13M r 11 'erde dllnil die \'rml,dllile /'IiIl V; frt/!(!'i(/It i.l!JItl,~CIl 

,~Lplllib(r deli/ Si·bllldlll'r eill j;d.l1be,l Sip"d gew!::t: 1'.\ f:.iillilt/: "/.I ßcrfit.'c/J"ji ::1/ 

('/111'11/ (!e//II'flICIl) jih' eile l'ertmg,f:.mljimlle J:Jjii/ /lliig II{/cbteiflgm Fordc/'lIligi I er­

::./(b! 1II/lizen/ellldLiI zlerdLlI. 

r"/I! Ste/llIllglldhllll' elf/' Onterre/cbi.lchclI Kontroll/Milk ;\(,- .lei die f)erliikJ/dlti­

,~I11/g der J<i,;f."k'IIII!)(JllClltf liIier d".! PriiwiuI.I)!!c111 em/lilier IIlId ::lIcL-kllltijilger 

,d! eille 1111 \\' ege e'llier - "" elfr /tl{eili,~ell i'Llrf:.te/ll.!d"i!:;IIII,~ uriwticrtell IlIId 

clf.!/',;! b j,iic!, 1/ llIl/(T)chlcc!l,c!Je 11 Jld i IIItt/bi le f r,~e!!IIIJ.lC ,:;ei! I,~elldell - Forde­

!'I/lli!..! hell 'er! IIII,~, 

7.1 \V:i1ucnd tLir bank~aramierte Gesclüftc' Lind Kunden bester ßonit:ü ein 

Jährliches Caramieenrgelt von 0,2 '; bzw 0,:; (; der Versicherungssumille 

VClTl'chlll't Wird, fr)lgt die Entgeltfestscrzung lwi unhesicherren Gesclüf­

tell eilWIll "Bonus-Malus-System". Dabei wird das aus der Ceschäftsbe­

ziehung abgeleitete Verlültnls ZWischen Präll1lenzahlun.!.;cll ulld ",L"lei­

stetcn Net(()--Schadellers:irzen nach einem mit delll BMF akkordierteIl 

Schema verschiedefll'n Elltgelts:irzell ZWischen jährlich 0,1 ~; und..! 'r der 

Vers i c hl'fungssum me zu~eord ner. In beg rLi ndeten Aus nah meEii kll und 

untcr Ikrü(ksichti~ung der bishl'fi~en Gesch:iftsbeziehullg kann \'on der 

Pr:imlc laut Schema mit Zustlll1mUn~ des BMF abgewichen werden. 
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Umschuldungen 

Allgemeines 

Umschuldungs­
verhandlungen mit 
den Nachfolgestaaten 
der Sowjetunion 

Haftung übernahmen de Bundes 
bei der Ausfuhrforderung 

7.2 Der RH beurteilte die Grundlagen für die Einschätzung des wirtschaft­

lichen Risikos als dem internationalen Standard entsprechend. Er erachtete 
in den überprüften Geschäftsfällen die Vorschläge der Oesterreichischen 

Kontrollbank AG zur Prämienfestsetzung bzw -differenzierung für sach­
lich begründet. 

8 Von den durch die Republik Österreich bis Ende 1997 übernommenen 
Haftungen gemäß dem Ausfuhrförderungsgesetz 1981 entfielen folgende 

Beträge auf Umschuldungsgarantien: 

Land 

Polen 

Rußland 

hievon: ehemalige Sowjetunion 

Ägypten 

Irak 

Algerien 

Kamerun 

Iran 

Hafrungen 
insgesamt 

40,9 

34,9 

34,1 

8,9 

4,7 

13,1 

4,7 

8,6 

davon 
U mschuld ungsgaranrien 

in Mrd S 

38, 1 

29,5 

29,5 

7,2 

4,7 

5,6 

3,6 

2,0 

Neben Polen stellten die Nachfolgescaaten der ehemaligen Sowjetunion 
die bedeutsamsten Haftungsnehmer der Republik Österreich dar. Vor dem 

Hintergrund des Zusammenbruchs des politischen Systems und der un­
sicheren Bonität der neuen Schuldner gestalteten sich die Umschuldungs­

verhandlungen besonders schwierig. 

Bei länderweisen Zahlungsschwierigkeiten kommt auf internationaler 
Ebene dem "Pariser Club" - einem zwischenstaatlichen informellen Zu­
sammenschluß öffentlicher Gläubiger - besondere Bedeutung zu; er hat 
das Ziel, die Bedienung überfälliger Schulden durch multilaterale Ver­
einbarungen neu zu regeln. 

9.1 Im Oktober 1991 verpflichteten sich die Nachfolgestaaten der ehemaligen 
Sowjetunion bei den Verhandlungen im "Pariser Club" gemeinsam und 
jeder einzeln, die unberichtigt aushaftenden Auslandsschulden der Sow­

jetunion zu übernehmen. Dazu bedurfte es der Einigung zwischen den 
Nachfolgestaaten über die Schuldenaufteilung und über die vorhandenen 
Vermögenswerte sowie einer Regelung, wie die erforderlichen Mittel auf­
zubringen seien. Schließlich war die Russische Föderation bereit, die ge­
samten Auslandsschulden der Sowjetunion gegen Abtretung der Vermö­
genswerte zu übernehmen . 

23 

Zu III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original) 29 von 164

www.parlament.gv.at



24 

Umschuldungen 

Die aus den Verhandlungen resultierenden, mit Österreich abgeschlosse­
nen multi- und bilateralen Umschuldungsabkommen sowie ihre Ausnüt­
zung sind nachstehend zusammengefaßt: 

Umschuldungsabkommen 

1990 1) 1992 2) 1993 1994 1995 1996 

maxi male Vertragshöhe 

davon effektive Endausnützung 

4,0 

3,8 

I) einsch i ießlich Resrrukcurie rungskredit 

2) Scundungskredit 

3,7 

3,4 

in Mrd S 

14,5 

11,6 

7,6 

6,9 

4,2 

3,6 

31,0 

29,1 

9.2 Der RH vermerkre, daß auch garantierte Exponforderungen in die Um­
schuldungen einbezogen wurden. Von den dazu überprüften Geschäftsfäl­
len erachtete er zwei im besonderen Maße für problembehaftet. 

9.3 Laut Stellungnahmen des BMF und der Oesterreichischen Kontl'ollbank AG werde 
die Umschuldung 1996 bis zum zweiten Quartal 1999 auf maximal 31 Mrd S 
ansteigen; gleichzeitig wiirden die Beträge aus den früheren Umschuldungen auf 
1,6 Mrd S sinken. Das Gesamtobligo am den russischen Umschuldungen werde 
auf Basis der bestehenden Vereinbarungen 32,6 Mrd S nicht übersteigen. Bis Mitte 
1998 sei Rußland seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachgekommen. 

Einzelne Geschäftsfälle 

Anlagenexport 10.1 Für einen im April 1989 zwischen einem russischen Abnehmer und einem 
österreichischen Anlagenhersteller abgeschlossenen Vertrag im Gesamt­
wen von rd 1,1 Mrd S übernahm die Oesterreichische Kontrollbank AG 
im Namen des Bundes zu rd 80 % die Schadenshaftung. Die Lieferung 
der Anlage war für 1991 vorgesehen, der anteilige Kaufpreis sollte nach 
Lieferung der Bestand- und Ersatzteile bar bezahlt werden. Entgegen der 
ursprünglichen Zusicherung des Vertragspartners war die Finanzierungs­
frage von vornherein ungelöst; der Abnehmer geriet in Annahmeverzug. 
Eine Intervention des damaligen Bundeskanzlers Dr Franz Vranitzky bei 
der russischen Regierung über die strittigen Exportforderungen im Sep­
tember 1992 führte zu keiner Lösung. Der Exporteur machte im April 
1994 einen Produktionsschaden von 634 Mill S geltend. 

Nachdem auch die mehrjährige Suche des Schuldners nach einem Ersatz­
abnehmer erfolglos geblieben war, befaßte die Oesterreichische Kontroll­
bank AG 1995 einen Sachverständigen mit der Frage einer möglichen 
Ersatzverwertung. Schließlich wurde der Sachverständige mit der Verwer­
tung der Anlage beauftragt. Die Schätzung des Nettoschadens für die Re­
publik Österreich betrug Ende 1996 rd 320 Mill S. Im April 1997 wurde 
eine Forderung von 400 Mill S in das bilaterale Umschuldungsabkommen 
einbezogen. 
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Einzelne Geschäftsfälle 

Haftung übernahmen des Bundes 
bei der Ausfuhrforderung 

Ausrüstungsexport 

Bauprojekte 

10.2 Nach Ansicht des RH hielten die Oesterreichische Kontrollbank AG und 
das BMF zu lange an der immer aussichtsloser werdenden Abnahmever­
pflichtung des Schuldners fest und berrieben die ersatzweise Verwertung 
der Anlage erst erheblich verspäter. Er empfahl, in vergleichbaren Fällen 
umgehend Maßnahmen zur Ersatzverwertung in Berracht zu ziehen. 

10.3 Laut Stellungnahmen des BMF und der Oesterreichischen Kontrollbank AG sei 

- nach langwierigen Verhandlungen - die Einbeziehung der Fordemngen in 

das Umschuldungsabkommen gegenüber der Ersatzverwertung vorgezogen worden. 

Nach erfolgter Ersatzverwertung lind unter Berücksichtigung der bisherigen 

Fordemngseingä'nge werde der voraussichtliche Restschaden 120 Mill S betragen. 

10.4 Der RH entgegnete, daß die Besonderheit der Anlage und der rasche 
Wertverfall nach erwiesenem Annahmeverzug die ersatzweise Verwertung 
bereits nach Feststehen des Produktionsschadens gerechtfertigt hätten. 

1 l.1 Zur Erfüllung eines berei ts 1989 abgeschlossenen Exportgeschäftes mit 
einem Vertragswert von rd 1,2 Mrd S wurde zwischen der sowjetischen 
Exportbank und einer österreichischen Bank ein Finanzkreditverrrag ab­
geschlossen, der ab 1994 rückgeführt werden sollte. Nachdem sich bereits 
1992 erste Finanzierungsprobleme abgezeichnet hatten, stellte sich her­
aus, daß mit der Errichtung des Bauwerks zur Aufnahme der bereits zu 
95 % fertiggestellten Anlage mangels Finanzierbarkeit noch nicht be­
gonnen worden war. Die nicht eingehaltenen Zusagen des russischen Ab­
nehmers führten zur Geltendmachung des Nichterfüllungsschadens und 
zu einer Regreßforderung der Republik Österreich von 1,145 Mrd S. 
Nachdem 1993 weder in den österreichisch-russischen Umschuldungsge­
sprächen im BMF noch im Zuge des Staatsbesuches des russischen Mini­
sterpräsidenten Tschernomyrdin in Wien eine für beide Seiten vertretbare 
Lösung hatte gefunden werden können, gelang es erst 1995, den Liefer­
umfang in das bilaterale Umschuldungsabkommen einzubeziehen. 

11.2 Nach Ansicht des RH war die fehlende Vertragsrreue insofern absehbar, 
als weder dem Exporteur noch der Oesterreichischen Konrrollbank AG 
das Unterbleiben von Baumaßnahmen entgangen sein konnte. Angesichts 
der ungelösten Finanzierung wäre es angebracht gewesen, die Verrrags­
lage schon erheblich früher zu überdenken und den drohenden Schaden 
durch einen Produktionssropp hintanzuhalten. 

1l.3 Laut Stellungnahme des BMF sei es mit der Oesterreichischen Kontrollbank AG 
bemüht gewesen, parallel zu den Umschuldungsverhandlungen eine bestmögliche 

Schadensminimiemng zu erreichen. 

12.1 Der RH überprüfte die Gestionierung von insgesamt 15 Bauprojekten, 
die von österreichischen Exporteuren in Rußland, Georgien, Kasachstan, 
Polen, Rumänien und in der Tschechischen Republik durchgeführt wurden. 

Im Zuge der Bonitätsprüfung hielt die Oesterreichische Kontrollbank AG 
die Exporteure an, den Hafrungsanträgen aussagekräftige Nachweise über 
die Finanzierung und Rentabilität der Projekte beizuschließen. Regel­
mäßig wurden Machbarkeitssrudien verlangt und davon ausgehend die 
Projekte unter Abwägung der Chancen und Risken beurteilt. Wiederholt 
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Einzelne Geschäftsfälle 

Problemfälle 

enthielten die Vorschläge an den Beirat entsprechende Auflagen (bis zur 
Verringerung des Gesamtprojektes), wenn die Wirtschaftlichkeit unzurei­
chend oder unsicher erschien. Anträge wurden negariv beurteilt, wenn die 
geforderte Mindestrentabilität nicht zu erwarten oder der Antragsteller 
nichr bereit war, zusärzliche Auflagen zu erfüllen. 

l2.2 Nach Ansicht des RH erfolgte die Beurteilung der Projekte begründet 
und nachvollziehbar. 

l3.l Eine Reihe von Projekten geriet infolge polirischer Umwälzungen, Nicht­
einhaltung von Garantiezusagen und unvorhersehbarer Ereignisse in wirt­
schaftliche Schwierigkei ten: 

(1) Eine Errichtungsgesellschaft geriet nach Fertigstellung von Hotels in 
Sr Perersburg und Moskau durch nachträglich eingeführte Ertragsbe­
sreuerungen in finanzielle Schwierigkeiten, weil trotz guter Auslastung die 
für die Kreditrückzahlung erforderlichen Mittel nicht mehr erwirtschaf­
tet werden konnten . Im Falle von St Petersburg wurde bis Seprember 
1997 eine Haftungssumme von rd 580 Mill S geltend gemacht und ver­
sucht, diese in die nächste Umschuldung mireinzubeziehen. 

(2) Bei Hotelprojekten in Georgien führten politische Unruhen und Aus­
lastungsprobleme dazu, daß ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich 
war. In beiden Fällen wurde durch Einräumung eines Finanzkredites 
(1080 Mill S) bzw im Rahmen der Rußland umschuldungen (144 Mill S) 
eine Lösung gefunden. 

(3) Beim Joint-Venture des Hotelprojektes in St Petersburg sah die Bun­
desgarantie vor, daß neben dem ursprünglichen srädtischen Garanten 
auch dessen allfälliger Rechtsnachfolger in die Verpflichtung einbezogen 
werde. Nach Eintritt des Zahlungsverzuges bestritt dieser jedoch die 
Rechtsnachfolge und lehnte die Zahlungsverpflichtung ab. Dazu war im 
Herbst 1997 beabsichtigt, die Gesamtforderung von rd 1470 Mill S in 
ein Umschuldungsabkommen einzubeziehen. 

(4) Bei einem Hotelprojekt in Prag hatre der ösrerreichische Exporteur den 
ausländischen Garanten aus seiner Verpflichtung entlassen, ohne seine 
Hausbank zu informieren. Die erst erheblich verspätet informierte Bank 
unterließ es allerdings, sich umgehend mit der Oesterreichischen Kontroll­
bank AG ins Einvernehmen zu setzen. Die Oesterreichische Kontrollbank 
AG rügte das Versäumnis mit dem Hinweis, daß die nicht akkordierte Än­
derung im Bereiligungsverhältnis ausgereicht hätte, die Haftung der Repu­
blik aufzuheben. Ein Antrag auf Geltendmachung der Bundeshaftung lag 
bis zur Beendigung der Gebarungsüberprüfung durch den RH nicht vor. 

(5) In einer Pressekonferenz im März 1999 bezifferte ein Vorstandsmit­
glied der Oesterreichischen Kontrollbank den voraussichtlichen Forde­
rungsausfall bei Horelprojekten mit 2,2 Mrd S. 

13.2 Der RH gelang re zur Ansichr, daß die Oesrerreichische Kontrollbank 
AG ihrer Aufgabe bei der Projektprüfung und Entscheidungsvorberei­
tung nachgekommen war. Die Kooperation mit den Hausbanken ergab 
ein unterschiedliches Bild, das vor allem im unterschiedlichen Engage­
ment der Sachbearbeiter und Entscheidungsträger begründet war. 
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Einzelne Geschäftsfälle 

Haftung überna men de Bun es 
bei der Au fuhrförderung 

Elektrostahl werk 
Indonesien 

Verkehrseinrich tung 
in Bangkok 

14.1 Um die Errichtung der schlüsselfertigen Anlage bewarb sich 1989 ein 
österreichischer Hersteller. Das Projekt wurde von Anbeginn durch öster­
reichische Regierungsstellen (durch den damaligen Vizekanzler Dipl Ing 
Riegler und das BMF) sowie durch die Oesterreichische Konrrollbank AG 
unrerstützt, was der Genehmigung durch die staatlichen Stellen Indone­
siens förderlich war. Der zunächst über 700 Mill S beanrragte und in der 
Folge auf rd 1,2 Mrd S aufgestockte Sonderkredit (soft-Ioan) zugunsten 
des indonesischen Finanzministeriums wurde in den Sitzungen des erwei­
terten Beirats unterschiedlich beurteilt. Obwohl nach den Regeln eines 
Gendemen's Agreement zwischen den OECD-Staaten ("Consensus") der­
artige Aufsrockungen wegen der Sonderkondirionen (Eigen leistung, Ver­
zinsung, Rückzahlung usw) schon im Frühsradium anzeigepflichtig ge­
wesen wären, hat das BMF diese Anzeige erst nach wiederholten Anfragen 
der OE CD vorgenommen. 

14.2 Der RH bemängelte die im Beirat getroffenen Entscheidungen und die 
Vorgangsweise bei der Ausstellung der Promessen als widersprüchlich 
bzw nicht nachvollziehbar; Anträge wurden zunächst zurückgestellt bzw 
abgelehnt, ehe unverändert eingebrachte Wiedervorlagen ohne Begrün­
dung genehmigt wurden; Promessen wurden ausgestellt, aber nicht ver­
sandt. Auch die Notifikation durch das BMF wurde über Drängen des 
Exporteurs hinausgezögert, um Konkurrenzofferte möglichst hintanzu­
halten. Erst als bei der OECD-Ministerrarskonferenz im Mai 1990 die 
Unglaubwürdigkeit Österreichs drohte, erfolgte eine entsprechende In­
formation. 

14.3 Das BMF führte dazu am, daß der OECD-Consensm im Jahre 1990 für Öster­
reich noch nicht verbindlich gewesen sei und auch der OECD-Ministerrat als 
zmtiindiges Organ keine Verletzung der Bestimmungen festgestellt hätte. Die Oester­
reich ische Kontrollbank AG sei bestrebt gewesen, unter Inanspruchnahme formaler 
Interpretationsspielräitme dem Exporteur bestmögliche Wettbewerbsbedingttngen zu 
verschaffen. 

14.4 Der RH entgegnete, daß die gewählte Vorgangsweise jedenfalls dem 
Gentlemen's Agreement widersprach. Schließlich hatte das BMF den An­
lagenhersteller ausdrücklich darauf hingewiesen, daß eine derartige Son­
derbehandlung für künftige Projekte nicht erwartet werden könne. 

15.1 An der Errichtung einer Stadtbahn beteiligte sich 1995 ein österreichi­
scher Fahrzeughersteller als Unterlieferant und beantragte eine Finanzie­
rung über rd 1,9 Mrd S. Aufgrund der dazu von der Oesterreichischen 
Konrrollbank AG ausbedungenen Machbarkeitsstudie wurde das Projekt 
als wirtschaftlicher Grenzfall beurteilr und die in der Folge auf rd 
2,1 Mrd S ausgeweitete Finanzierung unter restriktiven Auflagen (Selbst­
behalt, Risikoprämie) mit einer Quote von 24 % in Deckung genommen. 

Das Projekr befindet sich seit drei Jahren in der Rückzahlungsphase; die 
Kreditraten werden ordnungsgemäß bedienr. 

15 .2 Der RH beurteilte die Garanrieübernahme in Anbetracht der restriktiven 
Auflagen und der Beschränkung des Risikos als noch vertretbar. 

27 
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28 
Ausblick I().I Im Zll~t· lks BCltrlttcs zur EU h<1(((:" sich {)s(crrclch - wie alle anderen 

Mttgllnlst,l<l(cn - ,LUS dem [xpmt\'crslclwrungsgesch:ift für kurzfristige 

Illarktf;ihige Risken zlIrückzllziclwn: 'iClt Juli I ()()') wcrden vom Bund 

nur noch Illcht m<1rktf~ihl,t.:e Riskcn. Vertriigc mit iitt"entllclwn Vc>rtra,t.:s­

partnCfn. Sichcrheltl·l\t.:cbem odn Abnehmern in Staaten außcrhalb der 

o[en hl"lleckt. 

1(,.2 Angcsichts des lkstrdwns eier Exportwirtschafr. Absatzchal1cen auch ,lllf 

bisher nIcht \'orranhlg bearbeiteten J\Lirktcn wahrzunehmen. vertrat der 

lU I die All'iichr. cb/\ das Garantlcgcsclüft für den Bund mittelfristi,~ \"or­

auoslchtllch riskanter und - wehen des hiihercn AusLdlsrislkos - auf­

\\Tndl,t.:l"f zu wcrdcIl droht. Auch für dlc Oesterreichische Kontrollhank 

AC; Ist inl"ol,~e von C;ar,lntieiihefllahmen auf rrslkorelchercn J\1:irktcn cin 

\'erillchrtl"l" Bl·'lrbcltun,t.:s- und Gcstionsaufwancl zu erwarten. 

Dll' FortSclZun,t.: der bishn \utretenen Ausrichtung, den Risikoaus!-,ll"lch 

flach qaflsrischen C;L"slchrspullkten ("(;eserz der ~roL\en Zelhl") \'orzunch­

Il1cn. wird nach Autbssul1!-, des }UI allcnf;tlls nur beschriinkt, LiLwr hiiherc' 

Lnrgdtt· oder Ul1tl"l" InkaufnahIl1c hiihcrl"f 13ud~l"thelastungen aufrecht zu 

erhalten SVI n 

hir ,lie Prcisl'olitlk hesteht nach AnSicht des RH allerdin,t.:s wcnlg Splel­

rauill. wcil dlc Vcrsch;irfung des WetrLwwcrbs ,t.:egeniiber ausliindlschen 

Krl·dJt\tTsichcrern zu l'lnn l Tmstcllun,t.: des Priillllcnsystems und einer 

Rl·duktlon eilT PrCill1ien fiir das wirtschaftliche RIsiko fiihrtc. 

In ljuallt,ltin·r Hlll'olchr crw,trtcn Ablll'hll1l"r zunehmend "Pakt~t-Liisun­

p:en". das helL\t nlcllt nur dlc Erbringung der vereinbarten Leistungen, 

s()ndern zus:it/l ich PÜllSt Ige Fi n,lllzierunpen, eine Projektbnei ll~ ung mit 

EI,t.:cnrIslko odl>r dell Betrieh schllisselfcrtiger Anlagen. Auch sind Immer 

wt'llIgn St,latel1 herelt, Helfrungen nir die Abnehmer zu L"rbcrnehmen, 

und SCtl.Ul d IC Ei,t.:cll\\i rrschaftlich lei t der Projekte ,maus, 

U'.1 f_,1111 Sh//!tIl,~Il'/!)!IIUI j, I 13.111-" //lId der ()C\lcI"I'cleh/lchul Ällillm//b{/lik AC, h,tlh 

./1' i\ I',~,'/J' klll'_ji'r'l I~tr 111,liltp!'/.,er Pli/I ::(/1 dlt f)«k//llglru/)}I!(lI,~ lIlehl zer-

1(;'/,,1>1, I"f. 0,1' II/IUdi,l/lil," 1i0lldt-!, ,Icr I?lllkodll.i,'/tlib Illir II0cb tlll,i!,C',/Tr,illkl 

IIliidlt-!i It/ od'l" ilAr /Tiiber, Pr.illliul ,-li (//ill,::,UI ihlbc, kiililit II/ebl !JCI/eJNlidl!'/ 

II"(rdclI. Ii el! elllc ÄOII:ClI!I"(/!11i1i deI" fiil"d1'I"IIII.~lbfl"tidh 11If!" /)('\/1111111/1' Sdw tl"­
/'!fl!kIIII,irKh ,JII.I C;riillclcII der f?JlIKo.l/rt'lll/llg /'I"I!/;/'III,I!/.i,!JI(/. 

LI/li Stjlllll.l!,lldlllIlL dcr ()u/ä.,.",;'i"t!iClI ÄOlltmlll,/I/K ;\G !l,,!!,c ddl /.illdCI"lit/.I, g,-

11 "bhle P/;/IIIIU!lll/I/llltllllllftr .1(111 {(/tb/lei!: dir Ofen. rille {mit/wlillkllll,::' du' 
ZN/lJI(idle bu dm L\jlilUihlltllllgcll lIiirde LlI!ll"cd,'!" dUII lolk.llI·irt,cb,,/i/ldhll Z,,/ 

j, I f:\j"Jr!jiirderllll,'-!.' I) I/tlll' 1I1dcrli'rcc!icll I)der d" OetKllIIglrcd!JIllIIg !JC/dltcll. Olt 

(j/ld/I!,/! d" NrlIKl)llldlhl'-!.tIIICII!1 ,/"lCU.I, lidl dllnb bllbe :\'c!/IICI"!!,/:~e ill jiil/gYler Zeit. 

I().I On RI I elllgvgnue, die Tragt~ihigkelt des Ausfuhrfiirdnllng-;sy-;tcllls 

stoUe bci Eintritt griiL\ner Haftungst;i11e -- wie etwa Illl Fall der t·hem'l­

li,,,l-n S()wjetuI1I()n - rasch ,ln sc·ine C~rl'n/en uild Lwlaste den 13undes­

haushalt langfristl,~. l\:ach Ansicht llc-S RH ist die Sclhsttragfiihlgkctt des 

Syslc·ms nur ,lufrnht zu erhalten. WClln die Einnahmen allS der Risiko­

LihnwiilLuI\t.: und die schla,~end werdenden llaftun,t.:sfiille au\t.:ew(),,,en 

Sind: dies lege eille tlexihle Anpassllll,t.: von KreiS unc!.odn Umfang 

decklln,t.:sfähl,t.:er Rlsh'n nahe und enrspriiche auch der In den Sitzungcn 

nir (;ar,llltiep()litik gel,tlogellen Vor,t.:angs\\'eisc. 
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Schluß­
bemerkungen 

Haftungs' bernah en des Bund s 
bei der Ausfuhrforderung 

17 Zusammenfassend empfahl der RH: 

(1) Mit den Funktionen des Staatskommissärs bei der Oesterreichi­
schen Kontrollbank AG, des Beiratsvorsitzenden und des Beauf­
tragten des Bundesministers für Finanzen sollten verschiedene Per­
sonen betraut werden. 

(2) Insbesondere bei Großanlagen und Spezialanfertigungen sollte 
das Verlustrisiko durch eine verstärkte Risikoaufteilung begrenzt 
und auf den Zugriff bezüglich verwertbarer Sicherheiten Bedacht 
genommen werden. 

29 
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Finanzamt Baden 

Die Veranlagungsabteilung war grundsätzlich um eine ordnungs­
gemäße Erfüllung ihrer Aufgaben bemüht und vermittelte insge­
samt einen guten Eindruck. 

Die Besteuerung ausländischer Einkünfte war teilweise fehlerhaft. 

Bei einigen Veranlagungsfällen wurden Verlustabzüge in unzulässi­
ger Höhe anerkannt. 

In einigen Fällen war die Änderung oder Berichtigung von Ein­
kommensteuerbescheiden unzweckmäßig bzw unwirtschaftlich. 

Die Mitarbeiter der Betriebsprüfungsabteilung waren um quali­
tätsvolle Arbeitsleistungen bemüht, was in überdurchschnittlichen 
steuerlichen Mehrergebnissen seinen Niederschlag fand . Die quan­
titativen Arbeitsleistungen waren in den Jahren 1995 und 1996 
unterdurchschnittlich, konnten jedoch ab dem Jahre 1997 beträcht­
lich gesteigert werden. 

Von den im Jahre 1996 mit Abgabennachforderungen abgeschlos­
senen Prüfungsfällen waren nur rd 37,6 % der vorgeschriebenen 
Nachforderungsbeträge bis Juni 1998 voll entrichtet. 

Die fälligen Abgabenrückstände waren beim Finanzamt Baden in 
den Jahren 1995 bis 1997 mehr als doppelt so hoch wie im Bun­
desdurchschnitt, obwohl die Einbringungsstelle mit qualifizierten 
und einsatzbereiten Mitarbeitern effizient arbeitete und überdurch­
schnittliche Einbringungserfolge erzielte. 

In einigen Fällen wäre eine raschere Löschung von uneinbringli­
chen AbgabenschuIdigkeiten möglich gewesen. 

31 
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Rechtsgrundlagen: 

Aufgaben: 

Gebarungsentwicklung: 

Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz, Finanzstrafgesetz 

Das Finanzamt Baden erhob im überprüften Zeitraum nachstehende Abgaben: 

Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbe- und Bundesgewerbesteuer, 
Vermögensteuer, Erbschaftssteueräquivalent, Abgabe von land- und forst­
wirtschaftlichen Betrieben, Bodenwertabgabe, Sonderabgabe von Banken, Um­
satzsteuer, Verbrauchsteuern, in Stempelmarken zu entrichtende Gebühren, 
Elektrizitäts- und Erdgasabgabe, Normverbrauchsabgabe, Straßenbenützungs­
abgabe, Straßenverkehrsbeitrag, Kraftfahrzeugsteuer, Altlastenbeitrag sowie 
Beiträge gemäß Familienlastenausgleichsgesetz. 

1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

Einnahmen (öffentliche Abgaben) 2 549,1 2512,6 3046,8 3514,1 3661,7 

Ausgaben 

Sachausgaben 

Personalausgaben 

0,8 

38,0 

0,8 

39,5 

0,8 

41,0 

Anzahl 

0,8 

42,5 

0,8 

42,9 

besoldeter Mitarbeiterstand 
zum 31. Dezember 114 116 120 118 117 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Veranlagungsabteilung 

Anwendung von 
Doppel bes teuerungs­
abkommen 

Verlustabzüge 

Der RH überprüfte im Juni 1998 die Veranlagungs- und die Betriebs­
prüfungsabteilung sowie die Einbringungsstelle des Finanzamtes Baden. 
Die Prüfungsmitteilungen wurden dem BMF, der Finanzlandesdirektion 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland sowie dem Finanzamt Baden 
im September 1998 zugeleitet. Die Stellungnahme des Finanzamtes langte 
im November 1998 im RH ein. 

2.1 In mehreren Veranlagungsfällen wurden ausländische Einkünfte bei der 
Veranlagung zur Einkommensteuer nicht entsprechend den Abkommen 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung berücksichtigt , was zu fehlerhaften 
Einkommensteuerbescheiden führte. Zum Teil erfolgte die Veranlagung 
erst nach aufwendiger Beseitigung von Eingabefehlern. 

2.2 Der RH empfahl dem Finanzamt diesbezüglich eine schwerpunktmäßige 

Schulung der Bediensteten. 

2.3 Das Finanzamt sagte dies Zft. 

3.1 Bei einigen Veranlagungsfällen anerkannte das Finanzamt Verlustabzüge 
in unzulässiger Höhe (71 000 S Steuerausfälle). 

3.2 Der RH empfahl dem Finanzamt, die ab dem Veranlagungsjahr 1998 wie­
der als Sonderausgaben abzugsfähigen Verluste sorgfältig zu ermitteln. 

3.3 Das Finanzamt sagte dies Zft. 
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Auswertung der 
Gewinnmitteilungen 

Finanzamt Baden 

4.1 Das Finanzamt war bemüht, die übermittelten Gewinnmitteilungen un­
abhängig von der Höhe der steuerlichen Auswirkungen möglichst zeitnah 
auszuwerten. Vielfach hatten die dadurch erfolgten Einkommensteuer­
bescheidänderungen keine oder nur vergleichsweise geringfügige (unter 
1 000 S) steuerliche Auswirkungen. 

4.2 Der RH erachtete die ausschließliche Bedachtnahme auf die Zeitnähe der 
Auswertung der Gewinnmitteilungen für unzweckmäßig und unwirt­
schaftlich. Er empfahl dem Finanzamt, bei Änderungen oder Berichti­
gungen von Steuerbescheiden auch die steuerlichen Auswirkungen zu 
berücksichtigen. 

4.3 Laut Stellungnahme des Finanzamtes kijnne es die Emp/ehlung des RH nur in 

Veranlagungs/allen mit einer Vielzahl von (Verlmt- ) Beteiligungen umsetzen. 

Betrieb sp rüfungsabteilung 

Arbei tsleistung 

Abgabennach­
forderungen 

5.1 Die durchschnittlichen quantitativen Arbeitsleistungen (Anzahl der ge­
prüften Fälle je Prüfer) der Betriebsprüfer des Finanzamtes lagen in den 
Jahren 1995 (16,2) und 1996 (14,2) erheblich unter dem Bundesdurch­
schnitt (19,4 bzw 18,7), wurden jedoch im Jahre 1997 beträchtlich ge­
steigert (18,7; Bund: 19,2). Die steuerlichen Mehrergebnisse je Prüfer 
(rd 3,6 Mill S) und geprüftem Fall (rd 217000 S) lagen hingegen in den 
drei Jahren zum Teil erheblich über dem jeweiligen Bundesdurchschnitt 
(rd 2,9 Mill S bzw rd 152 000 S). 

5.2 Der RH anerkannte die Steigerung der quantitativen Arbeitsleistung und 
empfahl dem Finanzamt im Hinblick auf den Grundsatz einer gleich­
mäßigen Besteuerung aller Abgabepflichtigen, die Anzahl der geprüften 
Fälle unter möglichster Beibehaltung des bisherigen Qualitätsstandards 
weiterhin zu steigern. 

5.3 Laut Stellungnahme des Finanzamtes habe es im wesentlichen die im Jahre 1997 
erreichte quantitative Steigerung der geprillten Falle auch im Jahre 1998 erzielt. 

6.1 Bei den im Jahre 1996 durch die Amtsbetriebsprüfung abgeschlossenen 
Prüfungsfällen (202) wurden in 160 Fällen Abgabennachforderungen von 
insgesamt 51,1 Mill S vorgeschrieben. Davon waren bis Juni 1998 129 Fälle 
(80,6 % ) mit Abgabennachforderungen von 19,2 Mill S (rd 37,6 % ) voll 
ausbezahlt. Nach Abzug von Aussetzungen sowie Löschungen waren in 
13 Fällen Abgabennachforderungen von 16,4 Mill S (rd 32,1 % ) offen. 
Bundesweite Vergleichszahlen standen dem RH nicht zur Verfügung. 

6.2 Nach Ansicht des RH ließ die fall bezogene Anzahl voll ausbezahlter 
Abgabennachforderungen beim Finanzamt Baden darauf schließen, daß 
kleinere Abgabennachforderungen aufgrund von Betriebsprüfungen im 
Durchschnitt rasch einbringlich sind, während die geringere Anzahl der 
Fälle mit hohen Abgabennachforderungen bei der Einbringung große 
Schwierigkeiten bereitet. Der RH empfahl dem Finanzamt, die Zusam­
menarbeit zwischen der Betriebsprüfungsabteilung und der Einbrin­
gungsstelle weiter zu verstärken und vermehrt Sicherstellungsaufträge zu 
erlassen. 
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34 

Einbringungsstelle 

AbgabenrLicksriinde 

6.'> 1~'l!It Srellllllg!h/blllt dn hlltl/!':d!l!ttl .ICIt!! i!! dUI A(;g"/;t!I!IdLb;;m/tr/l!I<~eII I lJ<){) 

dllLb rJ ]() i\li11 S ll!leiil!),.iil<~!/Lbe. jt!c/oLb dll.ilträji·cLbtllLbtil Gni!lt/fil /'IIr:l!­

JL/Jreilif!lde Forderll!l<~en ,11/.1 Clflflll VorJ/el/er(;e1l'11g.lj;/11 mt/wlle!l. ,/ze die f.1!l­

!m!!<~/id)kcitJCf1fote {{'elf!IIIILh !)ccln/rtid,flgt btlbCII. J I i!/liLblliLb der f.lilpf:b1l1!!<~ 

dei f? H <~,,!) ddl Fi!Ii/!Ct/lll/ bcreitl dl/l'Lb<~c/iibr/e ;\{ajii1c1blilC!/ /;Ck,IIII1/. 

".1 Die filiigen Abgabenrücksründe (iiffenrliche Abgaben) efl(wickelten sich 

beim Finanzamt Baden in den letzten Jahren wie folgt: 

Abgaben nettovorschrei bungen 

fülliger Rücksrand 
zum Jahresende 

Anreil an Nerrovorschreibun,lien 

Anreil im Bundesdurchschnirr 

Il)l)'i 

:; 1 1.2 

11,6 

in Mill S 

1 O:;l) 

in (; 

1.2 ,) 

1l)l)7 

)7 ' 
- ','-:> 

1.2,1 

Der Ansrieg des fülligen Rücksrandes im Jahre Il)l)() wurde LW durch vier 

aU(liflind \'on Berriebsprüfungen erfolgte, außergewiihnlich hohe Abga­

benvorschreibungen (insgesamt rd .245 Mill S) verursacht. Die enrspre­

chenden Abgabenbescheide waren zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 

noch nicht rechtskr;iftig. 

7.2 Der RH erachtete die Wligen Rückst;inde im Vergleich mir dem Bundes­

durchschnitt für außerordentlich hoch. Nach seiner Ansicht waren diese 

überWiegend auf einen hohen Anted an zahlungsunt~ihigen bzw zahlungs­

unwilligen Abgabenschuldnern zurückzuführen. Dessenungeachter aner­

kannte der RH die Leistungen der Einbringungsstelle und empfahl dem 

Finanzamt, die Entwicklung der Abgabenrücksründe besonders aufmerk­

sam ZLI überwachen Lind alle Möglichkeiten zur Verringerung der hohen 

Rückstände auszuschöpfen. 

Zu III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original)40 von 164

www.parlament.gv.at



Einbringungsstelle 

Abgabeneinbringung 

U neinbringlichkeit 

Schluß­
bemerkungen 

Finanzamt Baden 

8.1 Der Einbringungserfolg des Finanzamtes Baden betrug in den Jahren 1996 
und 1997: 

Eingehobene Beträge 
insgesamt 

Finanzamt 
BMF 

davon je Vollstreckungsauftrag 
Finanzamt 
BMF 

davon je Vollstrecker 
Finanzamt 
BMF 

1996 1997 

in Mill S 

64,6 
1 837,6 

9581 
6102 

in S 

65,1 
1 789,2 

9359 
6223 

in Mill S 

21,5 
15,1 

21,7 
14,7 

8.2 Der RH anerkannte den überdurchschnittlichen Einbringungserfolg des 
Finanzamtes. Er erachtete ihn als Ergebnis der effizienten Aufgabenerfül­
lung der qualifizierten Führungskräfte und einsatzbereiten Mitarbeiter 
der Einbringungsstelle. 

9.1 Bei gegebener und künftiger Aussichtslosigkeit von Einbringungsmaß­
nahmen können fällige Abgabenschuldigkeiten von Amts wegen gelöscht 
werden . Im ersten Halbjahr 1998 waren laut Weisung des BMF Lö­
schungen (ausgenommen Insolvenzfälle) unzulässig. 

9.2 Bei einigen der überprüften Vollstreckungsfälle wäre nach Ansicht des 
RH bereits bis zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung eine Löschung 
oder Teillöschung von Abgabenschuldigkeiten möglich gewesen. Im Hin­
blick auf die hohen fälligen Rückstände empfahl der RH dem Finanzamt, 
der zeitnahen Löschung von uneinbringlichen Abgabenschuldigkeiten be­
sonderes Augenmerk zu widmen. 

9.3 Das Finanzamt sagte dies zu und berichtete von bereits durchgeführten Maß­

nahmen. 

10 Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen her­
vor: 

(1) Die Mitarbeiter in der Veranlagungsabteilung wären hinsicht­
lich der Veranlagung ausländischer Einkünfte zu schulen. 

(2) Die als Sonderausgaben abzugsfähigen Verluste wären sorgfältig 
zu ermitteln. 

(3) Bei der Änderung oder Berichtigung von Bescheiden wären 
auch die steuerlichen Auswirkungen zu berücksichtigen. 
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Schluß bemerkungen 

36 

(4) Die Anzahl der durchgeführten Betriebsprüfungen sollte ohne 
Qualitätsverlust weiterhin gesteigert werden. 

(5) Sicherstellungsaufträge wären vermehrt zu erlassen . 

(6) Die Zusammenarbeit zwischen Betriebsprüfungsabteilung und 
Einbringungsstelle sollte weiter verstärkt werden. 

(7) Das Finanzamt sollte die Entwicklung der Abgabenrückstände 
überwachen und um deren Verringerung bemüht sein. 

(8) Uneinbringliche Abgabenschuldigkeiten wären zeitnah zu lö­
schen. 
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Rechtsgrundlagen: 

Aufgaben: 

Gebarungsentwicklung: 

Finanzamt Weiz 

Die quantitativen und qualitativen Arbeitsleistungen der Veranla­

gungs- und der Betriebsprüfungsabteilung waren wegen der gro­

ßen Einsatzbereitschaft der Bediensteten insgesamt positiv. 

Mehreren Abgabepflichtigen wurden beantragte Sonderausgaben 

in unzulässiger Höhe anerkannt. 

Einige Nachsichtsansuchen waren unvollständig vergebührt. 

Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz, Finanzstrafgesetz 

Das Finanzamt Weiz erhob im überprüften Zeitraum nachstehende Abgaben: 

Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbe- und Bundesgewerbesteuer, 
Vermögensteuer, Erbschaftssteueräquivalent, Abgabe von land- und forst­
wirtschaftlichen Betrieben, Bodenwertabgabe, Sonderabgabe von Banken, Um­
satzsteuer, Verbrauchsteuern, in Stempelmarken zu entrichtende Gebühren, 
Elektrizitäts- und Erdgasabgabe, Normverbrauchsabgabe, Straßenbenützungs­
abgabe, Straßenverkehrsbeitrag, Kraftfahrzeugsteuer, Aldastenbeitrag sowie 
Beiträge gemäß Familienlastenausgleichsgesetz. 

1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

Einnahmen (öffentliche Abgaben) 1 681,3 1446,8 1841,5 1975,0 2060,6 

Ausgaben 

Sachausgaben 1,3 1,2 

Personalausgaben 24,0 25,5 

1,3 

25,0 

Anzahl 

1,4 

24,3 

1,5 

22,9 

besoldeter Mi tarbei terstand 
65 61 zum 31. Dezember 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Veranlagungs­

abteilung 

70 59 55 

Der RH überprüfte im April 1998 die Veranlagungs- und die Betriebs­
priifungsabteilung des Finanzamtes Weiz. Die Prüfungsmitteilungen wur­
den dem BMF, der Finanzlandesdirektion für Steiermark und dem Finanz­
amt Weiz im Juni 1998 zugeleitet. Zu der im September 1998 eingelangten 
Stellungnahme des überprüften Finanzamtes war keine Gegenäußerung er­
forderlich. 

2.1 Wegen mangelhaft ausgefüllter Einkommensteuererklärungen anerkann­
te das überprüfte Finanzamt in mehreren Fällen (überwiegend Sofortein­
gabefälle) Sonderausgaben in unzulässiger Höhe. Auch bei nachfolgenden 
Bescheidänderungen wurden diese Sonderausgaben nicht berichtigt, wo­
durch insgesamt Steuerausfälle von rd 62000 S entstanden. 

37 
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Betriebsprüfu ngs­

abteilung 

Vergebührung 

2.2 Der R H ul1pf~dll ellC HerJch(Jgul\~ der fehlerhafren Einkol1llllenstellerbe­

schclde sowie einc schwerl'llnkrnüiL\lge Üherprüfung der RCl1lessull.~s­
grundla,~en hei Alldcrungell von Sof()r«:ing'lbd~illell. 

2 .. '1 /),/.1 rlllttll:"I!I! \(/,~/c diel :/1 IIIld ,~tt/; dC1I1 Rl! dit f)Cr!lb!I,~IIII.~ dcr/~h/,rlhl!itll 

f 1I1 hO/lllllCllI Ifllcrbc,dlc iele hcktt 1111 t. 

" In der Bctriehsprüfungsabreilllng bestandcn keille berichtswürdigeIl NLin­

,~el. 

1.1 Drei \on sielwn i'lherpriifrcn Nachslchrsansuchen w,lren ull\'ollständlg 

von Eingaben vergehührr. 

U Der RH elllpt~lhl dCIll finanLll1lt, auf die vollsr,indige Vergebührung von 
F i ng,lhen zu achren. 

Schluß- Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen her-
bemerkungen vor: 

Das Finanzamt \X'eiz sollte 

(I) bei Änderungen von SoforteingabefäIIen die steuerlichen Be­

messungsgrundlagen schwerpunktmäßig überprüfen und 

(2) Eingaben vollständig vergebühren. 
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Rech tsgrundlagen: 

Aufgaben: 

Gebarungsentwicklung: 

Finanzamt Scheibbs 

Die quantitativen und qualitativen Arbeitsleistungen der Veranla­
gungs- und der Betriebsprüfungsabteilung waren insgesamt zu­
friedenstellend . 

Bei der Veranlagung von ausländischen Einkünften aus Kapitalver­
mögen wurde in einigen Fällen eine zu hohe ausländische Kapital­
ertragsteuer angerechnet. 

Regional unterschiedliche Zeitabstände zwischen den Betriebsprü­
fungen verletzten den Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteue­
rung. 

Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz, Finanzstrafgesetz 

Das Finanzamt Scheibbs erhob im überprüften Zeitraum folgende Abgaben: 

Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbe- und Bundesgewerbesteuer, 
Vermögensteuer, Erbschaftssteueräquivalent, Abgabe von land- und forst­
wirtschaftlichen Betrieben, Bodenwertabgabe, Sonderabgabe von Banken, Um­
satzsteuer, Verbrauchsteuern , in Stempelmarken zu entrichtende Gebühren, 
Elektrizitäts- und Erdgasabgabe, Normverbrauchsabgabe, Straßenbenützungs­
abgabe, Straßenverkehrsbeitrag, Kraft fahrzeugsteuer, Altlas tenbei trag sowie 
Beiträge gemäß Famil ienlastenausgleichsgesetz. 

1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

Einnahmen (öffentliche Abgaben) 1 102,1 1 043,0 968,2 1014,2 9 19, 1 

Ausgaben 

Sachausgaben 

Personalausgaben 

besoldeter Mitarbeiterstand 
zum 31. Dezember 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

15,2 15,3 15,9 14,8 14,5 

Anzahl 

39 41 40 38 37 

Der RH überprüfte im Juni 1998 die Veranlag ungs- und d ie Betriebs­

prüfungsabteilung des Finanzamtes Scheibbs. Die Prüfungsmitteilungen 
wurden dem BMF, der Finanzlandesdirektion für Wien , Niederösterreich 
und Burgenland sowie dem Finanzamt Scheibbs im Septem ber 1998 zu­
geleitet . Die Stellung nahmen des BMF und des Finanzamtes lang ten im 
November und Dezember 1998 im RH ein . 
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40 
h,stqdlungen gegenüber dem Finanzamt 

VLTalllagull,~ 

Bl'trlt'bspril fLII!,!! 

Fests te 1I II ngen 

gegenüber dem 

BMF 

~,I Bl'l elJJI,~ell VeraIlLl,~ung,t~lIlcn mit <lu,Lindl,c!wn Elllbinfren ,IUS K'lpl­

[ahl"fmii,~t·1l \\urde eille (U hohe ausliilldlslhe K'II'ILlIl'frra,~~(c'uer al1.~c'­

rechnet, 

,) Dl'I' Rll eml)(ahl, die ,lu,Lif1lli,chell Kapir,t1errragsfl'llt'rIl nur enr'l'rl'­

clll'lld dell Ahk()mmcll zur Vnlllc'ldung dn D()I'Pt'lbestl'LICI'ung anzu­

rnhnel1 ,0\\1l' die j\[lt,lrhl'lrn in diesem Berl'ich /u sthulen, 

) , 
-,) 

, 111 der Ikrriebsprilfullgsahreilul1g wurden kl'lne lX'rr(hrswlirdi,~en t\Lingel 

tt-sr,!!e,tl'llr Der tU! ,1f1LTkanllte Illsbcs()ndere dll' iiherdLlrcll,chl1lttlll h 

ra'lhe Ab\\I' klull,~ der Priifun,!!sr~ille in den Jahrcn J l)I)CJ UI1J 1')CF, 

t.1 Die durchschnittlichcn PriifungsiIHl"fv,t1lc ein Hetrichspriifungell bl'l den 

Kll'In- und j\firreJlX'trJchell W,lrCil L\\ISchell den hnanziilll(ern /llm Tl'il 

stark uIHehchil'llllch, 

1.2 Dl'r Rll 'lIwrk'1I111(C ZW,lr dlc steten tkrnlihullgl'n dc, B.i\lF um eint' StC'I­

,L!l'fllng der QU<lntHiü Uild Ulll ellll' Vl'fhcssl'fun,L! der Qu,ditiit dl"f Bl'­

trrehspri'lflll\L!CIl, erhllcKte jt',loch In den regional ullterschlcdllchcn Prli­

flillgsllHcl'\allcn eim' Verlctzullg dl's C;runds<luc's dcr C;lt'icillniil\i,~kl'lt 

dLT Bl'''ll'Ul'fUng, D;t c'ine Pl'fs()llellc Vnsriirkung ller Bl'triehsl'riiful\~sah­

retlun,~l'n WC,~(,11 der Pcrsonalel nSl'anlll,L!Smal.\nahlllcll kaum möglich Ist, 

S () 11 tl' d ,I S B i\1 F Ulll C' I Ill' 11 Aus g k Ich der rc,L: Ion a J un t er s c h Inlll c h e n 

Priifull,~"'lnrl'r\,tlll' - IIll \'Vegl' \l'f,riirktn 1\ acltbarschahshiI t<: odl'l' 111 i t­

tl·lfrrstlgl'l' DIl'llS[zlItL'rlull~ell von Betriebsprüt'l'rn zu anderen hn'Ul/,älll­

tern - bl'JllLiht 'elll, 

1..\ 1)<1' f),\lf !}u'ldit,te '/LlII /(J!ZIiIIIIIc!m:l'cll ,\Lrj!!lidJlilcil _~/II' l'II/,\[t~/III,~ 'eIlI<:!' 

rIl/N~UI/'I,~ 

Schluß- Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen her-

bell1erkllngel1 yor: 

Das Finanzamt Scheibbs sollte 

die ausländischen Kapitalertragsteuern nur entsprechend den Ab­

kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechnen und 

die Bediensteten in diesem Bereich schulen. 

Das BMF sollte 

um einen Ausgleich der regional unterschiedlichen Intervalle bei 

Iktriehsprüfungen bemüht sein, 
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Vorbemerkung 

Allgemeines 

Besteuerung der Schirennläufer 

Im Zusammenhang mit seiner im 1. Halbjahr 1998 durchgeführten Über­
prüfung nachgeordneter Dienststellen der Finanzverwaltung, worüber der 
RH vorstehend berichtet hat, war er auch mit einem - im Amtsblatt der 
Österreichischen Finanzverwaltung nicht veröffentlichten - Erlaß des 
BMF vom März 1977 betreffend die Besteuetung der Schirennläufer be­
faßt. 

2 Nach den Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung ("Doppel­
besteuerungsabkommen") Österreichs mit anderen Staaten bestehen hin­
sichtlich der im Ausland erzielten Einkünfte grundsätzlich folgende Me­
thoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: 

(1) Progressionsvorbehalt: die ausländischen Einkünfte sind im Inland 
steuerfrei, werden aber für die Höhe des (inländischen) Steuersatzes be­
rücksichtigt. 

(2) Anrechnungsverfahren: die ausländischen Einkünfte werden unrer 
allerdings betraglich begrenzter - Anrechnung der im Ausland bezahl­
ten Steuer wie inländische Einkünfte besteuert. 

3 Hinsichrlich der Länder, in denen in den letzten Jahren regelmäßig inrer­
nationale Schirennen stattgefunden haben, stellt sich die Siruation in be­
zug auf die Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung wie folgt 
dar: 

Progressionsvorbehalt: 
BRD 
Norwegen 
Schweiz 
Frankreich 
Slowenien 

Anrechnungsverfahren: 
Italien 

Japan 
Kanada 
Schweden 
USA 
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Schirennläufer /1.1 Hinsichtlich der Schirennläufer wurde die Rechtslage insofern umgestal­

tet, al s nac h ei nem [rlan des B MF vom M~irz 1 ')7 -: fLir Veran lagungs­

zeiträume ab 1 ()7() die inl~indischen Besteuerungsgrundlagen "im Rah­

men dn vert"lnLtchten Ermittlung" mit ~5 (X der Ums:itze bzw Gewinne 

angest·(Zt werden binnen. Die Veranlagung hat generell unter Anwen­

dung des Progressionsvorbehaltt's (lx·zogen auf die Gt'samteinkLinfte) zu 

erfol,,,en, das helL)r. die übrigen 75 (I; des Gesamtgewinnes sind nur für 

die Hiihe des anzuwendenden Steuersatzes bedeutsam. Dieser Erlaß gilt 

unablüingig davon, ob mit bestimmten andert·n Staaten Doppelbesteue­

rungsabkommen bestehen. 

Die Schirennliiufer erzielten zum Zeitpunkr des Inkrafttretens dieses Er­

lasses wrgleichsweise geringere EinkLinfte aus ihrer T;itigkeit, so daB diese 

begüllstigende Regelung insgesamt keine wesenrlichen Auswirkungen 

auf das SteueraufKommen gehabt haben diirfte, \v;il1rend Sich seither ihre 

Finkommensverh:iltnisse wegen (auch intlationsbereinigt) höherer Prämien 

für Spitzenplärze und vor allem im Hinblick auf die wesentlich bedeut­

S,lmer ge\\'ordenen Einnahmen aus \X1erbetätigkeit erheblich verhessert 

haben; sohin werdelI auf der Grundlage dieses Erlasses auch die Einnah­

men aus der \X1erbetätlgkelt ,,,rundsiitzlich nur zu ~5 (;; im Inland ver­

steuert . 

l.aut Auskunft des Bi\IF VOI11 Jänner 19')') wurden 19')5 und 19')6 in\"e­

samt 7') Schlrennläufer nach diesem Erlal.\ besteuert; für 1 ')')7 Lind 1 ')')H 

nwarte es eine iihnliche Anzahl. Darüber hinaus seien 1 ')')'i und J ')l)() 

in\"esamr~" Ausübende anderer Sportarten (Schilangliiufer, Schispringer, 

Tcnnissj'lcler) nach dem "Schirennliiufer-ErlaIY' besteLlert worden. 

1.2 Da dieser [rlaB im Widerspruch zu einzelnen Abkommen zur Vermei­

dung der Doppelbesteuerung stehe und sich seie seiner Inkraftsetzung die 

catsächlichen Verhältnisse grundlegend geiindert haben, empbhl der RH 

dem IiM/-", auch im Hinblick auf die Gleichbehandlung der Abgabe­

ptlichtigen Crberlegungen fiir eine Nl"uregelung anzuscellen. 

U I.d/I! Shll/!II,~II"blllc dei B;\lF 1'l!J11 ;'\;ol'eIIIUer 1<)<)8 leml dlfl(;e::/i;~lld}f GClpr,iibe 

1111 G,IiI,~C. 

Du' ß/IIli/cIIilIll/lterjiir Fi,IdIl:;fiI. I?lIdolj Lllltl!',fI: Ht /111 )dllller I (}l)<) IIIlt dieleI' 

1'0111 I?Il {1I1/~l"!lIIcI.relllcr C·C(;dl"llllg.lii(;er/Jrii/iltlgm lief Dletl.\tltellm der 1-"111"'1:;­

I (,1"/1,,1I/lIIg "/I/ge:;cIgttil Pm/;/Oll,ltlk "'1 die 0lli'lltlnlJrc,t ,~ctretfll/llld ;'"t erkm­

Iltll Id\\Ul. dill er Jell St,md/!!IlIkt dn RH ,~I"!IIIc1"it_~/;dJ teilt. 

r:!JtIl/;tI/, IIII)tilllhr I<)<)<) (..f<)<)(),A13 :;/1 5]"75.1 XX. GP) l"fI·tr"t eier 8//1/(/e.\­

IIIllIiltu)iir 1-"11/'IiCen - el!fl!lo II'/e ill (!ner lI'eiterm Stell/III/!,lIablllc dn ß;\ll-" ,m 

dUI lai 10111 FelmlciJ' I ()tJC) - dlc /\//I/;I\I/llig. dd/1 dlfler Erlal! .lolIlJbI .fIir die 

\ ~rlld!t/llig dl.l <l1/(/! jlir dlc S/)ortler c:J1If hrell!i;lcl7II1!,~ (;ec!CII!c. ju/od) IHltcre 

(i IJerlC}!.III1,~cI/ {/ IIgel teilt 11 'iirdell. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Rechtsschutz und -hilfe in Abgabensachen; 
Abkommen zwischen Österreich und Deutschland 

Der RH erachtete das Abkommen hinsichtlich seiner Inhalte und 
seiner Administrierbarkeit für richtungsweisend. Das BMF hat aller­
dings die tatsächliche Erreichung der Ziele des im Jahre 1954 ge­
schlossenen Abkommens bisher nicht evaluiert. 

Den Kosten der Administration des Rechtshilfeabkommens von 
jährlich rd 10 Mill S stand ein Nutzen von insgesamt zumindest rd 
460 Mill S in den Jahren 1995 bis 1997 gegenüber. 

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der rd 3 000 jährlichen 
Rechtshilfeersuchen von und nach dem - nunmehr vereinten -
Deutschland war mit fünf Tagen bei mündlichen und rd zwei Mona­
ten bei schriftlichen Rechtshilfeersuchen zufriedenstellend, könnte 
jedoch durch eine Änderung des Rechtshilfeabkommens - Ermög­
lichung direkter Kontakte zwischen den betroffenen Finanzämtern 
in den Vertragsstaaten in allen Verfahrensbereichen - noch ver­
kürzt werden. 

Das Instrument der unmittelbaren Teilnahme von Bediensteten an 
Amtshandlungen im anderen Vertragsstaat wurde von beiden Ver­
tragsteilen spärlich genützt. 

Die Inhalte des Rechtshilfeabkommens waren den betroffenen Be­
diensteten zum Teil nicht im erforderlichen Umfang bekannt. 

Rechtsgrundlage: Vertrag vom 4. Okrober 1954, BGBI Nr 249/1955 
zwischen der Republik Österreich und der Bundes­
republik Deutschland 

Aufgabe: Rechtsschutz und Rechtshilfe in Abgabensachen 

1995 1996 1997 

in Mill S 

Nutzen 75 115 270 

Kosten 

Sachmittel 0,9 0,9 0,9 
Personal 8,8 8,8 8,8 

Anzahl 

eingesetzte Personen jahre l3 13 l3 

Der RH überprüfte im Mai und Juni 1998 die administrative Umsetzung 
des Rechtshilfeabkommens mit der Bundesrepublik Deutschland. Zu den 
im August 1998 übermittelten Prüfungsmitteilungen nahm das BMF im 
Okrober 1998 Stellung. Eine Gegenäußerung war nicht erforderlich . Ge­
genstand der Gebarungsüberprüfung war die Evaluierung dieses Rechts­
hilfeabkommens. 
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Allgelllei nes, Zie le 

Ahwicklung, 
Zielerreichung 

Kostel1-N utzen­

Vergleich 

:2 Im Jdlre 1 <)l) i hC(()!HC die Orgarllsatioll für Wirtschaftliche Zusammcnar­

lwir und [lltwlcKILlI\~ (OEC[)) dlL' zunehmende Bedeutlln,~ des iml'rll,l­

tlOna1c1l ahgabl'llhehiirdlichcn Illtorl11ationsaust<lusches zwischen ihren 

i\lagllnlsLldtcn ulld der dieslwziiglichell ZusaIllIllell,trheI[ zur Vermu­

dlllV~ der DoppelhL'sreUt'rUI\~ sowic zur Sicherung der KorrcKten AflWl'fl­

dun,~ lla(!OILtler Ahgahul\OfScluiftl'll. Amtshilfe wird ,~rulld<irzlich auf 

der (;rllfldl,l,~e von AhKomIllen zur Vermeidung von Doppelbcstcucrung, 

\"(111 hl'sondercn Amtshilt(:vl'reillbarungt'n (Arntshilfl'abkol11l11l'n) oder auf 

der C;rundLlge der InstrllIllL'll!e eIL'r [l1 (AIlltshilfl'riL hrlinie bzw des dar­

auf hnuhellden EC;-Al11tshlltl'gesetzes, dn lklrreihul\~srichtlinie bz\\' 

dt's eLIr,llIf hnullL'nden EC;-V()llstrcckun,~samtshilfegl'setzes) gelcistn. 

Das IZt'chtshrlfeahkoIllIllen mit Dcutschland Ist In Österrclch auf stcuer­

rechtliLheIll Gel'm't def/eit der einzlgl' spezielle Vertf<lg üher Amtshilfe­

leistullg, Der bilaterale Rechtshrltt:verkt'hr mit DeLItschLmd \\Ird auch 

seit deIll lkltrirt ()sterrL'ILhs zur EU ,lL1(~rund l'lner ProwKol!n'rcinh,l­

rung aus deIll Jahre [')<) I nicht nach den Richtlinien der EU sondem V()f­

ran,~lg Ilach dl'm !{l'chtshdfeahkomml'n I<)) i abgt'\\"lckelr. 

U Dil' All\vi(klun,~ dl'r Rechtshd(ensuchen war In der t:-ighchen PraxIs -

auch hegiillstl,~t durch dil' gemeinsame Sprache und eine :ihnllche 

[{echtsordnung III den Vertragsstaaten - und ungeachtl't lwstehendcr 

A ndL'fli nperfordertl isst' grunds~irzllch unKompliziert. A llerd I1\~S haben 

hisher wL'Lln Jas !-IM F noch die nachgcordnL'ten Diensrstd len die Zider­

rL'ichung dl's im Jahre- I ())·i geschlossenen AbKoIllIl1cns bewertet. 

.L~ Ills,,,e;,<lITlt erachtete der !U I das RechrshdfeahkoIl1l1len hIllSichrilch selller 

Inhalu' und leichten AdminlstricrbarKeit europaweit für richtungswei­

send uild fUr clne ElLweite UIl1setzung gtTlgnet. Der RH regte jedoch 

die rL',~e1Il1iiL)ige Konrrolle des Ziekrreichungsgrades an, Er elllpt~lhi delll 

BJ\IF, Im R,lhnlL'1l VOll bdatcralell und Illulnlatemlell Verhandlungen UIl1 

eine El '-wt'ite Allwendung des Rechtshilfe,lhkoIl1111L'IlS bemüht zu sein. 

LI 1_<III:\!cIIIIll,~lltd)jl/( d" I),II/-' !i[,~riifJc ,.I die j)()Ji:ii'L BC//'ertl(//,~ der f!/l;:/(II;: de.1 

\,rlr,I,~II/,rfcl Jllr,/J deli 1<11. f:.1 I/erd, 11111 ,j(i::/L'II.:l/clg,mde \'/JrK-"b/"/lllgm 

!it/I/!ilil JUli: ,1I1e 11!1"1.'!I'i,r;(//,~ der /1/ldllllll(lld,./icil ,1II/f.{'-/:,I/Cllf illl fllll/rbiljt­

luudl Itl .ill/I(/"I: 1/ ill/"II,,/II//'''/, 11111 deI/ flillj//?,tli iIJlj;mlcl'/lIIgc/1 (::B i/JI ß,-
1', lL/, ,lu' \ '1".I!tlf, rc r.l!il! 1111/':, IlIId !Jc/ je" Bc!mg.lIJch,i/JINilll,l:.J ::11 OIllj'rc,bm. 

1.1 .hihrllch wurden In den Vertragsstaaten In\~esalllt rd-\ O()() Rechrs­

hilfn'rsulhen ab,~t\\"IcKelr; hievon t'lHfielt-n ua rd )() (; auf das Slche­

rUll,~S- ulld Vol!srrnKung;,- sowic 1 S (; auf das Ermittlungsverfahren. 

Am Il1eisten genutzt wurdL' das lü'chtshdf(:<ibkomIl1cn \'on jenen Finanz­

:imtcrn, dlL' in den an den Vertr,lgsstaat <lngrenzL'ndell BundesLindern 

Ligen. "llt JeihrllL hen Kosten von rd 1 () Mill S wurde In den Jahren 1<)9) 

hIS I l)l)7 Illsgesamt eIn Nutzen von zUIT1lndcst rd IO'i Mill S in Form 

steuerlicher Mehrergehnisse - da\(l!1 waren W' "Iill S Ende I <)<)8 bereits 

enrrichtet - unel von rcl 'i() Mil! S in Form a11 die Vertragsswaten Liber­

wiescner Volistrecku11gserliise erzielt; iihnclles war unc - nicht Ljuanrifi­

Z1crharc -- gencral- und spezi,dprävenrive WirKullg des Rnhtshrlkab­

KOll1ll1t!1;, ,~L'gd)(,ll. 

1.2 [)n RH nachtete eJa, Kostell-NLItzellvl'rhiilrnis fiir giinsti,e. 
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Bearbeitungsdauer 

U nmittelbarkei t 
der Amtshilfe 

Bekann thei tsgrad 
und Schulung 

Ausblick 

5.1 Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer betrug bei mündlichen Rechts­
hilfeersuchen fünf, bei schriftlichen Ersuchen 53 Tage. Bezogen auf die 
einzelnen Verfahrensarten des Rechtshilfeabkommens schwankte die Be­
arbeitungsdauer zwischen 26 Tagen bei Mitteilungen über den Vollzug 
und 120 Tagen im Sicherungs- und Vollstreckungsverfahren . 

5.2 Der RH anerkannte, daß die Finanzverwaltung bemüht war, dem Ziel ei­
ner zeitnahen Bearbeitung möglichst nahezu kommen. 

6.1 Die amtshandlungsbedingten Aufenthalte von Finanzbediensteten des er­
suchenden Vertragsstaates im jeweils anderen Verrragsstaat beschränkten 
sich auf rd zehn Fälle jährlich. 

6.2 Nach Ansicht des RH waren die - bisher allerdings spärlichen -
Direktkontakte sowie die Teilnahme von Bediensteten der Finanzverwal­
tungen der Vertragsstaaten an Amtshandlungen der Effizienz der Amts­
hilfe förderlich; er empfahl, diese Instrumente verstärkt zu nutzen . 

6.3 Das BMF begrüßte grundsdtzlich die Empfehlung des RH; die Entsendung von 
Bediensteten zu ausldndischen Dienststellen sei jedoch nur in größeren und komple­
xen Fällen zweckmäßig. 

7.1 Die von der Finanzverwaltung veranstalteten Ausbildungskurse für ver­
schiedene Verwendungsgruppen sahen bisher keine Berücksichtigung des 
Rechtshilfeabkommens in den Lehrplänen vor. Spezielle Schulungen durch 
das BMF erfolgten bisher nur in geringem Ausmaß. Der finanzverwal­
tungsinterne Bekanntheitsgrad des Rechtshilfeabkommens war unter­
schiedlich, insgesamt jedoch gering (die Angaben der Finanzbediensteten 
ergaben eine Bandbreite von gut bis überhaupt nicht bekannt). 

7.2 Der RH empfahl, zur Steigerung der Häufigkeit der Anwendung des 
Rechtshilfeabkommens - vor allem im Ermittlungsverfahren - alle be­
troffenen Bediensteten mit dem Rechtshilfeabkommen und seinen Beson­
derheiten vertraut zu machen. 

7.3 Das BMF sagte dies im Rahmen seiner personellen und sachlichen Ressourcen zu. 

8.1 Der RH stellte hinsichtlich nachstehender Gesichtspunkte der Anwen­
dung des Rechtshilfeabkommens fest: 

(1) Sämtliche Rechtshilfeersuchen waren grundsätzlich über die jeweils 
zuständige Finanzlandesdirektion abzuwickeln. 

(2) Die Vertragsstaaten nützten die Möglichkeit des Direktkontaktes zwi­
schen den Finanzämtern nur eingeschränkt. 

(3) Im Finanzstrafverfahren waren die Befugnisse der Finanzverwaltungen 
begrenzt. 

(4) Das Rechtshilfeabkommen berücksichtigte nicht die beiderseits gege­
bene nationale Rechtslage bezüglich Konkursverfahren . 
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46 

Schlu!.)­

hemerkungen 

S,2 lJn,L:caclw/t dessen. clan sich das Rechtshdt<",lbKOlllll1l'n nach Ansicht des 

R I1 ,l.;rutldsiirzllch bnviihn hat, crachtctc l'I' III Tedbnt'icl1l'n - \\e,l.;U1 

der Iwsotlderen Hedeu tung Cll1t;IC hl'f V Crt:d1 rUl lind I'r,lxi sgerech ter Rege­

lungen für elllC wlrKsamc gc'gcllSeltlgl' UIHl'fsüirzling - cinen Verhcssc­

flln,L:sbc,hlrf für gt>gehen, Der R H cml't~lh I, 

(I) die Finanzlandesdirl'Krionen nllr noch in grundsätzlichen Angt>Ic,L:t>ll­

heiten cill/lischalten. 

(~) dl'n dlrektc'n KontaKt zwischen den Finanzämtern der Vcrrragssr,wten 

In allcn Vert~lhrctlsbl'relchen zu ermii,dichen. 

(») Verhandlungcn mit dem dcurschen Hllnclesmlnistl'rIUlll der Ftn,lllzcn 

hezLt,dich l'llwr Ausdl'hnllng dl'r Ikfu,L:nlsse im Finanzstrafvert:lhren sowie 

( I) hill'<llhtlich l'iner Anglclc hllng des Rechrshilt<.'ahKomnwm an die in 

llL-n Vertr,I,L:SSraarl'n hcstehcnde nationale Rl'Chrslagc hei K()nKurs\l'fbh­

rcn allt';llnchml'll, 

S" LI/II S/d!/lIIgl/dhlllc c!n 1l/\lF (}cj/in/'llrle f.\ l'Ur ,dlell/ l/'t,~eII eil/fr ()fllldnl/ci! ei/l­

h'I!!ldJill :\IIlI(}ldl/ll,~ d,1' illll!,b;;!,,~I'/Il"/ld!:( 1011 /c l/t~(/I der //I.ldli/llhl/­

!Iibrllll,~ /llId \el'dl'/;tll/III,~ jJl'''!?//lc/!el' Pro!J!CllIj;il/, ,,1'/llIdld/::!/cb die Bei(;e/hl/­

lilll,'.!, deI' /,lllr,!lI.lILl'llIIr, deI' :I/I/!I/JI!!t, f)dl !l,l/f .''/,'.!,!c ::/1, die /{LllLrtll 

ill/n,'.',1Il/,~ClI deI 1?l1 11/ \Lrbtll/d!IIII,~'11 lIIit ,/,1' dUI!lchul FllI""::l(l·lid/I/IlI.~ .11/­

: /IIjil'n/Jc 11. 

<) Zusammenfassend hob der RH die nachstehenden Empfehlungen 
hel-vor: 

( I) DiL' SchulungsmaßnahmL'n zur Erreichung einL'r häufigeren An­
wendung des Recht~hilfeahkommens wären zu verstärken, 

(2) Die Miiglichkeit der Teilnahme von Bediensteten an Amtshand­

lungen im Au"land sollte vL'rstärkt genLitzt werden, 

(,)) Das Bl\lF sollte gemeinsam mit der Bundesrepublik Deutsch­

land um eine EL'-weite Anwendung des Rechtshilfeahkol11mL'ns 

hemüht sL'in, 

cl) Das BMF sollte mit dem deutschen Bundesministerium der Fi­

nanzen VerbesserungL'n des RL'chtshilfeabkommens verhandeln, 
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Rechtsgrundlagen: 

Aufgaben: 

Zahlstelle Zollamt Salzburg/Erstattungen; 
Gebarung mit Ausfuhrerstattungen 

Die innerstaatliche Umsetzung des gemeinschaftsrechtlichen Aus­
fuhrerstattungsverfahrens sowie des Verrechnungssystems für Aus­
fuhrerstattungen im Rahmen des Europäischen Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Garantie, erfolgte 
grundsätzlich in zweckmäßiger Weise; das Kontrollsystem der Zahl­
stelle war jedoch verbesserungsfähig. 

Den vom BMF angeordneten Dienstaufsichtsmaßnahmen wurde 
nur unzureichend entsprochen. Berufungsverfahren aus dem Er­
stattungsbereich verzögerten sich wegen einer verspäteten Ent­
scheidung des BMF über das anzuwendende Verfahrensrecht. 

Mehreren Empfehlungen des RH trug das Zollamt Salzburg/Erstat­
tungen bereits im Gefolge der Gebarungsüberprüfung Rechnung. 

Zahlstelle Zollamt Salzburg/Erstattungen 
Ausfuhrerstattungen 

Verordnung (EWG) Nr 729/70 des Rates; Verordnung (EWG) Nr 3665 /87 
der Kommission; Ausfuhrerstattungsgesetz, BGBI Nr 660/94; 
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz, BGBI Nr 18/7 5 idgF. 

Durchführung des Verfahrens für Ausfuhrerstattungen bei landwirtschaft­
lichen Erzeugnissen; Ausfuhrerstattungsgebarung für Rechnung der EU. 

Gebarungsentwicklung: 1995 1996 1997 1998 

in Mill S 

Erstattungszahlungen 366,5 969 ,9 931 ,3 776,4 

Sachausgaben 1) 20,8 23,9 25,6 2) 

Personalausgaben 64,5 74,2 79 ,4 2) 

besoldeter Mitarbeiterstand Anzahl 

jeweils zum l.Jänner 121 14 1 154 154 

davon jeweils rd 85 auch mit anderen Aufgaben befaßt 

1) kalkulatorische PauschaJansätze 
2) zu Redaktionsschluß noch unbekannt 
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48 
Priifung:-.ahlauf und 

-gl'g('nqand 

A Ilge 111(' i IWS 

Ven\altung:-.­

\ ereinfachung 

\\ aren kOIHrollc 

Ikr lZ 11 ülwrpridrc' Im Okwbl'l' und NO\Tmhl'l' I ')')- die (;elxtrung des 

]),\1F hlllSlchtllch eiLT Ausfuhrc'rsrattungell, Dll' Gebarungsüberprüfull,t; 

land VOI-WIl',t;l'lld IWII11 Zollamt S.Iizburg, [rstattungell ill seinn Eigen­

,>,hat't als Zahl<;tdlc des Europ;iisclwll Au,richtullgs- und Carantiefonds 

lii r cl 11' Llildwi rrsc hafr, A hreil ung Carantie, statt. ErgiillLTnclc Erhebungen 

nahm ein RII 1111 B(,[F. hel der FlnanzLlIldcsellrekriol1 fiir Salzburg und 

11l'1111 Ilauptzollamr Salzhurg vor. 

Zu l!c-n Priifungsllllttcllul1gen des RH vom April I ')lJH nahlll des BMF 

1111 Juli \ ,)():-: Stellul\t;, Frne (;t'gl'niiußnung des RI I war nicht erfordn­

t ie h, 

.2 Zur Frrl'lchun,t; ein Ziele der (;t'llleinsanll'n A,t;rarpolltlk finanZiert der 

Ellro\,;ilsclll' AUSi-ichtun,t;s- und (;aranriefclllds für die Landwirtschaft, 

Ahu'dung C'trantic, U,l dic Erstattungen fiir die Ausfuhr lancl\\'irtschaft­

Ilchn Produktc In Lindl'f auJ\crhalh dn EU, Die Erstattungszahlungl'n 

dll'nclI ,t;run,ls:iulllh lum r\usgkich dn Ddfl'fenz IWlschen dem Ell­

Blllnc'nlll.lrkLJ,rel, UIll'S ELT-A,t;rar,'rzeugnisses und dcm nicdrigercn \X/elt­

Illarktprels, 

Die Sll\'r.uIMioll,t1e Vn\\,dtung der EU-J\1ittel fiir Ausfuhrerst<lttungen 

Ist dl'r Eurtll,j"llwn KOlllmlsslon iiberrr,\t;en, Dem Zollamt Salzburg/Er­

st'lllUllp:en obllc',!,,;[ dll' Durchliihrung dcs Ausfuhrl'fstMtullgwerbhrells, 

\\l'Il!1 dlc' Ausfuhrallrlll'ldui\t; \Oll eiller ii,ttrreichlschen Zollstelle all,t;l'­

IHHllllll'n wurdl', DIe Abwicklullg dl's dll-sbuii,t;lichcll Zahlullgs\t'rkehrs 

nl()l,t;t durch cLis 11.1lI11[/o\\alllt S,dzhur,t;, 

(hterrl'iCh h'l( 'lut,t;rulld gl"llll'insch,tftsrl'chtlicher VorschrifteIl die für die 

FrSrattullpc'll crt-orderlicl1l'1l Mittel biS zur Ühernahmc durch dCll (~e­

llleillschdftsh,lLlshalt \Or/u(lnanziC'rC"n, Die mOllatlich gl,lelstC(CIl Ausga­

hell (VorschilsSl') werdell Öql'lTt'lch prulll!s;itlllCh llach ctwa zwei ;\[Oll'l­

tl'll riicb'n,t;iitcL Durch dlcsc Zahlun,t;cll Wird Srütl'ft'n Entslheidungen 

dn Furop:ilschl'll KOlllmiS,IO!1 ühl'r die l'lldgiiltige Allerkellnung der VOf­

(rnall/ICITCIl AU\L!ahell Illcht \ ()rgcprrftt:ll, 

,\,1 Das Zollallll Sal/hur,L!/Ersrattun,t;,'n fiihrtt, die bei ihlll l'ingebrachten 

schrlftlillll'll [rsUttull,L!Salltr;igc mit den ZUlllCist ,t;es()ndcrt und früher 

l'lll,L!l,Llllgll'1l zugl'hörr,L!cll Belegt'1l (Ausfuhrallllleldullgell und soge!Ullntc 

KOillrcdIt-Xl'llljlLLrc) ZlIS'llllllll'll, Zur ZClt dn (~eharungsiiheri'riifullg n­

W(),L! das Br\1F, aus Griilldell dcr Vl'I'waltungsvereillfachullg \:rsrattullgs­

,11lt1-ii,t;l' bneits III der Alisfuhr:l1llllCldullp LU l'rlllöglichell, 

i,1 111 Lillclllll.lnpeilldcr C'bncillsrillllllullp der \X/arc mit Ihrcr lkzl'ichnung 

111 der All'>fuhrallilleldling hl.\v Illlt ihrl'f Beschreibung im Frstattullgs­

I l'f/l'llhlllS, (nm'r \\'l'l1l1 die Klassifizierun,t; der \X/are oder dic feststel­

Illll,t; Ihrn (Juallt:it ,t;l'Il<lUC Kellntnis der \'V'art'l1bl'srandteik erfordert, 

Illillmt dlc Allst'uhrz()llstcllc repr:isl'nutl\c \X/arenjlrObell~ sie veranlaUt in 
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Warenkontrolle 

Verfah rensablauf 

D ienstaufsicht 

der Folge eine Analyse durch die Technische Untersuchungsitnstalt der 
Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Die 
Untersuchungsdauer betrug vielfach mehrere Monate; dem BMF war dies 
seit 1992 bekannt. 

4.2 Der RH bemängelte die lange Dauer der Warenuntersucb ungen durch 
die Technische Untersuchungsanstal t. Weiters beanstandete er, daß das 
BMF erst verspätet geeignete Abhilfemaßnahmen ergriff. Überdies erach­
tete der RH den von den AusfuhrzollsteIlen einzuhaltenden Verfahrensab­
lauf für zu aufwendig. 

Der RH empfahl dem BMF eine Neuregelung der diesbezüglichen Ab­
lauforganisation unter Berücksichtigung des neuen EDV -unterstützten 
Informationssystems der Techniscben Untersuchungsanstalc. 

4.3 Laut Stellungnahme des BMF habe es aufsichtsbehjirdliche Maßnahmen fiir eine 
effizientere Arbeitsweise der Technischen Untersuchungsanstalt ergriffen. 

5.1 Das Zollamt Salzburg/Erstattungen verwaltete die Ausfuhrerklärungen , 
die Kontrollexemplare und die zugehörigen schriftlichen Anträge auf 
Ausfuhrerstaccungszahlung mit einer eigenen Datenbank unter Zugriff 
auf die Daten der Ausfuhrstatistik . Verzögerungen in der Beleg- bzw 
Datenübermicclung an das Zollamt Salzburg/Erstattungen - so langten 
etwa über 300 Kontrollexemplare , darunter 68 österreichische, erst mehr 
als 100 Tage nach dem Austritt der Ware aus dem Gemeinschaftsgebiet 
von den Ausgangszollstellen ein - erschwerten die Handhabung und be­
einträchtigten Auswertungsmöglichkeiten dieser Datenbank. Beispiels­
weise war nur knapp die Hälfte der im Jahr 1997 angefallenen rd 18000 
Kontrollexemplare zeitnah erfaßt und verarbeitet. Mebrfacherfassungen 
und -bearbeitungen bewirkten einen Mehraufwand von etwa 600 000 S 
jährlich. 

5.2 Der RH erblickte die Gründe für die von den österreichiscben Zollstellen 
zu verantwortenden Verzögerungen in mangelnder Verfahrenskenntnis bei 
Teilausfuhren größerer Sendungen, bei der Überführung von zur Ausfuhr 
überlassenen Erstattungswaren in ein Zollagerverfahren sowie in der ver­
späteten Erfassung der Ausfuhranmeldungen in der Ausfuhrstatistik. Er 
regte Maßnahmen zur Sicherung eines ordnungsgemäßen und ökonomi­
schen Verfahrensablaufes (zB Schulungen und Dienstaufsicbtsmaßnah­
men) an. 

5.3 Das BMF hat bereits entsprechende Maßnahmen getroffen. 

6.1 Nachdem dem BMF mehrere Betrugsfälle im Zusammenhang mit - we­
gen der hohen Erstaccungssätze besonders risikobehafteten - Ausfuhren 
von Lebendrindetn bekannt geworden waren, verfügte es Anfang 1996 
mehrere Maßnahmen zur Erhöhung der Gebarungssicherheit; ua wies das 
BMF die Hausbeschaukontrollorgane an, Ausfuhrabfertigungen mit Er­
staccungswaren verstärkt zu kontrollieren und die Abfercigungsorgane bei 
der Durchsetzung notwendiger Kontrollmaßnahmen zu unterstützen. 
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Dienstaufsicht 

50 

Personalausstattung 

Berufungsverfahren 

Das BMF verfügte über keine aktuellen Informationen über die Anzahl der 
Ausfuhrabfertigungen von Lebendrindern bzw die diesbezüglich durch­
geführten Kontrollen. Lallt den vom BMF über Veranlassung des RH im 
Oktober 1997 eingeholten Berichten der Finanzlandesdirektionen stan­
den den in einem Zeitraum von mehr als 30 Monaten insgesamt vorge­
nommenen 1 279 Hausbeschauabfertigungen von Lebendrindern 28 Kon­
trollen gegenüber. 

6.2 Der RH erachtete die Kontrollhäufigkeit für höchst unbefriedigend; er 
reg te an, das BMF sollte die Dienstaufsicht verbessern, um die Erreichung 
der Ziele verfügter Anordnungen beurteilen zu können. 

6.3 Das BMF sagte dies zu. 

7.1 Der Bereich Rechtsangelegenheiten des Zollamtes Salzburg/Erstattungen 
war mit sechs Arbeitsplätzen ausgestattet. Zur Zeit der Gebarungsüber­
prüfung waren die Führungsfunktionen (Bereichsleiter, Abteilungsleiter) 
sowie ein Referat besetzt; drei weitere Referentenarbeitsplätze waren seit 
längerem vakant. 

Dies beeinträchtigte die ordnungsgemäße Erfüllung der umfangreichen 
Aufgaben (Überprüfung angefochtener Entscheidungen des Zollamtes 
Salzburg/Erstattungen, rechtliche Beurteilung von Prüfungsergebnissen 
der Außen- und Betriebsprüfung/Zoll sowie von Erhebungsergebnissen 
des Strafbereiches, Verhängung von Sanktionen bei Unregelmäßigkeiten) 
und führte zu mehrmonatigen Verzögerungen von Erledigungen. 

7.2 Nach Auffassung des RH sollte der zeitnahe Vollzug der Aufgaben -
nicht zuletzt wegen der gebotenen Vermeidung von Anlastungen durch 
die Europäische Kommission, die von der Republik Österreich zu tragen 
wären - gesichert werden. Er empfahl deshalb eine zweckmäßige Perso­
nalausstattung . 

7.3 Laut Stellungnahme des BMF sei zwischenzeitlich dem Rechtsbereich ein Be­
diensteter zugewiesen worden; die Zuteilung eines weiteren Mitarbeiters sei beab­
sichtigt. 

8.1 Bei der Finanzlandesdirektion für Salzburg waren zur Zeit der Geba­
rungsüberprüfung 236 Berufungsfälle anhängig - einsch ließlich insge­
samt 88 Vorlageanträgen vom April 1996 eines Erstattungsempfängers, 
der im Jänner 1996 Konkurs beantragt hatte -, die zum Teil Ausfuhr­
vorgänge aus 1995 betrafen. Im Oktober 1997 ergingen nach einer Wei­
sung des Leiters der Integrations- und Zollsektion vom September 1997 
die ersten Berufungsentscheidungen, weil bis dahin innerhalb des BMF 
Auffassungsunterschiede über das nach dem EU-Beitritt Österreichs an­
zuwendende Verfahrensrecht bestanden. 

8.2 Der RH kritisierte die schleppende Entscheidungsfindung innerhalb des 
BMF. 

8.3 Das BMF pflichtete dem RH bei. 
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Kontrollsys tern 

Sonderdienst 

Kontrolleintichtun­
gen der Zahlstelle 

Zollamt Salzburg Erstattu gen 

9.1 Das Gemeinschaftsrecht verpflichtet die Mitgliedstaaten, Maßnahmen 
des Finanzietungssystems des Europäischen Ausrichtungs- und Garantie­
fonds für die Landwirtschaft, Abteilung Garantie, durch einen eigenen 
Sonderdienst zu prüfen. Dieser Sonderdienst wurde in der Abteilung 111/4 
des BMF eingerichtet. 

Der von der Europäischen Kommission genehmigte Prüfplan 1996/97 
enthielt insgesamt 26 Prüfungsvorhaben, die zwischen dem 1. J ul i 1996 
und dem 30. Juni 1997 jedenfalls begonnen, nach Möglichkeit auch be­
endet werden und sich auf das Kalenderjahr 1995 beziehen sollten. Dem­
gegenüber wurde ein Großteil der Prüfungen Ende Juni 1997 erst vorbe­
reitet. Mitte Oktober 1997 hatte das Zollamt Salzburg/Erstattungen von 
den insgesamt 26 zu erwartenden Prüfungsberichten zehn erhalten . 

9.2 Der RH bemängelte die schleppende Umsetzung des sonderdienstlichen 
Prüfungsplanes. Er erinnerte das BMF als Träger des Sonderdienstes an 
seine gemei nschaftsrechtliche Verantwortung gegenüber der Europäi­
schen Kommission. 

9.3 Laut Stellungnahme des BMF sei es ihm gelungen, die Unzuliinglichkeiten weit­
gehend zu beseitigen. 

10.1 Neben einer strikten organisatorischen Trennung von Bewilligung, Zahlung 
und Buchung der Ausfuhrerstattungsbeträge sollen die nachstehenden, ge­
meinschaftsrechtlich erforderlichen kontrollsystematischen Einrichtungen 
der Zahlstelle Zollamt Salzburg/Erstattungen die Zuverlässigkeit der Rech­
nungsführung sicherstellen: 

(1) Der interne Revisionsdienst hat ua die Tauglichkeit der Verfahren und 
Prüfungen zu kontrollieren, die zur Beurteilung der Übereinstimmung 
der Ausfuhrerstattungsanträge mit den Gemeinschaftsvorschriften die­
nen, sowie weiters zu prüfen, ob die Buchführung richtig, vollständig 
und zeitnah ist. 

(2) Aufgabe eines technischen Prüfdienstes ist die Überprüfung der Tatbe­
stände, auf die sich die Zahlungen an die Antragsteller stützen. Dies obliegt 
der sogenannten Innenkontrolle des Zollamtes Salzburg/Erstattungen, der 
Technischen Untersuchungsanstalt (für chemisch-technische Waren unter­
suchungen) und den Außen- und Betriebsprüfungsstellen/Zoll. Die Innen­
kontrolle übt dabei die Aufsicht über den Referatsdienst der Zahlstelle 
Zollamt Salzburg/Erstattungen vor Zahlungsvollzug aus. 

10.2 Der RH beurteilte sowohl die Planung als auch die Durchführung der Prü­
fungen der beiden Kontrolleinrichrungen der Zahlstelle als bemüht und enga­
giert auf Sicherung der Zuverlässigkeit der Rechnungsführung ausgerichtet. 

Der RH erachtete jedoch die Dokumentation der zur Behebung von Män­
geln gese tzten Maßnahmen für verbesserungswürdig. Er empfahl dem 
BMF, festgestellte Fehler bei Ausfuhrabfertigungen, die die Bearbeitung 
der Erstattungsanträge beeinträchtigen, zu dokumentieren, um auf dieser 
Grundlage bundesweit die Qualität von Ausfuhrabfertigungen mit Er­
stattungswaren zu sichern. 
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52 

Illformariollssysrem 

Meldepflichrcn 

IO.l 1_.1111 ,\ItIIIIll~II,dilll< dei f),HF .1(/ di, Ftb/,r/üllj/:,f.UI bu dcr AII!crtl,l!,llIlg 11ill 

r:",l/d!!IIIl,~Jlidrcll ,lI! liClI reelll;:lcrl. ddji d", ['1)111 i?fl ['I)/',l!,ddJ!dgel/( Fehler­

nr;",/"1I1 UI//;tlnhdl .1(/. 

11,1 Für Priifun,gsmaL'lllahmen im Ers(ar(UngsverLlhren sowie zur lkhimpfun,g 

des [rsr,llrungsbetru,ges sind die Mir,glledsraaten gen1t'inschaftsrechrlich 

verptllchret, Daten über Ersrattun,gwor,giin,ge und dabei fest,gestellte Un­

re,gdmiil.\l,t:Keiten Uflfer uflferschiedlichen Gesichrspunkten zu sammeln, 

<lllSZUWerrl'll und für .'\[eldlln,gen an die Europiiisehe Kommission allfzlI­

bereiren. UherciIes bilder diescs InfiJrmationssysrem die (~rundla,ge fLir 

Analysell und RisiKobcwenun,gen. 

Bei der Z,lhlstl'ik ZolLullr Salzburg/Ersratwll,gcn nahm dicse Auf,gaben 

ein ullmirrelbar dem Amtsvorstand unterstelltes Referat wahr. An Ort 
und Stelk mö,gliche Zu,griffe auf die Erstattun,t:sdosslers, die Datenbe­

sriillde dn Zahlstelk und die Elllbindun,g in die national aufgcbauten 

Melclc'ystl'me zWischen ZollstelleIl und Finanzlandesdirektionen ermö,g­

lieh ten A lIswerru ngen für Kontmll mal:ln'lhmen. H Illsich tl ich ei nzdner 

Darenlwsriinde khlten dem Referat Jedoch Zu,griffsberl'chti,gllntten. 

11.2 On RH lwunel Ire das Informationssystem ,grundsiirzlich positiv und 

LwecKmiiL\I,g. Nach seiner AUt{ISSUI1,g würde ein umbssender Zugriff des 

Refnates auf siimrllche erstarrungsrelevante Daten verbesserte RisIKoana­

lysen und zid,gcreehrere Warellkolltrollen ermii,glichen. 

11., L/II! Sldlllilglldblllc dc.1 f);\lF.lCI Clil "U/;CI'{l'dt-!)/lIIgrJ)I!clll /lil' ,-1/lr/itbren/dl-

111!I<~.IUdl'''l Illind, 1?i.,!f..o,lII,dpc" ill r:IIIUi(f.I/III,~: dic jlldf.liJ(bc Frpl'o/;llIIg ,ci 

! ':J')() gt#llI1. 

I~.I Vl'l'schiulcne Dienststellen der Europiiisehen Kommission haben dem 

Bi\lF und dcm Zollamt Salzbur,g Ersrattun,gt'n eine Reihe von Melde­

ptl ichten auferll'gt. 

Zur Zeir der Ceharun,t:süberprüfuntt bestanden :21i terminabhiingi,t;c 

i\kldl'ptllchren, Dazu kamen noch anlaJ.)hczogene Meldungen. Die Hallpt­

last der Erarbeirung der J\Ieldungsinhalte trug der interne Revisionsdienst. 

12.2 Dl'l' RH erachrere eine mögliche Übcrfrachtun,g des inrernen Revisions­

diensres mit Ncbcn<lu(!.':aben als IJachtl'llIg für die Erfüllung der gemein­

schaftsrl'lhtlich ft'stgelc,gtcn Ilauptallfttabe der Sicherun,g der Funktion 

des KO!lfrolls\s(el1ls der Zahlstelle. Für den Fall der welreren Allsdeh-

1111n,g dcr Meldcptlichrcn empfahl er dem BMF, organisatorisch vorzusor­

gcn, da/) dlt' Erhitlunp dieser H,lllptau(t:abe sleh<:rpcstcllt bleibt. Ferner 

sollte das I-\M1-' bel den Kommissionsdienststellt'n bemüht selll, eint' AllS­

\\TlflInp der I\kldeprllchten hintanzuhaltcn. 

12.1 J),/.I Inu: 1IIIIIIIIft delll I?Ji ;:11: CI I/crj, t'/llcl' I\/I.I//citllll,r, deI' ,\Idc/cpjlld'/[/I till­

,~C,"llillIlcll. 
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Schluß­
bemerkungen 

13 Zusammenfassend empfahl der RH, das BMF sollte 

(1) den Erstattungsantrag in die Ausfuhranmeldung integrieren, 

(2) die Ablauforganisation von Warenuntersuchungen straffen, 

(3) Schulungsmaßnahmen verstärken, 

(4) die Dienstaufsicht verbessern, 

(5) zur Vermeidung von Anlastungsfolgen die Personalausstattung 
des Bereiches Rechtsangelegenheiten zweckmäßig gestalten, 

(6) seine interne Koordination verbessern, 

(7) laufend die Qualität von Ausfuhrabfertigungen sichern, 

(8) dem Zollamt Salzburg/Erstattungen einen umfassenden unmit­
telbaren Zugriff auf sämtliche erstattungsrelevante Datenbanken 
einräumen und 

(9) den internen Revisionsdienst des Zollamtes Salzburg/Erstattun­
gen von zusätzlichen Meldepflichten entlasten. 
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Rechtsgrundlagen: 

Aufgabe: 

Gebarungsentwicklung: 

Ersrattungszahlungen 

Sachausgaben* 

Personalausgaben 

Ausfuhrerstattungen; 
Teilnahme an der Prüfung des 
Europäischen Rechnungshofes 

Der Europäische Rechnungshof beanstandete den fehlenden Ein­
fluß der Zahlstelle Zollamt Salzburg/Erstattungen auf die Kontroll­
maßnahmen der Ausfuhrzollstellen, die aus Anlaß der Ausfuhrab­
fertigung von Erstattungswaren anfallen. Der RH vermochte sich 
dieser Beanstandung des Europäischen Rechnungshofes im Hinblick 
auf die diesbezügliche Zuständigkeit der Finanzlandesdirektionen 
und des BMF nicht anzuschließen. 

Der Europäische Rechnungshof bezweifelte darüber hinaus, daß 
die für die bescheinigende Stelle der Zahlstelle Zollamt Salzburgl 
Erstattungen gewählte Organisationsform jene funktionelle Unab­
hängigkeit besitzt, welche gemeinschaftsrechtlich für ihre Tätigkeit 
gefordert wird. Der RH anerkannte grundsätzlich diese Sichtweise 
des Europäischen Rechnungshofes und empfahl dem BMF zweck­
mäßige legistische Maßnahmen. 

Zahlstelle Zollamt Salzburg/Erstattungen 

Verordnung (EWG) Nr 729170 des Rares über die Finanzierung der 
gemeinsamen Agrarpolirik, ABI Nr L 94 vom 28. April 1970, S. 13, idgF; 
Ausfuhrersrarrungsgeserz, BGBI Nr 660/94; 
Abgabenverwalrungsorganisarionsgeserz, BGBI Nr 18175 idgF, § 14 Abs 4 

Ausfuhrersrattungsgebarung für Rechnung der EU 

1995 

366,5 

3,9 

12,0 

1996 

in Mill S 

969,9 

5,6 

17,3 

1997 

931,3 

6,0 

18,7 

besoldeter Mitarbeirersrand 
jeweils zum 1. Jänner 34 

Anzahl 

42 54 

* kalkulatorische Pauschalansätze 
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56 
Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

Interner Revisions­

dienst der Zahlstelle 

Der Europiiische Rechnungshof prüfte Im Oktober 1 <)<)"""' die Zulassung 

clfr Zahlstellen fLir dIe Ausgaben des Europiiischen Ausrichtungs- und 

GaLliltiefoncls fLir die Landwirtschaft Abteilung Garantie in Österreich 

sowie die Arbeit der beschuni,t:enden Stellen und die beschelfligte Jahres­

rechnung Il)<)(). Er nahm dabei auch PrLifungshandlunge:n beim BMF so­

wie bei der Zahlstelle Zollamt Salzburg/Erstattungen vor. Der RH beglei­

tete die Erlwbungl"n des Europiilschen Rechnungshofes In Form einer 

eIgenen Gcbarungsüberprüfung. 

Zu den Prüfungsmitteilungen des RH vom Juli ll)l)S nahm das BMF im 

Ok[()ber 1 ()l)S Stellung. Ocr RH gab seine Gegelüuüerung im Dezember 

ll)l)S ab. 

Der RH nimmt im Interesse einer geschlossenen Darstellung und un­

beschadet der Berichterstattung des Europiilsc!wn Rechnungshofes auf 

supranationaler Ebene bel der nachstehenden Darlegung auch auf die 

Feststellungen bzw Beurtedungen des Europäischen Rechnungshoft·s und 

auf allenblls hiezu ergangene:, dem RH zur KenntniS gelangte Stellung­

nahmen der iiberpriiften Stellen Bewg. 

2.1 Dem Internen Re\"lsionsdienst der Zahlstelk obliegt lallt elen von der 

Kommission vorge,L:ebenen Orientierungen fLir Zulassungskriterien einer 

Zahlstelle cl ie Kontrolle siim t I icher Verfah rensabLiu fe auf ihre: CJbere:i n­

stimmung mit den Ge:meinschaftsvorschriften sowie auf ihre Zweck­

nüJ'llgkeir. Ebenso h,l( er alle Buchungsvorgiinge auf Ihre Richtigkeit und 

Vollstiind igkci t zu überwachen. 

Der Europ;iische Rechnungshof benlÜngelte, daH sich die Kontrollrüti,t:­

keit des internen RevisionsdIenstes nur auf die unmittelbaren Amtsge­

schiifte des Zollamtes SalzburgfErstattungen beschränkte. Da die Zahl­

stelle die Verantwortung für dIe Zahlung sowie die clamit verbundene 

Kontrolle und die technischen Dienste trage, sollte der interne Re\"isions­

dienst auch die KOf1(rollmaßnahmen der AusfuhrzollsteIlen, die für die 

AuJ.\enkonrrolle zuständig sind, mitLlntersuclwn. 

Das BMf verwies dem,t:egenüber auf die innerstaatliche Zuständigkeits­

verteilung der ZolLimter, die eine derartige Aufgabe des Zollamtes Salz­

burg; Erstattungen nicht vorsehe. Zentral isierre ÜberprLifungen In Form 

eines direkten, aktiven Moniruring kiinnten wegen der bestehenden Dicnst­

aufsichtsstrukruren durch die Zahlstelle selbst nicht \"orgenoml1len wer­

den. DIese Aufgabe sei VIelmehr den Flnanzlandcsdlrcktionen bzw dem 

BMF vorLwh,tlten. 

2.2 Der 1\1 I schloß Sich der Beurteilung des BMF an. 
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Unabhängigkeit 
der bescheinigenden 
Stelle 

Schlußbemerkung 

3.1 Der für jede Zahlstelle des Europäischen Ausrichtungs- und Garantie­
fonds für die Landwirtschaft Abteilung Garantie einzurichtenden beschei­
nigenden Stelle obliegt eine qualifizierte Prüfung der Rechnungslegung 
dieser Zahlstelle entsprechend den gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften . 
Die bescheinigende Stelle für die Zahlstelle Zollamt Salzburg/Erstattun­
gen hat ihren Sitz im BMF. Sie besteht aus dem Chefinspizierenden Rech­
nungswesen/Zoll der Finanzlandesdirektion für Salzburg und einem Ver­
treter der für die Umsetzung des EU-Erstattungsrechtes im BMF zustän­
digen Abteilung. 

Der Europäische Rechnungshof bezweifelte, ob die bei den Mitglieder auf­
grund ihrer innerstaatlichen Aufgaben jene funktionelle Unabhängigkeit 
besitzen, welche gemeinschaftsrechtlich für ihre Tätigkeit als bescheini­
gende Stelle erforderlich ist . 

Das BMF erachtete diese Zweifel als unberechtigt, weil keine Über- oder 
Unterordnung im Verhältnis zwischen Zahlstelle und bescheinigender 
Stelle bestehe. 

3.2 Der RH empfahl dem BMF im Hinblick auf die gewichtigen Argumente 
des Europäischen Rechnungshofes, den Mitgliedern der bescheinigenden 
Stelle ihre Weisungsfreiheit bei Ausübung dieser Funktion gesetzlich zu 
garantieren . 

3.3 Laut Stellungnahme des BMF prüfe es den Vorschlag des RH. 

4 Zusammenfassend empfahl der RH, die notwendigen legistischen 
Maßnahmen zur Klarstellung und Absicherung der funktionellen 
Unabhängigkeit der bescheinigenden Stelle möglichst rasch umzu­
setzen. 
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Österreichische Postsparkasse AG 

Die Üsterreichische Postsparkasse wurde zum I. Jänner 1997 in eine 

Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Aktien hält die Post und Tele­

kom-BeteiligungsyerwaltungsgesmbH, die mit einer Teilprivatisie­
rung von maximal 49 (j, der Anteile beauftragt wurde. Der Bund 

haftet weiterhin für die Verbindlichkeiten der Österreichischen 

Postsparkasse AG. 

Mitte 1997 erhielt die Üsterreichische Postsparkasse AG eine Kon­

zessionserweiterung zur Vergabe vun Privatkrediten. 

Der Österreichischen Postsparkasse AG ist es seit der letzten Cber­

prüfung durch den RH im Jahr 19X2 gelungen, unter extensiver 

Auslegung der gesetzlichen Rahmenbedingungen eine hohe Ge­

schäftsausweitung zu erzielen und einen wichtigen Platz in der 

iisterreichischen Bankenlandschaft einzunehmen. 

Der RH kritisierte jedoch, daß die zur Erzielung dieser Geschäfts­

entwicklung erforderliche Ausnützung zusätzlicher Miiglichkeiten 

- weitgehend im Beteiligungsbereich angesiedelt - auch nicht 

wünschenswerte Auswirkungen im organisatorischen und per­

sonellen Bereich mit sich brachte. 

Kredite, die die Österreichische Postsparkasse aufgrund ihres ein­

geschränkten Geschäftsgegenstandes selbst nicht einräumen durfte, 

gewährte, übernahm und gestionierte deren Tochtergesellschaft, die 

Bank der Österreichischen Postsparkasse AG. Notleidende Blanko­

ausleihungen der Österreich ischen Postsparkasse wurden somit der 

Tochterbank übertragen, da diese aufgrund ihrer Konzession die 

Miiglichkeit hatte, anläßlich von Sanierungsyereinbarungen eine 

eventuelle Besicherung der Ausleihungen vorzunehmen. Der RH 

yerwies auf die Problematik nachträglicher oder zu später Besiche­

rungsversuche und bemängelte, daß Engagements oft aufgrund 'Von 

veraltetem oder teilweise yorläufigem Zahlenmaterial eingeräumt 

worden waren. 

Im Rahmen der rechtlichen Neugestaltung schlo!.) die Üsterreichi­

sc he Postsparkasse AG mit der Post und Telekom Austria AG einen 

Kooperationsvertrag ab, demzufolge der Vertrieb der Produkte über 
die Postämter geregelt und die Postvergütung yon einer kosten­

orientierten auf eine ertragsorientierte Berechnungsbasis umge­

stellt wurde. 

Bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs bestand strategischer 

Verbesseru ngsbedarf. 

Der RH regte an, die Vielzahl der in Arbeit befindlichen Organi­

sationsprojekte auf ihre strategische Bedeutung hin zu überprüfen 

und einen Prioritätenkatalog zu erstellen, wobei eine Reduktion auf 

jeweils einige wenige Schlüsselprojekte zielführend vväre. 
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Die Umstellung auf eine AG und die grundsätzlichen Verhandlun­
gen mit der Post und Telekom Austria AG mußte, bedingt durch 
Pensionierungen und Abgänge, ein interimistischer Vorstand vor­
nehmen. Derzeit besteht der Vorstand aus zwei Personen - ein 
dritter Posten ist für einen strategischen Partner vorgesehen -, 
was für die Führung eines Kreditinstituts von der Größe der Öster­
reichischen Postsparkasse AG mit Anstrengungen verbunden ist. 

Trotz der ausstehenden Entscheidung über einen künftigen strate­
gischen Partner empfahl der RH, möglichst rasch ein kurz- und 
mittelfristiges Konzept über die künftigen geschäftspolitischen Vor­
stellungen und über die Organisation neuer Geschäftsfelder zu ent­
wickeln. 

Der RH beurteilte die Ausgangslage für die weitere Entwicklung 
der Österreichischen Postsparkasse AG als günstig. 

Österreichische Postsparkasse AG 

Eigentümer: Post und Telekom-BeteiligungsverwaltungsgesmbH 

Unternehmungsgegenstand: Alle Bankgeschäfte, ausgenommen das Wertpapieremissions-, Bauspar- und 
Beteiligungsfondsgeschäft; eingeschränktes Kreditgeschäft 

Gebarungsentwicklung: 

Bilanzsumme 

Haftkapital 

anrechenbare Eigenmittel 

Haftkapi talg uote 

Solvabilität2) 

Betriebserträge 3) 

Jahresüberschuß 
(vor Rücklagenbewegung) 3) 

Mitarbeiter (Durchschnitt) 

1) errechnete Vergleichswerce 

1993 

219986 

8036,0 

(8 181,6) 1) 

3,64 

3845 

1 109 

1 748 

1994 

231502 

8436,1 

25,93 

3867 
(4 309) 1) 

571 

1 727 

1995 

in Mill S 

244298 

9052,8 

in % 

23,28 

in Mill S 

4955 

875 

Anzahl 

1 713 

1996 1997 

246433 263429 

9109,1 9293,3 

24,09 21,37 

4506 5063 

779 741 

1 712 1 777 

2) anrechenbare Eigenmittel bezogen auf die nach Risikokategorien geordneten und gewichteten Aktivposten und 
außerbilanzmäßigen Geschäfte (§ 22 des Bankwesengesetzes) 

3) Änderung der Darstellungsweise laut Bankwesengesetz 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Rechtsverhältnisse 

Organe 

Österreicl ische Post parka se AG 

Die Überprüfung der Österreich ischen Postsparkasse AG fand zwischen 
November 1997 und Februar 1998 statt. Sie schloß an die letzte Geba­
rungsüberprüfung im Jahr 1982 an, beschränkte sich aber im wesent­
lichen auf die Gebarung ab 1993 bis 1997. Zu den im September 1998 
zugeleiteten Prüfungsmitteilungen nahm die Österreich ische Postspar­
kasse AG im Oktober 1998 Stellung. Eine Gegenäußerung des RH war 
nicht erforderlich. 

2 Mit Bundesgesetz vom 20 . Dezember 1996, BGBI Nr 742, über die Ein­
bringung der Österreichischen Postsparkasse in eine Aktiengesellschaft 
und in Verbindung mit § 92 des Bankwesengesetzes brachte die Öster­
reichische Postsparkasse zum 1. Jänner 1997 ihre gesamte Unternehmung 
in eine neu zu gründende Aktiengesellschaft mit der Firmenbezeichnung 
Österreichische Postsparkasse AG als deren alleiniger Aktionär ein. 

Die Aktien der Österreichischen Postsparkasse AG wurden von der Öster­
reichischen Postsparkasse nach Durchführung der Einbringung unentgelt­
lich auf Rechnung des Bundes in das Eigentum der Post und Telekom­
BeteiligungsverwalrungsgesmbH zum Zwecke der Neustrukturierung 
der Kooperation im Postwesen übertragen. Diese wurde zur Veräußerung 
von 49 % dieser Aktien ermächtigt. 

Der Bund haftet weiterhin für alle Verbindlichkeiten der Österreichischen 
Postsparkasse AG als Bürge. 

3 Mitte 1997 hat das BMF der Österreichischen Postsparkasse AG die Kon­
zession zur Vergabe von Privatkrediten erteilt. Darüber hinaus sichert die 
Konzession der Österreichischen Postsparkasse AG auch weiterhin die Fi­
nanzierung von mehrheitlich im Besitz des Bundes stehenden Betrieben 
zu. Mit Ausnahme der Berarungsagenden des bisherigen Staatsschulden­
ausschusses, der zur Oesterreichischen Nationalbank wechselte, wurden 
alle bisherigen Geschäftsfelder in die Postsparkasse als Aktiengesellschaft 
übernommen . 

4.1 Der Vorstand der Österreichischen Postsparkasse bestand bis Ende Jänner 
1996 aus dem Gouverneur und seinen beiden Stellvertretern (Vizegouver­
neure). Ab 1. Februar 1996 führten nur noch zwei Personen die Geschäfte. 

Der neue Vorstand wurde am 1. August 1997 auf drei Jahre bestellt. Die 
dritte Vorstandsfunktion wird für einen strategischen Partner freigehalten. 

4.2 Angesichts der Größe der Österreichischen Postsparkasse AG erachtete es 
der RH als Nachteil, daß die neue Führung für absehbare Zeit nur aus 
zwei Personen besteht. 

5 Der nunmehrige Aufsichtsrat der Österreichischen Postsparkasse AG setzt 
sich aus sechs Kapitalvertretern und drei Arbeitnehmervertretern zusam­
men. 
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Organe 

62 

Geschäftspolitik 

6.1 Aus dem eingeschränkten Unternehmungsgegenstand der Österreichischen 
Postsparkasse ergab sich eine Verlagerung von Problemlösungen aus dem 
Verwalrungsrat in andere Gremien der Tochtergesellschaften. So wurden 
Maßnahmen betreffend Beteiligungen und Ausleihungen in erster Linie 
in den Organen der P.S.K.-Beteiligungsverwaltung AG abgehandelt. 

6.2 Der RH empfahl dem Aufsichtsrat der Österreich ischen Postsparkasse AG 
bzw dessen Ausschüssen, alle ihre Zuständigkeit betreffenden Geschäfte 
unmittelbar wahrzunehmen. 

7.1 Die Post und Telekom Austria AG ist im Aufsichtsrat der Österreichi­
schen Postsparkasse AG nicht vertreten. 

7.2 Der RH empfahl vor allem im Hinblick auf die erforderliche Zusammen­
arbeit (Kooperationsvertrag) eine Institutionalisierung einer gegenseiti­
gen Vertretung. 

8 Die Österreich ische Postsparkasse AG verstand sich im Wege der 2 300 
Postämter, der 29 Filialen der Bank der Österreichischen Postsparkasse AG 
und anderer alternativer Vertriebswege als österreichweit tätige Privat­
kundenbank. 

9.1 Es ist ihr seit der letzten Überprüfung durch den RH im Jahr 1982 ge­
lungen, trotz der Beschränkungen im Geschäftsgegenstand eine enorme 
Geschäftsausweitung zu erzielen und einen gewichtigen Platz in der öster­
reichischen Bankenlandschaft einzunehmen. Die günstige Ertragslage 
schlug sich nicht nur in hohen Gewinnabfuhren an den Bund, sondern 
auch in der vergleichsweise hohen Steuerleistung positiv für den Bund zu 
Buche. 

9.2 Wie der RH feststellte, war die Durchführung dieser Geschäftspolitik al­
lerdings nur unter extensiver Auslegung der gesetzlichen Rahmenbedin­
gungen und voller Ausnützung aller zusätzlichen Möglichkeiten durch­
setzbar. 

10 Trotz der bisherigen guten Ergebnisse zwingt der hohe Kostendruck da­
zu, die Stärken in den Kerngeschäftsfeldern noch besser zu nutzen und die 
knappen Ressourcen effizient einzusetzen. Dies bedingt sowohl eine In­
tensivierung der Verkaufsleiscungen als auch die Straffung aller Ge­
schäftsprozesse und die kritische Evaluierung der Kostenblöcke . Nach 
dem 1996 erarbeiteten Strategiekonzept war es das Ziel, alle Geschäftsfel­
der, in denen sich die Österreichische Postsparkasse dem Wettbewerb 
stellt, profitabel zu gestalten. 

11 Als erste unternehmerische Aufgabe ergab sich die zu erarbeitende Posi­
tionierung und Werthaltigkeit der einzelnen Geschäftsfelder der P.S.K.­
Gruppe. 
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Geschäftspolitik 

Österreichische Postsparkasse AG 

12.1 Die Geschäftsfelder "Kommerzkunden, Infrastruktur und großvolumiger 
Wohnbau" sollten in einem eigenständigen Kreditinstitut weitergeführt 
werden. Die im Rahmen der "Großkunden" bisher abgewickelten Enga­
gements verblieben in der Österreichischen Postsparkasse AG. 

12.2 Der RH stellte hiezu fest, daß die Möglichkeit, sich auch dieser Ge­
schäftsfelder wie bisher zu bedienen, den Unternehmungswert der Aktien­
gesellschaft positiv beeinflußt. Er wies jedoch auf die Problematik von 
Doppelgleisigkeiten in der Betreuung und Verantwortung wie auch auf 
die bei einzelnen Ausleihungen festgestellten Mängel in der Abwicklung 
hin. 

13 Im Treasurybereich will die überprüfte Unternehmung weiterhin durch 
bewußtes, aber risikoadäquates Handeln die Marktdynamik der Geld­
und Kapitalmärkte erfolgreich nutzen. 

14 Insgesamt sollte durch eine deutlich verbesserte Positionierung im 
Kundengeschäft, die verstärkte Professionalisierung im Vertrieb, aber 
auch durch eine konsequente Produktivitätssteigerung in den Abwick­
lungsbereichen und eine Umsetzung der gemeinsam mit den Führungs­
kräften erarbeiteten Maßnahmen und Aktivitäten der in den vergangenen 
Jahren eingeschlagene Weg konsequent weiterverfolgt werden . 

15.1 Der Eigentümervertreter, die Post und Telekom-Beteiligungsverwalrungs­
gesmbH, hatte bisher keine genauen geschäftspolitischen Vorgaben ent­
wickelt. Es waren daher in erster Linie die Organe der Österreichischen 
Postsparkasse AG verhalten, die Werthaltigkeit der Anteile sicherzustellen. 

15 .2 Nach Auffassung des RH befanden sich die Organe der Österreichischen 
Postsparkasse AG somit in der schwierigen Lage, geschäftspolitische Vor­
stellungen zu entwickeln, die möglicherweise den Intentionen eines künf­
tigen strategischen Partners entgegenstehen. 

16 Die erste diesbezügliche Maßnahme war der Abschluß des Kooperations­
vertrages einschließlich der Regelung der Postvergütung mit der POSt 
und Telekom Austria AG, wodurch die Zusammenarbeit beider Gesell­
schaften langfristig gesichert erscheint. 

17.1 Die Möglichkeit der Vergabe von Postkrediten, die auch eine Steigerung 
des Unternehmungswertes mit sich brachte, erforderte eine neue Struktur 
dieser Geschäftssparte im Beteiligungsbereich. So sollten durch eine Kon­
zentration des Privatkundengeschäftes in der Österreichischen Postspar­
kasse AG Synergien erreicht und die Position der P.S.K.-Gruppe in die­
sem Geschäftsbereich gestärkt werden . 
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64 

Geschäftspolitik 

Finanzwirtschaft 

Haftkapital und 
Eigenmittel 

17.2 Der RH begrüßte diese Entwicklung, da sie sowohl einen einheitlichen 
Vertrieb als auch eine einheitliche Verwaltung mit sich bringt. 

Er vermißte allerdings bisher eine den neuen Gegebenheiten angepaßte 
Funktionsbeschreibung der Zweigstellen der Bank der Österreichischen 
Postsparkasse AG, auch in ihrem Verhältnis zu den Postämtern. 

L8. L Entscheidungen über den Umfang der Tätigkeiten und über Standortfra­
gen waren noch nicht getroffen worden. 

18.2 Der RH empfahl, möglichst rasch ein Konzept über Funktion, Schnitt­
stellen und Aufgabenbereich einschließlich Standortfragen für Postämter 
und Zweigstellen der Bank der Österreichischen Postsparkasse AG zu 
entwickeln . 

19 Insgesamt beurteilte der RH die Ausgangslage für die weitere Entwick­
lung der Österreichischen Postsparkasse AG als günstig und empfahl eine 
möglichst rasche Umsetzung der strategischen Ziele. 

20 Die Bilanzsumme der Österreichischen Postsparkasse AG erhöhte sich von 
220,0 Mrd S (1993) um rd 20 % auf 263,4 Mrd S (1997), jene der inlän­
dischen Kreditinstitute um durchschnittlich 24 %. Entsprechend den un­
ter dem Durchschnitt des österreichischen Kreditapparates liegenden Zu­
wachsraten sank der Anteil der Österreichischen Postsparkasse AG am 
diesbezüglichen Gesamtvolumen von 4,6 % auf 4,4 %. 

21 Aktivseitig bildeten die Forderungen an Kreditinstitute (1993: 44 % , 
1997: 34 % der Bilanzsumme) und an Kunden (1993: 29 % , 1997: 34 % 
der Bilanzsumme) den Schwerpunkt. Die Ausleihungen an den Bund und 
die Länder stiegen von 51 Mrd S (993) auf 68 Mrd S (1995) und ver­
ringerten sich infolge von Ausgliederungen und Privatisierungen auf 
16 Mrd S (1997). 

22 Auf der Passivseite lag der Schwerpunkt bei den Spareinlagen (1993: 35 %, 
1997: 31 % der Bilanzsumme) und bei den Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 0993: 33 %, 1997: 22 % der Bilanzsumme). Der Spar­
einlagenzuwachs lag mit 7 % weit unter jenem der Bilanzsumme. Die 
Verbrieften Verbindlichkeiten - bis einschließlich 1994 Position Eigene 
Emissionen - nahmen von 32 Mrd S (1993: 15 % der Bilanzsumme) um 
134 % auf75 Mrd S (1997 : 29 % der Bilanzsumme) zu. 

23 Die Österreichische Postsparkasse erfüllte die bis 1993 geltende gesetz­
lich normierte Mindestkapitalausstattung. 

24 Das seit 1994 geltende Bankwesengesetz ersetzt das Haftkapital als bishe­
rige Richtgröße durch die Eigenmittel. Die diesbezüglichen Bestimmun­
gen sehen hiefür einen anderen Berechnungsmodus und einen Solvabi­
litätskoeffizienten von mindestens 8 % vor. 
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25.1 Die Eigenminelausstattung lag zu den Bilanzstichtagen 1994 bis 1997 
zwischen 25,93 % und 21 ,3 7 % der Bemessungsgrundlage gemäß § 22 
des Bankwesengesetzes und übertraf damit deutlich das Mindesterforder­
nis von 8 %. 

Die Aufstockung der Eigenminel erfolgte fast zur Gänze durch Innenfinan­
zierung. 

25.2 Wie der RH feststellte , lagen die von der Österreichischen Postsparkasse 
AG erreichten Eigenminelquoten, auch bedingt durch die Zusammenset­
zung der Ausleihungen , wesentlich über jenen des gesamten österreichi­
schen Kreditapparates (1994: 11,58 %,1997 : 12,94 %). 

26 Die Betriebserträge (Nettozins- und Dienstleistungserträge) erhöhten 
sich von 3 845 Mill S (993) um 0,6 % auf 3 867 Mill S (1994). Dabei 
waren die Nettozinserträge rückläufig, konnten aber durch höhere Dienst­
leistungserträge ausgegl ichen werden. Die Betriebserträge 1997 beliefen 
sich auf 5 063 Mill S; das entsprach gegenüber dem gemäß der ab 1995 
geänderten gesetzlichen Regelung für die Gliederung des Jahresabschlus­
ses adaptierten Wert 1994 von 4 309 Mill S einem Zuwachs von 17 %. 
Die Nettozinserträge nahmen in diesem Zeitraum um 14 % zu. 

27 Das Verhältnis der Betriebsaufwendungen zu den Betriebserrrägen konnte 
nur in einzelnen Jahren geringfügig verbessert werden . Diese Entwick­
lung entsprach den Betriebsergebnissen, die sich von 1 408 Mill S (1994 
adaptiert) um 16 % auf 1 630 Mill S (1997) erhöhten. 

28 Aus der Bewertung von Forderungen und Wertpapieren waren im gesam­
ten Zeitraum nur negative Ergebnisse zu verzeichnen; der Spitzenwert fiel 
mit 547 Mill S im Jahr 1997 an . 

29 Nach - mit Ausnahme von 1993 - negativen sonstigen außerordent­
lichen Ergebnissen und Steuern errechnete sich der Jahresüberschuß vor 
Rücklagenbewegung, der im Jahr 1993 mit 1 109 Mill S seinen Höchst­
wert auswies und bis 1997 auf 74 1 Mill S zurückging. Der niedrigste 
Jahresüberschuß war mit 57l Mill S im Jahr 1994 zu verzeichnen . 

30 Das sonstige außerordentliche Ergebnis des Jahres 1997 enthielt auch die 
Zuweisung im Ausmaß von 926 Mill S zur versteuerten Vorsorge für die 
Mehrbelastung der Geschäftsjahre 1998 bis 2000 aus dem Kooperations­
vertrag mit der POSt und Telekom Austria AG. Diese Rückstellung soll in 
den Folgejahren entsprechend verbraucht werden. 
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Ertragslage 

Kred i tgeschäft 

Zusammensetzung 
und Entwicklung 

Risikogebarung 

31 Die gesetzlich geregelte Gewinnabfuhr an den Bund erhöhte sich von 
150 Mill S (993) auf 275 Mill S (1996) und betrug im überprüften Zeit­
raum insgesamt 880 Mill S. Nachdem die Österreichische Postsparkasse 
in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden war, entfiel ab dem Ge­
schäftsjahr 1997 die gesetzlich geregelte Gewinnabfuhr an den Bund. 
Unter Einbeziehung der Steuern und Abgaben von 1 611 Mill S beliefen 
sich die Leistungen der Österreichischen Postsparkasse AG an die öffent­
liche Hand von 1993 bis 1997 auf insgesamt 2 491 Mill S. 

32 Bei dem 1997 ausgewiesenen Reingewinn von 436 Mill S waren die Aus­
schüttungen noch nicht berücksichtigt. Der von der Hauptversammlung 
beschlossene Gewinnverteilungsvorschlag des Vorstandes sah die Ausschüt­
tung einer Dividende von 15 % zuzüglich eines Bonus von 8 % auf das 
Grundkapital von 1 762,6 Mill S und einen Gewinnanteil von 23 % auf das 
Partizipationskapital von 134 Mill S vor. Verglichen mit der im überprüf­
ten Zeitraum höchsten Gewinnabfuhr im Jahr 1996 von 275 Mill S lag die 
Ausschüttung 1997 mit 405 Mill S weit darüber. Die Gewinnabfuhr an 
den Bund des Jahres 1996 von 275 Mill S hätte einer Ausschüttung in 
Höhe von 15,6 % auf das Grundkapital entsprochen. 

33 Das Kreditgeschäft setzte sich aus Wechsel, Forderungen an Kreditinsti­
tute und an Kunden sowie aus dem Eventualobligo (Garantien) zusam­
men . Das Eventualobligo enthielt zum weitaus überwiegenden Teil Ga­
rantien für Forderungen der Bank der Österreichischen Postsparkasse AG. 
Im Rahmen des Kreditgeschäftes der P.S.K.-Gruppe gab die Österreichi­
sche Postsparkasse gegenüber ihrer Tochterbank Garantieerklärungen ab. 

Das Gesamtvolumen des Kreditgeschäftes stieg von 1993 bis 1997 um rd 
13 %. Die Zunahme lag wesentlich unter jener des Bilanzvolumens von 
20 %. 

34 Den bei einzelnen Engagements drohenden Ausfällen trug die Öster­
reichische Postsparkasse AG durch die Bildung von Einzel- und Pau­
schalwertberichtigungen, Rückstellungen und durch eine Vorsorge für 
Länderrisken Rechnung. 

Pauschale Wertberichtigungen wurden für Überziehungen auf Konten 
des Zahlungsverkehrs entsprechend der Altersstruktur der Forderungen 
gebildet . Die Rücksrellungen betrafen Vorsorgen für Ausfälle im Garan­
tiegeschäft für Kredite und Länderrisken der Bank der Österreich ischen 
Postsparkasse AG. Für die Berechnung der Vorsorgen für Länderrisken 
wurden die Sekundärmarktsätze für Forderungen an Schuldner in Risiko­
ländern zugrunde gelegt. 
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35 Die Zunahme der Wertberichtigungen und Rückstellungen lag mit 7 % 
wesentlich unter jener des bezüglichen Volumens 03 %). Die Risikovor­
sorgen insgesamt im Verhältnis zum Brunogesamtvolumen des Kreditge­
schäftes betrugen 1,1 % (993) bzw 1,0 % (997). Ohne Einbeziehung 
der risikolosen Forderungen an den Bund und die Länder beliefen sich die 
Vorsorgeguoten 1993 auf 1,6 %,1996 auf 1,7 % und 1997 bedingt durch 
Ausgliederungen auf nur 1,1 %. 

36.1 Die realisierten Verluste im Ausleihungsbereich waren im Verhältnis zum 
Volumen des Kreditgeschäftes insgesamt nur gering. Die relativ höchsten 
Ausfälle fielen 1994 an und betrafen Veranlagungen bei ausländischen 
Banken. 

Die Ausfallsguoten (Verhältnis der realisierten Verluste zum Bruttoge­
samtvolumen ohne Einbeziehung der risikolosen Forderungen an den 
Bund und die Länder) lagen 1993 bis 1997 zwischen 0,03 % und 0,16 %, 
zuletzt 1997 bei 0,05 %. 

36.2 Der RH stellte fest, daß diese Ausfallsguoten - nicht zuletzt wegen des 
eingeschränkten Untetnehmungsgegenstandes - weit unter den Ver­
gleichswerten anderer Banken lagen. 

37 Der RH überprüfte in Stichproben Engagements hinsichtlich der Kredit­
fähigkeit und -würdigkeit der Kreditnehmer sowie der Abwicklung 
durch die Österreich ische Postsparkasse AG. Kriterien für die Stichproben­
auswahl waren die Höhe des Obligos, der Wertberichtigung oder Rück­
stellung und/oder der Ausfalls-, Klags- und Abwicklungsfälle. 

38.1 Die Österreichische Postsparkasse konnte Krediteinräumungen nur im 
Wege von Kontoüberziehungen vornehmen. Damit trat das Sicherheits­
moment in den Hintergrund . 

38.2 Der RH stellte fest, daß Engagements oft aufgrund von veraltetem oder 
teilweise vorläufigem Zahlenmaterial eingeräumt worden waren. Wie er 
weiters erhob, wurde auch wirtschaftlichen Verflechtungen innerhalb von 
Finanzgruppen zu wenig Augenmerk geschenkt. 

Der RH empfahl, in der Unternehmungsgruppe eine einheitliche Abwick­
lung bzw Gestionierung und insbesondere eine rechtzeitige Besicherung 
der Kredite einzuführen. 

39 Diese Gesellschaft diente dem Erwerb und der Verwalrung von Beteili­
gungen zum Zwecke einer einheitlichen, kaufmännisch und wirtschaft­
lich konzentrierten Leitung der Gesellschaften der Untetnehmungsgruppe. 
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Beteiligungen 

Bank der 
Österreichischen 
Postsparkasse AG 

40.1 Mit der Gründung der Beteiligungsverwaltung (1991) zog sich der Vor­
stand der Österreichischen Postsparkasse aus den operativen Tätigkeiten 
bei den Tochterbanken zurück und konzentrierte sich als Vorstand der 
P.S.K.-Beteiligungsverwaltung AG auf die finanzielle und strategische 
Führung sowie auf die Zustimmung zu Kreditengagements. 

40.2 Der RH empfahl, im Zuge der Neugestaltung, vor allem was das Verhält­
nis in den Organen der Beteiligungsverwaltung, aber auch in der Bank 
der Österreichischen Postsparkasse AG betrifft, klare Verantwortungs­
bereiche zu schaffen. 

41 Eine wesentliche Position im Beteiligungsbereich der Österreichischen 
Postsparkasse AG nimmt die Bank der Österreichischen Postsparkasse AG 
ein. Die Bank ist als nachgeordnetes Kreditinstitut ein Mitglied der P.S.K.­
Kreditinstitutsgruppe und verfügte neben der Zentrale über 29 Geschäfts­
stellen. Der durchschnittliche Beschäftigtenstand betrug 402 (1993) bzw 
429 (1997) Mitarbeiter. 

42 Die Bank der Österreichischen Postsparkasse AG gewährte, übernahm 
und gestionierte Ausleihungen im Interesse der Österreichischen Post­
sparkasse. Hiebei handelte es sich im wesentlichen um Kredite, die die 
Österreichische Postsparkasse aufgrund ihres eingeschränkten Geschäfts­
gegenstandes selbst nicht einräumen durfte. 

43 Die Österreichische Postsparkasse schloß mit der Bank der Österreichi­
schen Postsparkasse AG einen Garantievertrag ab, demzufolge sie gegen­
über ihrer Tochterbank für bestimmte Kredite bzw Kreditteile die Aus­
fallshaftung übernahm. Für notleidende Engagements mußte dadurch in 
den Büchern der Tochterbank keine Wertberichtigung gebildet, sondern 
in der Österreichischen Postsparkasse AG durch Rückstellungen vorge­
sorgt werden. 

Zum Bilanzstichtag 1997 bestand für die Tochterbank ein Garantierah­
men in Höhe von 3 Oll Mill S, der mit 2 950 Mill S ausgenützt war. 

44.1 Notleidende Blankoausleihungen der Österreichischen Postsparkasse wur­
den an die Tochterbank übertragen, da diese aufgrund ihrer Konzession 
die Möglichkeit hatte, anläßlich von Sanierungsvereinbarungen eine even­
tuelle Besicherung der Ausleihungen vorzunehmen. 

44.2 Der RH verwies auf die Problematik "nachträglicher" oder zu später 
Besicherungsversuche. 

45 Die geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen ermöglichen eine Neu­
orientierung der Geschäftspolitik. Es war beabsichtigt, alle Zweigstellen 
und das bisher von der Bank der Österreich ischen Postsparkasse AG abge­
wickelte Privatkundengeschäft an die Muttergesellschaft zu transferieren. 
Das Kommerzkundengeschäft der Bank der Österreichischen Postspar­
kasse AG soll in eine andere Tochterunternehmung verlagert werden. 
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46.1 Der Aufsichtsrat der Bank der Österreichischen Postsparkasse AG bestand 
1993 und 1997 jeweils aus 20 Mitgliedern (hievon jeweils sieben Beleg­
schaftsvertreter). Der niedrigste Stand war 1996 mit 17 Mitgliedern (hie­
von sechs Belegschaftsvertreter) zu verzeichnen . 

46.2 Der RH kritisierte die im Vergleich sowohl mit der eigenen Unterneh­
mungsgröße als auch mit jener der Österreichischen Postsparkasse AG zu 
hohe Anzahl von Aufsichtsratsmitgliedern . 

Weiters wäre bei Entsendungen in Organe von Tochtergesellschaften keine 
zusätzliche Honorierung (Sitzungsgelder ausgenommen) vorzusehen, weil 
diese Aufgabe durch die Bezahlung der Tätigkeit in der entsendenden 
Gesellschaft abgedeckt ist. 

47.1 Die Österreichische Postsparkasse beteiligte sich 1990 durch den Kauf 
junger Aktien am Gesellschaftskapital der Ungarischen Postbank und Spar­
kasse AG mit dem Ziel einer Kooperation im Zahlungsverkehr zwischen 
Österreich und Ungarn. Ende 1994 ergab sich, daß das Kooperationsziel 
Zahlungsverkehr aufgrund des geringen Beteiligungsanteils (Höchststand 
1994 mit 13,21 %) nicht zu erreichen war, weil die Ungarische Postbank 
und Sparkasse AG andere Geschäftsfelder forcierte. 1997 beschloß der 
Vorstand der Österreichischen Postsparkasse AG, seine Absicht , eine maß­
gebliche Beteiligung zu erwerben, nicht weiter zu verfolgen. 

Aufgrund gesunkener Devisenkurse und durch Teilwertabschreibungen er­
gaben sich bis 1997 Bewertungsaufwendungen in Höhe von 197,5 Mill S. 

47.2 Der RH bemängelte, daß für die Österreich ische Postsparkasse die gerin­
ge Einflußmöglichkeit auf die Geschäftsführung der Ungarischen Post­
bank und Sparkasse AG und damit die Nichterreichung ihres Koopera­
tionszieles absehbar war. Eine Weiterführung dieser Beteiligung als bloße 
Finanzbeteiligung erschien ihm wenig sinnvoll. 

48.1 Durch die Kooperation mit der Post verfügte die Österreichische Post­
sparkasse AG über ein flächendeckendes Vertriebsnetz in ganz Österreich. 
Eine weitere Vertriebsschiene stellten die Zweigstellen der Bank der Öster­
reichischen Postsparkasse AG dar. Diese traditionellen Vertriebswege wur­
den durch alternative Vertriebswege wie Telefonbanking, Electronicban­
king und Selbstbedienungsgeräte ergänzt. 

48.2 Durch die Zweigstellen der Bank der Österreich ischen Postsparkasse AG 
konnte die Österreichische Postsparkasse ihre Veranlagungsmöglichkeiten 
auf der Aktivseite erweitern und ihren Komoinhabern Barkredite anbieten. 

49.1 Im Bereich der alternativen Vertriebswege verzeichnete das Telefonban­
king ein reges Kundeninteresse, das sich seit 1996 in jährlich mehr als 
lOO 000 Anrufen niederschlug. 

49.2 Der RH vermerkte, daß es sich bei diesen Anrufen in erster Linie ledig­
lich um Komostandabfragen handelte. 
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70 
50 An Bedeutung gewann der Einsatz von Electronicbanking-Produkten für 

die Abwicklung des kommerziellen, aber auch des privaten Zahlungsver­
kehrs. So wurden 1996 erstmals mehr als 1 Mill Überweisungen mittels 
Electronicbanking durchgeführt, wodurch auch ein Beitrag zur ange­
strebten Belegereduktion geleistet wurde. 

51.1 Der Einsatz von Selbstbedienungsgeräten für Überweisungen und Barein­
zahlungen wurde mit zusätzlicher Wettbewerbsfähigkeit begründet. Zu­
dem erhoffte sich die Österreichische Postsparkasse AG dadurch Rationa­
lisierungseffekte im Bereich der Routinetätigkeiten. 

51.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß angesichts der hohen Kosten der ver­
mehrte Einsatz dieser Geräte überdacht werden sollte. 

52.1 Der Kooperationsvertrag sieht die Einrichtung eines gemeinsamen Mana­
gements für das Geschäftsfeld "Schalter" vor, das für den Vertrieb aller dort 
angebotenen Produkte und Dienstleistungen, insbesondere in den Berei­
chen Post, Telekom und Finanzdienstleistungen, zuständig ist. 

Weiters enthält der Kooperationsvertrag Maßnahmen zur Reorganisation 
des Vertriebs, etwa die Modernisierung der Postämter, die Anpassung der 
Schalterkapazität an die wirtschaftlichen Gegebenheiten und die Förde­
rung des Vertriebs von Finanzdienstleistungen mit höherem Deckungs­
beitrag durch die Errichtung von Finanzberatungszentren sowie die Ein­
richtung von separaten Berarungszonen in ausgewählten Postämtern. 

52.2 Der RH stellte fest, daß durch den Kooperationsvertrag wesentliche Vor­
aussetzungen für die Optimierung des Verkaufs von Finanzdienstleistun­
gen über den Postschalter geschaffen wurden, und empfahl, für eine ra­
sche und effiziente Umsetzung der vertraglich vorgesehenen Maßnahmen 
zu sorgen. 

53.1 Im Vorfeld der Zweigstelleneröffnungen wurden Prognoserechnungen er­
stellt. Entgegen der sonstigen Praxis erfolgte die Eröffnung einer Zweig­
stelle in einem laut dem Standortkonzept unattraktiven Bezirksteil ohne 
Prognoserechnung. 

53.2 Der RH bemängelte, daß die Prognoserechnungen oftmals zu optimi­
stisch waren und die ertragsmäßige Entwicklung dieser Zweigstellen hin­
ter den Erwartungen zurückblieb. Außerdem war die eine Zweigstellen­
eröffnung zu beanstanden. 

; 4. 1 Als Folge der Konzessionserweiterung sollte das Privatkundengeschäft 
der Bank der Österreichischen Postsparkasse AG einschließlich der Zweig­
stellen auf die Österreichische Postsparkasse AG übertragen werden. 

54.2 Der RH empfahl, das Zweigstellen netz auf Möglichkeiten zur Anpassung 
an die geänderten Rahmenbedingungen kritisch zu untersuchen . 
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55.1 Für die Leistungen der Post im Postscheck- und Postsparverkehr hatte 
die Österreichische Postsparkasse dem Bund eine angemessene jährliche 
Vergütung zu entrichten. Die Höhe der Vergütung orientierte sich an den 
angefallenen Kosten und stieg von 640 Mill S (993) auf 820 Mill S 
(1996). 

55.2 Der RH stellte fest, daß die Höhe der jährlichen Postvergütung ein Ver­
handlungsergebnis war. Er vertrat weiters die Ansicht, daß die Orientie­
rung der Höhe der Postvergütung an den Kosten für die Österreichische 
Postsparkasse mangels Zugriffs auf die Gestaltung der Geschäftsprozesse 
und infolge des damit fehlenden Einflusses auf die Kostenhöhe nachteilig 
war. 

56 Im Zusammenhang mit der Novellierung des Postparkassengesetzes und 
der Einbringung der Österreichischen Postsparkasse in eine Aktiengesell­
schaft wurde von der bisherigen kostenorientierten Vergürungsregelung 
abgegangen. 

57.1 Im Rahmen eines Kooperationsvertrages wurde ein neues Vergütungs­
modell erarbeitet, in dem sich die Höhe der Postvergürung aus einer Ba­
sisvergütung (450 Mill S je Jahr) und einer sogenannten Margenkompo­
nente (Differenz zwischen Einlagen- und Ausleihungszinssatz) zusam­
mensetzt. 

Ab dem Jahr 2001 wird die Vergütung in Abhängigkeit vom Verkaufser­
folg zwischen 970 Mill S bis 1 270 Mill S betragen. Ab dem Jahr 2002 
sinkt der garantierte Mindestbetrag jährlich um 5 % gegenüber dem Vor­
jahreswert, während der Höchstbetrag um 5 % je Jahr steigt. 

57.2 Der RH begrüßte die neue Regelung, die eine Beteiligung der Post und 
Telekom Austria AG am Bestands- und am Margenrisiko vorsieht. Wei­
tere Vorteile ergeben sich durch die Vorhersehbarkeit der künftigen Zah­
lungen in der durch die Höchst- und Mindestbeträge festgelegten Band­
breite und den Entfall der bisherigen, oft langwierigen Verhandlungen. 

58.1 Unbeschadet des Einsatzes dieses Vergürungsmodells für die Vertriebs­
steuerung wurden für die Jahre 1997 bis 2000 im Kooperationsvertrag 
Fixvergürungen für die Leistungen der POSt und Telekom Austria AG vor­
gesehen, und zwar 890 Mill S für das Jahr 1997 und je 1 220 Mill S für 
die Jahre 1998 bis 2000. 

58.2 Der RH beurteilte die Höhe der Vergürungszahlungen für vertretbar, so­
fern die angestrebte Steigerung der Verkaufsleistung der Postämter in 
quantitativer und insbesondere qualitativer Hinsicht tatsächlich erreicht 
wird. 
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Zahlungsverkehr 

Organisation 

59 Die Österreich ische Postsparkasse AG nimmt in der Abwicklung des inlän­
dischen Zahlungsverkehrs eine zentrale Position ein. So verfügt ein Groß­
teil der heimischen Kreditinstitute über ein Zahlungsverkehrskonto bei ihr. 
Der Bund, als einer der wichtigsten Kunden, wickelt seine Transaktionen 
ebenfalls in erster Linie über die Österreichische Postsparkasse AG ab. 

60.[ Laut Grobkonzept für die Abwicklung des inländischen Zahlungsver­
kehrs aus 1992 sollte die Neuausstanung mit Beleglesern in Verbindung 
mit der geplanten Imagetechnologie, bei der die Belege als elektronisches 
Bild (Image) gespeichert und in dieser Form weiterverarbeitet werden, 
kostenneutral sein . Die Investitionskosten für diese Technologie sollten 
durch Rationalisierungen in der Bearbeirung aufgebracht werden . 

Im Zuge der Umstellung auf die Imagetechnologie traten erhebliche 
technische Probleme auf, wodurch die Endabnahme des Systems erst im 
August 1996 erfolgen konnte. Auch im Personalbereich traten aufgrund 
der geänderten Arbeitsbedingungen und der Unsicherheit über die weite­
re Verwendung von Mitarbeitern Probleme auf. 

60.2 Der RH anerkannte, daß durch die Entscheidung für ein zentrales Image­
verarbeitungssystem Rationalisierungsmöglichkeiten in der Abwicklung 
des Inlandszahlungsverkehrs eröffnet wurden . Er hielt aber fest, daß die 
durch den Einsatz der neuen Technologie erhofften Personaleinsparungen 
nicht im erwarteten Umfang realisiert wurden . 

61.1 Zwangsläufig sind die Kapazitäten im Zahlungsverkehr auf eine mög­
lichst taggleiche Verarbeitung der zu Spitzenterminen anfallenden Beleg­
mengen ausgerichtet. Dadurch ergeben sich Auslastungsprobleme in der 
übrigen Zeit, die sich wegen eines möglicherweise weiter sinkenden Bele­
geaufkommens weiter verschärfen könnten. 

Da der Zahlungsverkehr für die Österreichische Postsparkasse AG ein un­
verzichtbares Geschäftsfeld ist, muß sie, um die aufgetretenen negativen 
Deckungsbeiträge zu vermindern, Strategien entwickeln, die einerseits 
keine Beeinträchtigung ihrer Geschäftsfelder mit sich bringen, anderer­
seits aber die Schere zwischen Erlösen und Kosten positiv beeinflussen. 

6l.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß es zur Ergebnisverbesserung im Zah­
lungsverkehr erforderlich ist, Maßnahmen zum Ausgleich von Auslastungs­
schwankungen zu ergreifen. Darüber hinaus sollten Überlegungen zur 
Änderung des Zahlungsverhaltens der Kunden, zB in Richrung verstärkte 
Einziehungsermächtigungen, angestellt werden . 

62 Die zu Beginn des überprüften Zeitraumes gültige Aufbauorganisation 
stammte im wesentlichen aus dem Jahr 1986. Verbesserungsmöglichkeiten 
bestanden hinsichtlich einer verstärkten Kundenorientierung, der Schaf­
fung von effizienten, homogenen organisatorischen Einheiten mit angemes­
senen Führungsspannen sowie einer klareren Ergebnisverantwortung. 
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Personalwesen 

PersonalaufWand 

Personalstand 

Österreiehi ehe Postsparkas e AG 

Die neue - während der Gebarungsüberprüfung in Kraft gesetzte -
Aufbauorganisation als Folge des Strategieprojektes "P.S.K. 2000" führte 
zu einer Abflachung der Unternehmungspyramide, vermied Doppelglei­
sigkeiten und ermöglichte darüber hinaus auch eine bessere Ausrichtung 
auf die Märkte. 

63.1 Nach der Pensionierung des Bereichsleiters "Organisation" Ende April 
1994 blieb diese zentrale Funktion fast vier Jahre lang unbesetzt. Erst im 
Dezember 1997 wurde ein neuer, von außen kommender Mitarbeiter zum 
Leiter dieses Bereiches bestellt. 

63.2 Der RH beanstandete die langjährige Nichtbesetzung des Bereichsleiters 
"Organisation" . 

64.1 Die Organisations- und EDV-Agenden der Österreich ischen Postspar­
kasse AG waren im überprüften Zeitraum nicht optimal strukruriert. 
Durch die ineffiziente Ausrichrung stellte dieser Bereich daher auch keine 
schlagkräftige Einheit dar, weil Einzelinteressen überwogen. 

Im Rahmen der Ablauf- und Projektorganisation stellte der RH eine hohe 
Anzahl der ausgewiesenen Projekte fest . 

64.2 Der RH kritisierte die Vielzahl von externen Unternehmungen, Beratern 
und Leiharbeitskräften im Zusammenhang mit der Lösung von strategi­
schen, organisatorischen und EDV-Vorhaben. Um eine effektive und effi­
ziente Steuerung zu ermöglichen, empfahl er, einen Prioritätenkatalog zu 
erstellen, wobei eine Reduktion auf jeweils einige wenige Schlüsselpro­
jekte zielführend wäre. 

65 Der PersonalaufWand stieg von 1 098,6 Mill S (993), auf 1 111,6 Mill S 
(994) und sank in der Folge auf 936,5 Mill S (1997). Diese Reduzierung 
war im wesentlichen auf die jeweils geringeren Dotationserfordernisse für 
Pensionsrückstellungen zurückzuführen. 

66 Der durchschnittliche Personalstand sank von 1 748 (1993) auf 1 712 
(996) Beschäftigte und erhöhte sich auf 1 777 (1997) Dienstnehmer. 
Der vorübergehende Rückgang war auf allgemeine Rationalisierungs­
maßnahmen und zum Teil auch auf die Reorganisation der Unterneh­
mung zurückzuführen. 

67 Die Anzahl der Beschäftigten, die in einem pragmatisierten Dienstverhält­
nis standen, verringerte sich von 551 (Ende 1993) auf 503 (Ende 1997), 
während die Anzahl der Vertragsbediensteten von 1 157 bis Ende 1997 auf 
1 134 zurückging. Seit 1997 wurden Mitarbeiter nach privatrechtlichen 
Verträgen angestellt, wobei der Bankenkollektivvertrag Anwendung fand. 
Bundesbedienstete konnten seit diesem Zeitpunkt auf freiwilliger Basis in 
dieses privatrechtliche Dienstverhälrnis wechseln. Ende 1997 bestanden 
146 Kollektivvertragsverhältnisse. 

73 
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Personalwesen 

74 
68 Durch die Einbringung der Österreich ischen Postsparkasse in eine Aktien­

gesellschaft ergaben sich personalrechtliche Veränderungen, die sich ua 
auch auf die Behandlung der Pensionen auswirkten. Mit der Änderung 
des Postsparkassengesetzes wurden die Bundesbediensteten, die am 1. Jän­
ner 1997 dem Personalstand des Österreichischen Postsparkassenamtes 
angehörten, der Österreichischen Postparkasse AG zur Dienstleistung zu­
gewiesen. Für diese Bundesbediensteten hatte die Österreichische Post­
sparkasse AG neben dem Ersatz für den Aufwand der Aktivbezüge dem 
Bund auch monatlich einen Beitrag in Höhe von 31 % des Aufwandes an 
Aktivbezügen zur Deckung des Pensionsaufwandes zu leisten. Eine weitere 
Dotierung der PensionsrücksteUung entfiel. 

69 Darüber hinaus wurde die Österreich ische Postsparkasse AG verpflichtet, 
dem Bund als Ersatz des Pensionsaufwandes für die ehemals dem Personal­
stand des Österreichischen Postsparkassenamtes angehörenden Bundes­
beamten, ihren Hinterbliebenen und Angehörigen einen Beitrag in Höhe 
der in der Bilanz zum 31. Dezember 1996 ausgewiesenen Rückstellungen 
für Pensionen zu entrichten. Nach einer Überweisung von 3,6 Mrd S er­
folgte somit auch die Übernahme der Pensionsaufwendungen für diese 
Bundesbediensteten durch den Bund. 

70 Um die höheren Pensionsansprüche für Beamte, die beim Umstieg in ein 
privatrechtliches Dienstverhältnis nach dem Bankenkollektivvertrag weg­
fallen würden, auszugleichen, plant die Österreichische Postsparkasse AG 
eine Pensionskasse einzurichten, die neben der ASVG-Pension eine Zu­
satzpension bietet. 

71.1 Beamte und Vertragsbedienstete der Österreichischen Postsparkasse AG 
wurden nach dem Gehaltsschema des Bundes entlohnt und hätten des­
halb, insbesondere wenn sie Führungspositionen innegehabt hatten, im 
Vergleich mit den erzielbaren Jahreseinkommen für gleichwertige Funk­
tionen im Bankensektor, bedeutend geringere Bezüge erhalten. Um qua­
litativ hochwertige Mitarbeiter zu bekommen und ihnen ein höheres Jah­
reseinkommen und Nebenleistungen, wie beispielsweise die Verwendung 
von Dienstkraftfahrzeugen, bieten zu können, wurden Möglichkeiten ein­
gerichtet, die zweite Dienstverhältnisse, Teilzeitdienstverhältnisse oder 
Konsulententätigkeiten bei einer Tochtergesellschaft zuließen. 

71.2 Da durch die Anwendbarkeit des Bankenkollektivvertrages nunmehr Ein­
schränkungen bei der Höhe der Bezüge weggefallen sind, empfahl der 
RH, künftig Doppelfunktionen zu vermeiden. 

71.3 Der Vorstand der Österreichischen Postsparkasse AG teilte mit, daß er diese Anre­
gung bereits aufgegriffen habe und ihr auch weitgehendst gefolgt sei. 
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72 Die Österreichische Postsparkasse, die Bank der Österreichischen Postspar­
kasse AG und die P.S.K.Leasing GesmbH gründeten 1988 die P.S.K.Lie­
genschaften Vermietungs- und VerwaltungsgesmbH zum Zwecke der Er­
richtung und des Betriebes der Postpassage Schwedenplatz. 

Bis Juli 1997 beliefen sich die Kosten für das Projekt Postpassage Schwe­
denplatz einschließlich USt auf 1245,0 Mill S. 

73.1 Die ursprünglich beabsichtigte Entspannung des latenten Raumbedarfes 
der Österreichischen Postsparkasse konnte nur kurzfristig nach Fertigstel­
lung erreicht werden, allerdings brachten in der Folge Fremdvermietun­
gen wirtschaftlich günstigere Lösungen. 

73.2 Nach Ansicht des RH verlangt eine für die Zukunft vorteilhaftere Raum­
bewirtschaftung ein Unternehmungskonzept, das der Einführung neuer 
Tätigkeitsbereiche einerseits und der restriktiven Entwicklung bestehen­
der Tätigkeitsbereiche, wie beispielsweise dem Zahlungsverkehr, Rech­
nung trägt. 

74 Zusammenfassend empfahl der RH der Österreichischen Postspar­
kasse AG, insbesondere 

(1) im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Post und Telekom 
Austria AG möglichst rasch ein kurz- und mittelfristiges Konzept 
über Funktion, Schnittstellen und Aufgabenbereich einschließlich 
Standortfragen für Postämter und Zweigstellen zu entwickeln; 

(2) im Ausleihungsbereich organisatorische Maßnahmen zu ergrei­
fen, um innerhalb der Unternehmungsgruppe eine einheitliche Ab­
wicklung und Gestion zu erreichen und eine rechtzeitige Besiche­
rung zu gewährleisten; 

(3) im Zuge der Neugestaltung des Beteiligungsbereiches klare Ver­
antwortungsbereiche zu schaffen; 

(4) Entscheidungen im Ausleihungs- und Beteiligungsbereich in er­
ster Linie im eigenen Aufsichtsrat zu treffen; 

(5) bei Entsendung von leitenden Funktionären in Aufsichtsräte von 
Tochtergesellschaften keine zusätzliche Honorierung vorzusehen; 

(6) in den Aufsichtsräten der Österreichischen Postsparkasse AG 
und der Post und Telekom Austria AG eine gegenseitige Vertretung 
vorzusehen. 

75 
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Eigentümer (Anteile): 

ARWAG Holding-AG 

Die ARWAG Holding-AG wurde im Jahre 1990 von der Stadt Wien 
und dem Fonds zur Beratung und Betreuung von Zuwanderern 
mit der Absicht gegründet, eine - unter dem Motto "Arbeiten und 
Wohnen" stehende - unternehmerische Initiative zur Schaffung 
von gefördertem Wohnraum in Verbindung mit der Schaffung und 
Bewirtschaftung gewerblicher Flächen zu setzen. Die überprüfte 
Unternehmung stützte sich dabei überwiegend auf Kapitalmarkt­
mittel, aber auch auf Beiträge der Mieter und Nutzer sowie auf öf­
fentliche Förderungsmittel. Das starke Anwachsen des Anlagever­
mögens dokumentierte, daß es der überprüften Unternehmung in 
wenigen Jahren gelang, ihr unternehmerisches Ziel zu erreichen. 

Die Kosten des aufgenommenen Fremdkapitals waren hoch. 

Die Übernahme von Verlusten (556 Mill S) durch stille Gesellschaf­
ter kennzeichnete die Ertragslage. Die Dividendenpolitik führte 
nach Ansicht des RH zu einem stetigen Substanzabbau. 

Auf die Veränderung der Wohnungsnachfrage nahm die überprüfte 
Unternehmung nicht ausreichend Bedacht. Bei Vergaben fehlte ein 
europaweiter Wettbewerb der Bieter. Im EDV-Bereich bestanden 
Verbesserungsmöglichkeiten. 

ARWAG Holding-AG 

Bank AuStria AG (34,38 %) 

Stadt Wien (28,65 %) 

Fonds zur Beratung und Betreuung von Zuwanderern (13,47 %) 

verschiedene private Unternehmungen (23,50 %) 

Unternehmungsgegenstand: Erwerb, Besitz und Verwaltung von Gesellschaftsbeteiligungen, 
deren Betriebszweck insbesondere die Verbindung von "Arbeiten 
und Wohnen" im Rahmen von Bauprojekten ist . 

Gebarungsentwicklung: 1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

Umsatzerlöse 128 308 317 374 54 5 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit - 88 -65 -72 -11 2 -69 

J ahresüberschuß/-fehlbetrag -112 -147 - 103 -162 +24 

Verlustübernahme 
(stille Gesellschafter) 92 130 146 93 95 

Bilanzgewinn 10 11 14 17 21 

Investitionen (Bau) 2 7 15 4 210 5 260 6158 7 261 

Anzahl 

Mitarbeiter 93 110 11 6 132 14 1 

77 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 
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verhältnisse 

Organe 

11 nternehmungspol itik 

Allgemeines 

Strategische Ziele 

Der RH libt'fprüfte von Jinncr bis Februar 1 <)<)H erstmals die Gebarung 

der ARWAC Holding-AG. Das Prüfullgsergebllis wurde der überprüften 

Unternehmung im Juli I <)<)H übermittelt. Zu den im August und No­
\Tm ber ILJLJH ei nge LlI\~ten Stell ungnahnwn der liberprliften U nterneh­

mUllg und des Wiener Stadtsenates gab lkr RH Im Oktober und Dezem­

ber I'),)H Gegen;iußerungen ab. 

Priifungsschwerpunkte waren eine Unternehmungsanalyse, die Abwick­

lung der Projekte sow ie der E DV -BeITlch. 

1 Die überprLifte Ul1ternehmun,~ \vurde I,)l)() von der Stadt \Vien und dem 

(iillentlichen! fonds zur Beratung und Betreuung von Zuwanderern 

gegründet. Noch Im gleichen Jahr übernahmen zwei Banken weitere 

Aktienpakcre. 1 <)<) 1 kam eine Versicherungsanstalt als weiterer Aktionär 

hinzu. [111 1')96 \'on der Bank Austn<l AC; an eine Kredirunrernehmung 

iibef(r'l,~ents AktJenpaket ging 1 ()9~ an L'lne private Bank iiber. 

.'1.1 Ab I, Jjnller 1995 wurden - Statt biS dahin zwei - drei Vorsrands­

m i tg lieder bestellt. Das durchschni tr! iche Einkommen je Vorstandsm i t­

glied dn überprüften Unternehmung betrug I ()l)() rd 1,7') Mitl S. 

5.2 Der RH emchtere wcgL'n des Umfanges der Gesckifrsberelche und der ,~e­

gebencn Organisarionsstfukrur eine geringere Anzahl von Vorsrandsmit­

,~Iitdefll für zweckmüUlg. Er L'IllpfahL im Sinne clner schlanken Führungs­

organisal ion und unter r IlI1weis auf gegebene Ei Ilsparungsllliig I ich kei ten 

(Vorstalldseinkolllmell) die Anzahl der Vorstandsmitglieder auf zwei zu 

\Trn ngerll. 

_"" Llllf Sfc!II/IIglI{fhlllril der ;/!;ujmijifll Ullfc/'l/chllll/ll<~ IlIId de.l \\'/mer Sfm!t'l'ildfe.l 

Icl (!e,t/lllihr/gf. /;U '/lil (\kf/lllllire!l LiilCil der flllf'/i'b//llIg cI".r I<F-I I?Ci/nl//ilg fr,,­

,~Llldell f.:1I!l.ltII.1 her!;e/ :;II/iibnil. 

Unter dem lallt l'nrernehmun.t:sgegenstand \'or,l!e,~ebenen ]\forto IIArbel­

ten und \Vohnen" war das Ziel der UnternehmungsleItung die Errichtung 

und Verwaltung von gefiirderten Wohnungen in KombinatIOn mit Be­

triebstbchen. Dieser Aufgabe kam die liberprlifte Unternehmung als ge­

werblicher Bautr:i,l!er nach, wobei sie die FiirdL'fung nach dem \Vlener 

\Vohnbautiirderungs- und \Vohnhauss<lnlerungsgesetz Il)Hl) in Anspruch 

nahm. Zus;itzllche Bet;irigungsfeldcr Ia,t:en im Büro- und Gara,l!enbe­

reich: zur besseren Ausnutzung der Personal ressourcen diente der SektOr 

11 DIl'Ilst leistungen hir Dri tte ll
, 

:;.1 Ei n Or,,,an Isarionspri nzi l' der überpriiften U Illernehm UI\~ war die Tren­

nUI\~ ill operative (~esellschaften und In ObJcktgesellschafren. Die Ob­

jektgesellschaften fun,t:lertell als Eigentümer der Liegensch<lfren: die ope­

rativen C;esellschafren führten die Planung und Errichtun,~ \on Ceb;iuJen 

biS hin zur Wohnungs- und Betriebsihchenvergabc sowie Verwaltung 

der Liegcnschaftcn durch. Die überpriifre Unternehmung vertdgte das 
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strategische Ziel, Projekte mit unterschiedlicher Realisierungsdauer zu 
suchen, zu entwickeln und auf ihre Verwertbarkeit frühzeitig Bedacht zu 
nehmen. Eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Bauträgern sollte 
künftig eine ausgeglichene Auftragsstruktur ermöglichen. 

Die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen stieg von 130 (1993) auf 
2075(997). 

5.2 Nach Ansicht des RH wurde die überprüfte Unternehmung ihrer Aufga­
bensteIlung grundsätzlich gerecht. Er erachtete die Verschiedenheit der 
durchgeführten Projekte einer Verringerung des unternehmerischen Risi­
kos - auch im Hinblick auf die Bewältigung künftiger Marktverände­
rungen - für zuträglich. 

6 Die Umsetzung der Organisationsziele, die flache Organisationsstrukrur 
der überprüften Unternehmung, die eingesetzten Führungsinstrumente 
(Teambildungen) sowie die EDV-Organisation entsprachen den Anforde­
rungen . 

Wirtschaftliche Entwicklung 

Anlagevermögen 

Eigenkapital 

Fremdkapital 

7 Das Anlagevermögen der überprüften Unternehmung wies ein starkes, 
auf eine rege Investitionstätigkeit auf dem Bausektor rückführbares Wachs­
rum auf; dies war vor allem auf das Ansteigen der Bauinvestitionen von 
2,7 Mrd S (1993) auf7,3 Mrd S (1997) zurückzuführen. 

8.1 Das Grundkapital und die aus einem Aufgeld dotierten gebundenen Ka­
pitalrücklagen betrugen seit 1993 unverändert 93 Mill S. 

Die stillen Gesellschafter der überprüften Unternehmung zahlten bis Ende 
1997 342 Mill S ein und übernahmen bis dahin Verluste von 556 Mill S. 

8.2 Wegen der starken Ausweitung der Bauträgertätigkeit und des damit ge­
stiegenen Kapitalbedarfes erachtete der RH eine Kapitalaufstockung für 
angebracht . 

9.1 Ein Anteil von 30 % der Anschaffungs- bzw Herstellungskosten der von 
der überprüften Unternehmung geschaffenen Bauten war aus öffentlichen 
Förderungsmitteln, Bauzuschüssen der Mieter und langjährigen Miet­
vorauszahlungen gedeckt. Die übrigen Finanzmittel beschaffte die über­
prüfte Unternehmung auf dem Kapitalmarkt. Die Fremdkapitalkosten 
betrugen im Zeitraum 1993 bis 1997 804 Mill S. Der Vorstand der über­
prüften Unternehmung war von den langfristigen Krediten mit fixen 
Zinssätzen vermehrt auf kostengünstigere Darlehen oder auch kurzfristige, 
revolvierende Barvorlagen übergegangen . 1996 vermochte er auch bei­
spielsweise bei Auftreten vorübergehender Überliguidität eine Herabset­
zung der Zinsenbelastung beim damals größten mit 7,5 % verzinsten Kre­
dit (1 171 Mill S) auf 0,17 %, gerechnet vom Ausmaß der Überliguidität, 
durchzusetzen. 

79 
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Wirtschaftliche Entwicklung 

Ertragslage 

Dividende 

EDV-Bereich 

9.2 Der RH anerkannre die Bemühungen des Vorstandes zur Senkung der 
Fremdkapitalkosten. Er empfahl jedoch, weitere Maßnahmen zur Sen­
kung der Finanzierungskosten zu treffen. 

9.3 Lallt Stellllngnahme der überprüften Unternehmllng sei sie stetig bemüht, die Fremd­
mitteikosten ZII senken; die UmsetzlIng konkreter Maßnahmen stünde bevor. 

Lallt Stellungnahme des Wiener Stadtsenates erfordere die Änderllng der Konditio­
nen bei Altverträgen das Einvernehmen mit den Kreditgebern. 

LO Der Bereich der Objektgesellschaften erlitt von 1993 bis 1997 einen Ver­
lust von 549 Mill S. Die operativen Gesellschaften konnren im gleichen 
Zeitraum ein positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 
143 Mill S erzielen. Für die überprüfte Unternehmung betrug der ihr im 
genannren Zeitraum insgesamt erwachsene Verlust aus der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 406 Mill S. Der Vorstand erwartete erst längerfristig 
einen Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für den Gesamt­
konzern. 

11.1 Insgesamt wurden von 1993 bis 1997 Dividenden von 18 Mill S ausbe­
zahlt. 

11.2 Nach Ansicht des RH wäre wegen der gegebenen wirtschaftlichen Lage 
der überprüften U nrernehmung ein Verzicht auf eine Gewinnausschüt­
rung angebracht gewesen. 

ll.3 Laut Stellungnahme der überprüften Unternehmung widerspiegle die Dividenden­
politik das positive wirtschaftliche Ergebnis der operativen Gesellschaften des 
Gesamtkonzerns. 

Laut Stellungnahme des Wiener Stadtsenates erwarten auch offentliche Aktionäre 
die Rentabilität des eingesetzten Kapitals. 

ll.4 Der RH enrgegnete, der Hauptzweck der überprüften Unrernehmung 
wäre die Bereitstellung von - öffentlich gefördertem - Wohnraum. Eine 
lediglich auf einen Teil des Gesamtkonzerns ausgerichtete Dividenden­
politik würde auf einem unvollständigen Ergebnis beruhen und zu einem 
stetigen Substanzabbau führen. 

l2.1 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung setzte die überprüfte Unrernehmung 
EDV-Ausstatrungen (106 Personalcomputer, drei Netzwerkserver) von 
zwei Herstellern ein. Neben marktgängigen wurden auch selbstenr­
wickelte Programme verwendet. Eine 1997 eingerichtete Homepage im 
Internet war erfolgreich und kostengünstig. 

l2.2 Der RH empfahl, bei der Ausstattung mit Personalcomputern sich auf 
einen Hersteller zu konzentrieren. Nach seiner Ansicht sind damit die 
bessere Verfügbarkeit und Kompatibilität der einzelnen Komponenten so­
wie weitere Kostenvorteile (Personal, Rabatte) verbunden. Weiters emp­
fahl der RH, marktgängige Programme regelmäßig - auch unter dem 
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Gesichtspunkt möglicher, kostengünstigerer Eigenentwicklungen -
zu evaluieren. Programme mit ähnlichen Aufgaben (zB Baukostenver­
folgungsprogramme) sollten nach Ansicht des RH zusammengeführt 
werden. 

12.3 Laut Stellungnahmen der überprüften Unternehmung und des Wiener Stadtsenates 
sei die Umsetzung letzterer Empfehlung des RH beabsichtigt. Der Vorstand sagte 
darüber hinaus zu, auch die übrigen Empfehlungen des RH zu prüfen. 

13.1 Die vor Mitte der 90er Jahre bestehende Nachfrage nach Wohnungen be­
wirkte, daß die laut Wirtschaftlichkeitsrechnungen angenommene Ausla­
srung der in der Regel großflächigen Bauprojekte in Stadtnähe stets er­
reicht wurde. Der seit etwa 1995 eingetretene Nachfragerückgang führte 
zu einer gegenüber den Annahmen um bis zu 20 % geringeren Ausla­
srung. 

13.2 Der RH vermerkte die unzureichende Bedachtnahme auf die Verände­
rung des Wohnungs bedarfes und empfahl, vor der Projekterstellung ver­
mehrt Marktforschung zu betreiben. Außerdem empfahl er, bei großen 
Vorhaben eine abschnittsweise Errichtung zu überlegen, um das Vermie­
rungs- und damit das Kostenrisiko zu vermindern. 

13.3 Laut Stellungnahme der überprüften Unternehmung sei sie den Empfehlungen des 
RH nachgekommen. 

14.1 Die überprüfte Unternehmung unrerlag keiner gesetzlichen Vergaberege­
lung, weil sie weder vom persönlichen Geltungsbereich des Bundesver­
gabegesetzes noch des Wiener Landesvergabegesetzes erfaßt ist. Die der 
Angebotseröffnung folgenden Auftragsverhandlungen mit den bestge­
reihten Bietern wurden kommissionell durchgeführt und protokolliert. 

14.2 Der RH empfahl, im Sinne einer Verbesserung des Wettbewerbes und 
nach Maßgabe von Kosten/Nutzen-Erwägungen eine europaweite Betei­
ligung der Bieter anzustreben. 

14.3 Laut Stellungnahme der überprüften Unternehmung und des Wiener Stadtsenates 
sei die Empfehlung des RH bereits ansatzweise verwirklicht worden. 

15.1 Die Vergabe eines in Kooperation mit einem Partner abgewickelten Pro­
jektes (Bausumme 1 Mrd S) erfolgte in zwei Bauabschnitten . Der Koope­
rationsparrner vergab den Auftrag zum zweiten Bauabschnitt an jenen 
Auftragnehmer, der nach Verhandlungen bereit war, seinen Preis je Nutz­
flächeneinheit unter das billigste Angebot beim ersten Bauabschnitt zu 
senken. 

15.2 Der RH erachtete Verhandlungen mit nur einem Bieter als problema­
tisch, jedenfalls aber als nicht wettbewerbsförderlich. 
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82 
Schluß­
bemerkungen 

I (, Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Die Finanzierungskosten wären weiter zu senken. 

(2) Eine Kapitalaufstockung wäre angebracht. 

(3) Die Anzahl der Vorstandsmitglieder sollte auf zwei verringert 
werden. 

(4) Von regelmäßiger Dividendenausschüttung sollte im Fall des 
Fortbestehens des bisher damit verbundenen Substanzverlustes ab­
gesehen werden. 

(5) Eine europa~\'(~ite Beteiligung der Bieter wäre anzustreben. 
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Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung 

Militärkommando Kärnten und 
nachgeordnete Einrichtungen 

In Kärnten wurde die Heeresgliederung 92 zügig und - gemessen 
an den Vorgaben - effizient vorgenommen. 

Der RH anerkannte wesentliche Verbesserungen der Ausbildungs­
vorschriften, beanstandete jedoch die tatsächliche Ausbildung der 
Grundwehrdiener der Jägerregimenter 7 und 12 des Militärkom­
mandos Kärnten als verbesserungsbedürftig. 

Die Mängel im Bereich der Ausbildung und der Versorgung waren 
vor allem auf eine ungenügende Dienstaufsicht und Eigeninitiative 
des Militärkommandos Kärnten und teilweise des Korpskomman­
dos I sowie auf ein fehlendes Controlling zurückzuführen. 

Bereich des Militärkommandos Kärnten 

1997 1998 

in Mill S 

Personalausgaben 630,8 614,8 

Sachausgaben 137,7 130,8 

Anzahl 

Friedensstärke (IST) 1642 1 585 

Grundwehrdienst -
Ei nrückungss tärke 1 543 1 748 

Mob-Stärke 13465 11938 

Der RH überprüfte von September bis Dezember 1997 die Gebarung des 
Militärkommandos Kärncen sowie der Jägerregi mencer 7 (Klagenfurc) 
und 12 (Spinal an der Drau) insbesondere hinsichtlich der Ausbildung, 
der Einsatzvorbereitungen und der Organisation. 

Zu den Prüfungsmineilungen vom März 1998 nahmen das Korpskom­
mando I, das Militärkommando Kärnten und die Jägerregimenter 7 und 
12 im Juni und das BMLV imJuli 1998 Stellung. Im November und De­
zember 1998 ergänzten das Jägerregimenc 7 bzw das BMLV ihre Stellung­
nahme. Der RH gab im Jänner 1999 seine Gegenäußerungen ab. 
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84 
Allgemeines 

Heeresgliederung 92 

Planungsvorgahen 
und Aushildungs­
richtlinien 

1 Das Militiirkommando Kiirnten Ist mit der territorialen Verwalrung so­

wie seit I t)'[-; ZLIsiirzlich mir der Ausbildung und Einsatzvorben:irung für 

militärische Verbiinde betraut. 

3.1 Im Zuge des t iefgrei fenden Wandels inden sicherhei tspol i tischen und 

militiirstrategischen Verhältnissen, insbesondere in Europa Ende der HOer­

und Ar1t~lng der t)Oer-Jahre, beschloß die Bundesregierung auf der Grund­

lage ei nes neuen Ei nsatzkonzepres ei ne neue Heeresgllcderung (Heeres­

gliederung t).n i\litte Dezember 1 t)t)2 begann das Militiirkommando 

Kärnten mIt der Umsetzung für semcn Bereich. 

Im Juli I t)')l war die Hceresglicdcrung t)2 im gesamten Befehlsbereich 

Kärnten venvlrklicht. Dies führre ZlI einer Verringerung der friedens­

Kaderstärkc im Befehlsbereich Kiirmen von rd 1 900 auf rd 1 '590 Mann 

sowie der Mobstiirke von rd 1 [-; 000 auf rd 11 900 Soldaten (Jcwei Is SOLL­
Stärke). 

Weitere Folgen der Heeresgliederung ')2 im Befehlsbereich des überprüften 

Militärkomm<lndos waren im Jänner 1994 der Verkauf der Liegenschaft der 

Troyer-Kaserne in Spinal an der Drau sowie die Verminderung der Anzahl 
der Übungspliitze um rd 22,2 (~( , der Schießstänen um 2'5 (X und der son­

stigen miliriirischen Objekte um 1'5,'5 (',;; ferner betrug dIe Reduktion der 

Grundstückstbche rd 22,9 (r und der Anzahl der Schlafpliitze rd 12,,) '/f . 

Das Militiirkommando Kärnten führte ab Mitte 19')4 im Frieden nicht 
mehr fünf, sondern nur noch dn:i kleIne Verbände. Eine Anpassung der 

Kommandostfuh:tur des Militiirkommandos Kärnten an die gemäß der 

Heeresgliederung ')2 geänderte Autbauorganisation erfolgte nicht. 

).1 Nach Authssung des RH setzte das Mili tärkommando Kiirnten die Hee­

resgliedcrung ')2 insgesamt rasch lind zügig um. Das BMLV war offen­

sichtlIch bemLiht, nicht mehr drrngendst benötigte mrlltiirische Objekte 

und Liegcnschaften an die Verpächter zurückzugeben bzw zu veräußern 

und dafür die verbleibenden Objekte qualitativ besser zu nutzen. Der RH 

empfahl, die Kommandostruktur des Militärkommandos Kärnten an die 
veränderten Aufiaben anzupassen. 

3 .. ) LIl/! S!f///{I/,~II"blllf de' BJ\ILV.rei die Allpm.wlIg der KO/lIllIt/l/doJ!mkt/lren bei 
dt'll J\li/i!,irkoillil/dildm ill! Z/lge der Ad"ptiel"llllf; der HUT(,J,~/if<lerllllg ljl be­

J(!J!OJ.lfIl 11 'ordell. 

4.1 Das BMLV gab dem Militiirkommando Kärnten und den bClden Jäger­
regimentern WIchtige straregische Einsatzgrundsiitze vor (Kollzept für in­

fantenstische K'lmpftruppen, Einsatzkonzept für das Bundesheer und Terl­

konzept fLir den Einsatz im alpinen Gelände). 

Neue Durchführungsbestimmungen für die Ausbildung im Grundwehr­

dienst wurden im Oktober 1 ')').) erlassen. 

4.2 Die Durchführungsbestimmungen für die Ausbildung im Grundwehr­

dIenst wareIl nach AnSIcht des RH konzeptionell klar strukturiert, deut­

lich besser als die Durchführungsbestimmungen 1990 und ein geeignetes 

Planungsdokumen t. 
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Ausbildungszeit für 
Grundwehrdiener 

Ausbildungsinhalte 

Mlhtarlcommando Karnten 

5.1 Die vier überprüften Jägerkompanien der Jägerregimenter 7 und 12 leiste­
ten im Vergleich mit den in den vergangenen Jahren vom RH überprüf­
ten Kompanien (WB 1992 über die Ausbildung der Grundwehrdiener, 
WB 1994/2, TB 1995 S. 213 ff) eine insgesamt weit geringere zeitliche 
Ausbildungskapazität als die ehemaligen Landwehrkompanien und zum 
Teil auch die Panzergrenadierkompanien. Bei den seit 1989 vom RH über­
prüften insgesamt elf Kompanien betrug die auf sechs Monate bezogene 
Ausbildungszeit durchschnittlich rd 1 061 Stunden. Bei den überprüften 
Kärntner Kompanien erstreckte sich die Ausbildungszeit auf 921 bis 
996 Stunden. 

5.2 Der RH zeigte die unterdurchschnittliche Ausbildungszeit auf, übersah 
jedoch dabei nicht, daß mehrere Faktoren (zB Assistenzeinsatz, Budget­
restriktion, Allgemeine Dienstvorschriften für das Bundesheer) die Aus­
bildung massiv erschwerten; dennoch sollte nach Ansicht des RH die 
Ausbildungszeit optimiert werden. 

5.3 Laut Stellungnahme des Jiigerregiments 7 hiltten im Vergleichszeitraum 1988 bis 
1997 für die Ausbildung drei verschiedene Zielkataloge gegolten. 

Laut Stellungnahme des BMLV sei ein direkter Vergleich der Ausbildungszeiten 
mit den elf früher überprüften Kompanien nicht möglich. 

Laut Stellungnahme des Korpskommandos I seien die Ausbildungszeiten der vom 
RH früher überprüften Kompanien wegen unterschiedlicher Rahmenbedingungen 
nicht unmittelbar zu vergleichen. 

5.4 Der RH erwiderte, ein Vergleich der Ausbildungszeiten aller 15 Kompa­
nien wäre wegen des gemeinsamen Bemessungszeitraumes von sechs Mo­
naten Grundwehrdienst zulässig. 

Militärische Übungen 6.1 Die Ausbildungsrichtlinien sahen für die Grundwehrdiener eine Nacht-

Schießausbildung 

ausbildung je Woche, ab dem dritten Ausbildungsmonat eine durchge­
hende Übung je Monat und zusätzlich mehrere 24-Stunden-Kampftage 
vor. Drei der überprüften Kompanien führten statt den fünf vorgesehenen 
Gefechtsübungen eine bis zwei durch; eine Kompanie unternahm vier 
Gefechtsübungen. Eine Kompanie setzte einen 24-Stunden-Kampftag auf 
den Dienstplan, die anderen nutzten diese Ausbildungsmöglichkeit nicht. 
Auch die wöchentlichen Nachtausbildungen wiesen Defizite auf. 

6.2 Der RH erwartete sich von der Einhaltung der Übungsvorgaben einen 
wesentlich höheren Ausbildungserfolg. 

6.3 Das Korpskommando I, das Militiirkommando Kiirnten und das Jagerregiment 12 
teilten den Standpunkt des RH und sagten entsprechende Veranlassungen zu. 

7.1 Keine der vier überprüften Kompanien erfüllte die Vorgaben für die 
Schießausbildung der Grundwehrdiener. Die jährliche Kaderschießfort­
bildung wurde weder vom Militärkommando Kärnten noch von den 
überprüften Jägerregimentern auch nur annähernd erfüllt. 
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86 

Ausbildungsinhalte 

Alpinausbildung 

Erfüllung der 
Ausb ildungsziele 

7.2 Der RH empfahl, künftig den Vorgaben für die Schießausbildung zu ent­
sprechen. 

7.3 Laut Stellungnahme des Korpskommandos I seien alle Verantwortungstrager dies­
bezüglich bemüht. 

Laut Stellungnahme des Jagerregiments 7 seien die Ausbildungsde/izite auf Zeit­
mangel Ztlrückzuführen. 

Laut Mitteilung des Jagerregiments 12 sei die damalige Sperre eines Schießplatzes 
zu berücksichtigen. 

8.1 Für die Soldaten des Jägerregiments 7 war die allgemeine Truppenalpin­
ausbildung, für jene des gebirgsbeweglichen Jägerregiments 12 die spezia­
lisierte Truppenalpinausbildung vorgesehen. Keine der vier überprüften 
Kompanien wies die vorschriftsgemäßen Ziele in den Ausbildungsplänen 
vollständig nach; insbesondere die Nachtausbildung war unzureichend. 
Eine Kompanie des Jägerregiments 7 ließ die allgemeine Alpinausbil­
dung entfallen. Hochgebirgskampftaugliche Ausrüstung und Bekleidung 
standen dem Jägerregiment 12 nicht im erforderlichen Umfang zur Ver­
fügung. Im Organisationsplan des Jägerregiments 12 fehlte die Zuord­
nung der Alpinqualifikation auf Arbeitsplätze. 

8.2 Nach Ansicht des RH waren die Soldaten des Jägerregiments 12 für einen 
Einsatz im hochalpinen Gelände nur eingeschränkt verwendbar. 

Der RH empfahl im Sinne der erforderlichen Einsatztauglichkeit, künftig 
mi t den hiefür zweckmäßig ausgerüsteten und bekleideten Soldaten des 
Jägerregiments 12 den Kampf im Hochgebirge vermehrt zu üben. Wei­
ters sollte ein Großteil der Arbeitsplätze des Jägerregiments 12 von Sol­
daten mit einer zweckmäßigen Alpinqualifikation besetzt sein; die erfor­
derlichen Vorkehrungen wären im Organisationsplan festzuhalten. 

8.3 Laut Stellungnahme des BMLV werde im Rahmen der budgetä"ren Möglichkeiten 
die Ausstattung mit Alpingerat stetig verbessert. 

Laut Stellungnahme des Korpskommandos I seien bereits im Dezember 1997 mili­
tä"rische Aspekte bei der Alpinausbildung des Jagerregiments 12 vermehrt berück­
sichtigt worden. 

Laut Stellungnahme des Milita·rkommandos Karnten habe das Jagerregiment 12 
bei nationalen und internationalen Vergleichen immer wieder eindrucksvoll seine 
Einsatzfahigkeit im Hochgebirge bewiesen. 

Das Jagerregiment 12 teilte mit, es beabsichtige, Alpinlagerwochen durchzufüh­
ren, um die Ausbildungsziele im hochalpinen Gelä"nde zu erreichen. 

9.1 Für die Ausbildung der Jägersoldaten sah das BMLV 111 und für Jäger­
soldaten der Gebirgstruppe 113 Ausbildungsziele vor. Die vier überprüf­
ten Kompanien setzten rd 55 % der Ziele auf den Dienstplan. Von den 
Tagausbildungszielen waren 68 % und von den Nachtausbildungszielen 
23 % nachweislich Gegenstand der Ausbildung. 
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Erfüllung der 

Ausbildungsziele 

Versorgung und 
Verwaltung 

Controlling 

Militarkommnndo ärntcn 

9.2 Der RH bemängelte, daß im Vergleich mit den in den Vorjahren über­
prüften Ausbildungskompanien die Anzahl der bei der Ausbildung der 
Grundwehrdiener nachweislich vermittelten Ziele - 1988 waren noch rd 
79 % der Ziele Ausbildungsgegenstand - stetig sank. 

Nach Ansicht des RH erschwert das Fehlen wesentlicher Ausbildungstei­
le in den Ausbildungsplänen die Überprüfung des Ausbildungserfolges. 
Er empfahl, vor allem einsatzspezifische Ausbildungsziele in die Ausbil­
dungspläne vermehrt aufzunehmen und auf Erfüllung zu überprüfen. 

9.3 Laut Stellungnahme des BMLV sei in einer auf die uneingeschriinkte Feldverwen­
dungsfähigkeit der Grundwehrdiener bezogenen integrierten Ausbildung eine hohe 
Anzahl der vom RH als nicht angesprochen gewerteten Ausbildungsziele vermittelt 
und erreicht worden, obwohl sie in den Ausbildungspliinen nicht enthalten waren. 

Aufgrund des bereits Jahre andauernden Assistenzeinsatzes und der damit ver­
bundenen Verkürzung der Ausbildungszeit sei es erforderlich, die Feldverwendungs­
fähigkeit vor allem im Hinblick auf die erforderliche Prä'senzfähigkeit von Ein­
heiten und Teileinheiten zu beurteilen. 

Laut Stellungnahme des Korpskommandos I sei im gegenwärtigen sicherheitspoliti­
schen Umfeld eine ausreichende Vorwarnzeit für eine gezielte Vorbereitung auf die 
konkreten Einsatzerfordernisse gegeben. 

Laut Stellungnahme des Militiirkommandos Kiirnten sei die Einsatzbereitschaft 
der Jägerregimenter gegeben. 

9.4 Der RH erwiderte, daß die vom BMLV vertretene integrierte Ausbildung 
mit dem Erfordernis, richtliniengemäß die Einzelziele in der Ausbildung 
zu planen, in Einklang gebracht werden sollte. 

Gegebenenfalls wären auch die Erfüllbarkeit und Zweckmäßigkeit der 
Ausbildungsvorschriften sicherzustellen. Diesbezüglich erinnerte der RH 
an seine anläßlich der Überprüfung der Panzergrenadierbataillone (TB 
1995 S. 215 Abs 6) gegebene Empfehlung, für die einzelnen Ausbil­
dungsziele zeitliche Vorgaben festzulegen. 

10.1 In den Bereichen der Personal-, Munitions- und Feldzeuggüterverwal­
tung bestanden teilweise jahrelang zurückreichende Mängel. 

1O.2 Der RH empfahl, künftig die Verwaltung im Bereich der Versorgung und 
im Personalwesen sorgfältiger zu führen. 

1O.3 Laut Stellungnahmen des Militärkommandos Kärnten und der iiberprüftenJäger­
regimenter seien die Miingel im Versorgungs- und Verwaltungs bereich zwischen­
zeitlich behoben worden. 

1l.l Weder das Militärkommando Kärnten noch die überprüften Jägerregi­
menter verfügten über entsprechende Führungsinstrumente zur Früher­
kennung von Mängeln in der Ausbildung und im Verwaltungsbereich. 

ll.2 Der RH empfahl, zur effizienteren Führung der Verbände Controllingsy­
sterne für Ausbildung und Logistik einzuführen. 
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Neuorganisation 

Schluß­
bemerkungen 

11.,' I~,,/(! Ste!!IIII<~I/"bllle der 13;\fLV bf"!)Jleb!/<~e CI ::/(r VerbeJJel'llllg der Frieclelil­

/trlltl!!IIII<~ die J:lI/jii/)r;IIl<~ e/ihr K'J.\ltll- //lId Lei!I/lIlg!redl1lllil<~. 

1"'1111 Slcll/II/!!.II,!I)}}le de.r ;\lilitci'rkiJl/lllltmdli! K,imtfll babe tJ Mitle f c)C)8 lI/ .reillflll 

Bet~bl.d!{re,,'b elll COllt!'liIIIll.~I)Jtu/1 lIIit II/Olldl!lebelll ßeridJf!ZI·tlfll eiilgeru-!Jtd. 

11.1 Die dargestellten Miingel bei den beiden Kärntner Jägerregimentern wa­

ren nach Ansicht des RH auf wenig Eigeninitiative des Militiirkomman­

dos Kärnten und auf eint, unzureichende Dienstaufsicht bzw Fachkontrolle 

des Mtlltärkommandos Kiirntcn, aber auch des Korpskommandos I zurück­
zuführen. 

11.2 Der RI I vertrat die Ansicht, daß wegen der teilweise noch ausstiindlgen 

Anpassung an die Ileeresgliederung 92 und wl',l.;en der Miingel in den Be­

reichen Ausbildung, Versorgung und Verwaltung die Aufg'lbenstellung 
sowie die Organisation des Milltiirkommandos Kärnten kritisch zu über­

denken wäre. Er empfahl zu Liberlegen, inwieweit dIe Führung kleiner 

Verbände und Einheiten künftig nicht vom Militärkommando Kärnten, 

sondern von einer anderen einsatzorientierten militärischen Organisation 
z\\'ecknliißiger wahrgenommen werden kiin nte. 

12.) Llllt Shllllil<~I1,,!)///e cleJ 13,\lI~V ,IcI eI/t/der Gl'lilielldge eiller /i/(l~"bcll"lIid)lc ein 

i\ 1 i! i ttidol/lllleliltlO! .rei iIt KillI zellt 1011 {{!J l! I1 te r.rl li'1 ::/fIlgJk()IIIIIIiIIlc!O uJl;lg t: du' 

'!I-/(ppfll/illml/l<~ Jolle 1'011 elm terrilori"len A/(/,~{{!}(}/ tllfl".rtet Zlerc!m. 

D(/J KiJljllko/lllllililelO 1 !ci/le II/il. LI bdbe lI'c<~en II/I/I;II/<~rejd)er ;;lI.I,it;;!/eber A!I/­

ga!;eIl c/ic Vel'/ldlt/lI/J!,Jil!;uj!/'lljilllgm illl .fillir fl)C)o ,/11 Ort I/Ild Shllt red/l::lcrt 

IlIld jl)C)7 ,IIIJgewt ;;t, Flir f C)l)8 .reiell 0 bfljmitilll<~eJI C//{/'(·/Jge/ilhrl /l'l)rclfll, Die 

Fiibrtmi!, der Im/renten kleintII Verbcinde li'erele kill//tli!, durch 13rigmleki!tl/Jl/antfm 
crjiJIgtll. 

fAllit Shllllllglielbll/e de.r ,\lilitCirkiJll/IIICmd'JJ K<i'mIL'il .Itim die DiOlJliI/I!.i·idJt IIIld 

die Fc/ebkoll!mlle ;;/1 zfr!;f.\JfI'll. 

I, Der RH hob abschließend folgende Empfehlungen hervor: 

(I) Die Zweckmäßigkeit der Ausbildungs\'orschriften sollte sicher­
gestellt werden; 

(2) die Erfüllung maßgeblicher Aushiloungsziele wäre ZLI überprü­
fen; 

(.) ein Controllingsystem für Ausbiloung und Logistik wäre einzu­
führen; 

(4) der Alpinausbildung der Jägerverbände sollte vermehrtes Au­
genmerk gewidmet werden; 

('5) die Führung kleiner Verbände bzw Einheiten wäre zweckmäßig 
neu zu organIsIeren; 

(6) die nach der Heeresgliederung 92 verbleibende territoriale Ver­
waltung sollte aufgabenadäquat neu strukturiere werden. 
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Bereich des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft 

EU-Mittel im Bereich Landwirtschaft; 
Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie Kontrollsysteme 

Die LTmsetzung der - mit dem Ee-Beitritt für Österreich un­
mittelbar anzu"H:ndenden - Gemeinsamen Agrar- und Struktur­
politik nahm das BMLF zusammen mit der Agrarmarkt Austria im 
wesentlichen erfolgreich wahr. Die Agrarmarkt Austria bekleidete 
die Funktion einer Marktordnungs- und Zahlstelle für die Gemein­
same Agrarpolitik sowie einer Förderungsabwicklungsstelle für 
strukturpolitische Maßnahmen. 

Bestehende organisatorische, verwaltungsmäßige und kontrollsy­
stematische Schwachstellen sollten nach Ansicht des RH zur Ver­
meidung von Ausgabenberichtigungen durch die Europäische Kom­
mission beseitigt werden. Die Anzahl der Zahlstellen war zu groß. 

Den Organisationseinheiten des Bereiches Land- und Forstwirt­
schaft, denen wesentliche Kontrollaufgaben hinsichtlich der ord­
nungsgemäßen Verwaltung und Verwendung der EU-Mittel zuka­
men, fehlten zweckentsprechende personelle Ressourcen. 

Ungeachtet des Agraranteils von rd 50 ''Ir der Ausgahen laut EU­
Haushaltsplan betrugen die Agrarausgaben (Buncles- und EV-Mit­
tel) in Österreich in den Jahren 1994 bis 1997 etwa 3 'Ir der Ausga­
ben des Bundeshaushaltes (Allgemeiner Haushalt). 
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Gesamtösterreichische Leistungsabgeltungen und Förderungen I für die Land- und Forstwirtschaft (Kapitel 60) 

1994 1995 1996 1997 1998 2) 

in Mrd S 

Markrordnungsmaßnahmen I) 6,6 7,5 6,8 7,0 

davon Kofinanzierungsanteile in% 

EU I) 96,4 96,4 96,8 
Bund I) 2,1 2,0 1,8 

in Mrd S 

Strukrurmaßnahmen l) 6,2 7,8 7,8 7,7 

davon Kofi nanzierungsan teile in % 

EU I) 12,8 18,9 17,2 

Bund I) 48,0 46,8 46,1 

in Mrd S 

Flankierende Maßnahmen I) 7,5 8,5 7,3 7,3 

davon Kofinanzierungsanteile in % 

EU I) 30,9 37,5 44,1 

Bund I) 41,6 33,7 30,2 

in Mrd S 

Sonstige Maßnahmen 20, 1 4,2 2,3 2,7 2,3 

davon Kofinanzierungsanteile in % 

EU I) 0,0 15,0 8,5 

Bund 77,3 55,4 31,6 33,5 

in Mrd S 

Übergangsmaßnahmen 1995 bis 1998 I) 11,7 4,8 3,2 1,5 

davon Kofinanzierungsanteile in% 

EU I) 31,8 34,8 35,5 

Bund l) 51,6 56,3 55,3 

in Mrd S 

Summe 20,1 36,2 30,9 27,8 25,8 

davon Kofinanzierungsanteile in % 

EU I) 36,5 45,0 45,0 

Bund 77,3 40,3 32,7 30,9 

in Mrd S 

Ausgaben für die Land- und Forstwirtschaft 

- Bund (via BMLF) 15,6 3) 14,6 10,1 8,6 7,8 

- EU (via BMLF) 13,2 13,9 12,5 11,6 

Allgemeiner Haushalt (gesamt) 731,4 764,6 754,8 832,8 754,1 

Ausgabenanteil der Land- und Forstwirtschaft in % 

(Bund, EU) am Allgemeinen Haushalt 2,1 3,6 3,2 2,5 2,6 

Quellen: BMLF, "Grüner Bericht" 1994 bis 1997, Bundesrechnungsabschlüsse, Bundesvoranschlag 1998 

I) Vor der Übernah me der Gemeinsamen Agrarpolitik mit 1. Jänner 1995 existierten keine korrespondierenden 
Ausgabenzwecke 

2) Vorläufige Zahlen, Schätzungen 

3) Einschließlich Exporrförderung (Ausfuhrerstarrungen seit 1995 im BMF) 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

EU-Mittel Land­
und Forstwirtschaft 
- Allgemeines 

EU-Mittel im Bereich Land irt chaft 

Der RH überprüfte im November und Dezember 1997 die Aufbau- und 
Ablauforganisation sowie die Kontrollsysteme des BMLF und der Agrar­
markt Austria. Zu den im August 1998 zugeleiteten Prüfungsmitteilun­
gen nahmen das BMLF und die Agrarmarkt Austria im November 1998 
Stellung. Der RH gab hiezu im Dezember 1998 Gegenäußerungen ab. 

2 Laut EG-Vertrag sind die Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik die Stei­
gerung der Produktivität der Landwirtschaft, die Einkommenserhöhung 
der landwirtSchaftlichen Bevölkerung, die Stabilisierung der Märkte, die 
Sicherstellung der Versorgung und die Belieferung der Verbraucher zu 
angemessenen Preisen . 

Laut EG-Vertrag soll die unterschiedliche Entwicklung der Regionen 
und der Rückstand der benachteiligten - auch ländlichen - Gebiete 
durch Maßnahmen der Strukturpolitik verringert werden. 

Zur Finanzierung dieser Aufgaben im Bereich der Landwirtschaft dient 
der gemeinschaftsrechtlich eingerichtete Europäische Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft. Er umfaßt zwei Bereiche (Abteilun­
gen): 

(1) Die Abteilung Garantie finanziert die Regulierung der Agrarmärkte 
(einschließlich "Flankierende Maßnahmen" wie Umweltprogramme und 
Aufforstungsmaßnahmen). Ihr Anteil am EU-Haushaltsplan 1998 be­
trägt rd 49 %. 

(2) Die Abteilung Ausrichtung finanziert die gemeinsame Agrarstruk­
turpolitik, welche Teil der europäischen Strukturpolitik ist. Ihr Anteil am 
EU-Haushaltsplan 1998 beträgt rd 4,2 %. 

Aufbauorganisation im Garantiebereich 

Zahlstellen Allgemeines 

3.1 Die Mitgliedstaaten sind gemeinschaftsrechtlich verpflichtet, - eine den 
supranationalen Absichten zufolge möglichst geringe Anzahl - Zahlstel­
len einzurichten und zuzulassen, die den von der Europäischen Kommis­
sion vorgegebenen Anforderungen, insbesondere der uneingeschränkten 
Unabhängigkeit von der jeweiligen bescheinigenden Stelle, genügen . Die 
Zahlstellen sind für die Bewilligung, Anweisung und Verbuchung der 
Zahlungen an Begünstigte (Antragsteller) sowie für die Einziehung all­
fälliger Rückforderungen verantwortlich. Sie haben dabei sicherzustellen, 
daß Zahlungen aus Mitteln der Abteilung Garantie des Europäischen 
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft richtig und 
vollständig erfaßt sind und auf vorschriftsgemäßen Anträgen der Begün­
stigten fußen. Darüber hinaus sind der Europäischen Kommission perio­
dische Ausgabenübersichten (Wochen- bzw Monatsmeldungen sowie Jah­
reserklärungen) vorzulegen. 
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Au'bauorganisation 

im Garantiebereich 

Jede Zahlstelle hat einen - der Zahlstellenleitung unmittelbar unter­
stellten - Internen Revisionsdienst (zur Sicherstellung der wirksamen 
Funktion der Zahlstelle) und einen Technischen Prüfdienst (zur Über­
prüfung der Tatbestände, auf die sich die Zahlungen an die Begünstigten 
stützen) einzurichten. 

Die Mitgliedstaaten haben der Europäischen Kommission zu bestätigen, 
daß die Zahlstellen die an sie gestellten Anforderungen erfüllen. 

Im Gefolge des EU-Beitrittes richtete Österreich die nachstehenden sechs 
Zahlstellen ein, die alle den gleichen strengen Zulassungskriterien unter­
worfen waren: 

Abgewickelte Maßnahmen 1997 

Zahlstelle (Aufgabenbereich) 

Agrarmarkt Ausrria 
(Abwicklung aller Marktordnungsmaßnahmen 
mit Ausnahme der Marktordnung Wein) 

Zollamt Salzburg/Erstattungen 
(Ausfuhrerstattungen) 

BMLF Abteilung VI/B8 
(Abwicklung der Marktordnung Wein) 

Amt der Salzburger Landesregierung 

Amt der Tiroler Landesregierung 

Amt der Vorarlberger Landesregierung 
(jeweils Flankierende Maßnahme 
"Aufforstungsprogramm") 

Summe 

in Mill S 

10903,9 

859,7 

13,0 

6,5 

7,0 

0,3 

11 790,4 

in % 

92,48 

7,29 

0,11 

0,06 

0,06 

0,00 

100 

Das BMLF hat mit Beginn des EU-Haushaltsjahres 1998 (16. Oktober 
1997) die Zahlstelle Amt der Salzburger Landesregierung aus verwaltungs­
ökonomischen Gründen aufgelassen. 

3.2 Der RH empfahl dem BMLF im Sinne der supranationalen Zielvorstel­
lungen, auch um die Auflassung der Zahlstellen bei den Ämtern der Lan­
desregierungen von Tirol und Vorarlberg sowie der Zahlstelle "Wein" im 
BMLF bemüht zu sein und deren Aufgaben der Agrarmarkt Austria zu 
übertragen. 

3.3 Laut Stellungnahme des BMLF sei die AuJlassung der Zahlstellen bei den Äm­
tern der Landesregierungen von Tirol und Vorarlberg mit Ablauf des EU- Haus­
haltsjahres 1998 erfolgt. Die Zahlstelle "Wein" müsse im BMLF - wegen der 
nur dort für den Vollzug der Gemeinsamen Marktordnung Wein verfügbaren Spe­
zialkenntnisse - beibehalten werden. 

3.4 Der RH erwiderte, einer Übertragung von Aufgaben und Personal der 
Zahlstelle "Wein" an die Agrarmarkt Austria stehen weder fachliche noch 
legistische Hindernisse entgegen. 

6* 

Zu III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original)98 von 164

www.parlament.gv.at



Aufbauorganisation 

im Garantiebereich 

Koordinierungsstelle 

Bereich BMLF 

EU-Mittel Im Bereich Landwirtschaft 

Zahlstelle Agrarmarkt Austria 

4.1 Die mit Bundesgesetz eingerichtete Agrarmarkt Austria vollzieht als 
EU-Marktordnungs- und Interventionsstelle 20 von 22 EU-Marktord­
nungen. Den organisatorischen Erfordernissen einer Marktordnungs­
und Zahlstelle für die Gebarung mit Mitteln des Europäischen Ausrich­
tungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Garantie, 
trug die Agrarmarkt Austria durch die Schaffung von Referaten und 
durch die Umgestaltung der bestehenden internen Revisionseintichtung 
Rechnung. 

4.2 Unter Bedachtnahme auf die supranationalen Anforderungen beurteilte 
der RH die Aufbauorganisation der Zahlstelle Agrarmarkt Austria als 
übersichtlich und klar strukturiert. 

5.1 Laut Gemeinschaftsrecht ist eine Koordinierungsstelle einzurichten , so­
fern ein Mitgliedstaat mehr als eine Zahlstelle zugelassen hat. 

Die Koordinierungsstelle (Abteilung PrB4 des BMLF) ist gegenüber der 
Europäischen Kommission zentraler Ansprechparrner in allen Belangen 
des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirt­
schaft, Abteilung Garantie. So sammelt sie alle periodischen Meldungen 
der Zahlstellen über gebarungsrelevante Daten, faßt sie zusammen und 
leitet sie an die Europäische Kommission weiter. Die Koordinierungs­
stelle hat die einheitliche Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften zu 
fördern; sie begleitet die Prüfungen der supranationalen Kontrollorgane 
und koordiniert die Beantwortung des Ressorts auf deren Prüfungsbemer­
kungen. 

5.2 Nach Ansicht des RH erfüllte die Koordinierungsstelle ihre Aufgaben zu­
friedenstellend. 

6.1 Die zentralen Vollzugsaufgaben hinsichtlich der Gemeinsamen Markt­
ordnung (insbesondere EU-Mittelverwaltung, Aufsicht über die Zahlstelle 
Agrarmarkt Austria, Instanz für Berufungsentscheidungen, Verbindung 
zur Eutopäischen Kommission, Erlassung allgemeiner Normen) nahm das 
BMLF im wesentlichen mit seiner vor dem EU- Beitritt bestehenden Orga­
nisationsstrukrur wahr. Zusätzlicher qualitativer sowie quantitativer Be­
darf wurde durch ressortinterne Umschichtungen abgedeckt. 

6.2 Der RH beurteilte die Wahrnehmung der marktordnungsbezogenen 
EU-Aufgaben durch das BMLF mit der vorhandenen Organisationsstruk­
tur als zweckmäßig. 
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94 
Ablauforganisation im Garantiebereich 

Inre).!:riertes 

Verwalrun).!:s- und 

Kom roll system 

Mittel-

bewi rtsc haft un).!: 

7.1 Das ).!:enwi nschaftsrechtlich verptl ichtende I nregrierte Vcrwal tun,t;s- und 

Kontrollsystem ONVEKOS) umfaJ.)t ein EDV-gestütztes Datenbanksy­

stem mit elnzdbcrrieblichen Daten aller Fiirderun,t;sbegünstigten sowie 

ein System zur Erfassung von Tieren lind landwirtschaftlich genutzten 

flächen: ferner dient das INVEKOS der svstematlschen und vernetzten 

Kontrolle sowie ZLlr Erf~lssung von Beihilfeanträ).!:en. ge,t;liedert nach den 

l'lnzelnen Fiirderun).!:smaünahmen. 

Österreich hatte das System INVEKOS spätestens ab 1. Jänner 1<)<)1-{ voll­

ständl).!: anzuwenden. 

~.2 Der RH annkannte. daß das BMLF die gesamte ImplementIerung bereits 

mit Ende des Jahres I <)<)() db,t;eschlossen und das H\VEKOS für Informa­

tionszwecke der BundesLinder und der Landwirtschaftskammern \\'Clter­

entwich·lt hatte. 

IU Im GaranricberClch haben die Mitgliedstaaten - im Wege der nationa­

len Vorfinanzil'fun).!: -- die finanziellen Mittel zur Deckung der dem Euro­

päischen Ausrichtungs- und Gamnticf()J1ds für die Landwirtschaft zuzu­

rechnenden Aus).!:aben ihren Zahlstellen bereitzustellen; die Europäische 

Kommission ,L:e\vjhrt monatliche VorschLisse auf die von ihr unter be­

stImmten Voraussetzun).!:en sp~iter übernommenen Fondsausgaben. 

Die Vnallsl hLt,L:L111).!: LInd VerrechnLln).!: des EU-Mitrelbedarfes erfol).!:t Im 

Bereich des Bi\ILF. Dieses stLiczt seine monatsweise Anforderun).!: der 

Finanzmitte1 beim BMF auf den von der Zahlstelle Agrarmarkt Austria 

mit achrrii,~i).!:em zeitlichen Vorlauf ZLI meldenden Bedarf; das HMLF 

überweist soc!ann die vom BMF bewilli).!:ten Mittel an die Zahlstelle zur 

treuhändigen LInd we).!:l'n supranationaler Anf()rderungen termin).!:ebun­

denen Auszahlung an die Be).!:ünstigten. Die Zahlstelle führt die maJ.\nah­

menbezo).!:ene Verrechnun,t; dn Zahlull,~en gemjj:\ der supranational be­

deutsamen EU-l-Iaush<ilts).!:liederun,t; durch. 

Die Zahlstelle hat monatlich die im Vorlllonat und die seit Beginn des für 

den Europälschcn Ausrichrun,t;s- und Garanriefonds für die Landwirt­

schaft, AbteIiun,t; C;aramie. lllaLlgeblichen I Iaushaltsjahres geleisteten 

Ausgabell - im Wege der Koordinierun).!:sstl'lle - der Europäischen 

Kommission zu llleidell. 

Die RücUl Lisse \orfi ll<il1Ziertl'r Z<ihlungen für '\laJ.lnahmen der Gemei llsa­

men J\lar\..:rordnullg verrechnet das BMF in Aus,t;leich mit der Ei,t;enlllit­

ttlaufbn nplll,~ [Lir den E U-Hauslul t. 

1'-2 Der RH erachtete den monatlichen Re,t;elvorgang der Geldmittelanf<lflle­

rUllg für hinreichend eingespielt. Er empt;lhl jedoch dem BMLF, rechtzei­

tig im voraus und g{:meinsam mit der Zahlstelle A,t;rarmarkt Austria und 

dem BMF festzulegen. wie vorzugehen ist, wenn die Einhaltllng eines 

Allszahlunpterm i nes man,t;els ausreichendn M Itttl gefiihrdet erschei nr. 
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Ablauforgallisation 

im Garantiebereich 

Verwend ungs­
nachweise 

Einrichtung der 
Verfahrensabläufe 

Zertifizierung der 
Verfahrensabläufe 

Mittel I Bere ch Landwirtschaft 

8.3 Laut Stellungnahme des BMLF sei mit der Zahlstelle Agrarmarkt Austria eine 
Verstiindigung über jede einzelne Marktordnungsmaßnahme gegeben. Im Rahmen 
der haushaltsrechtlichen Mifglichkeiten gewährleiste dies auch weiterhin die ter­
mingerechte Auszahlung der Mittel. 

Laut Stellungnahme der Agrarmarkt Austria sei ein koordiniertes Vorgehen mit 
dem BMLF und dem BMF zur Einhaltung der Auszahlungstermine unumgä'ng­
lieh. 

9.1 Die Zahlstelle Agrarmarkt Austria hat von sich aus die Einhaltung der 
Gemeinschaftsvorschriften durch die Begünstigten qualifiziert zu über­
prüfen. Das BMLF verlangte von der Zahlstelle darüber hinaus Nachweise 
(zB umfangreiche Sonderaufsrellungen und Erläuterungen) über die Ver­
wendung der vom BMLF für die zahlreichen EU-Maßnahmen erhaltenen 
Finanzmittel. Die Fachabteilungen des BMLF waren mit der Überwa­
chung des Eingangs der abverlangten Unterlagen sowie mit ihrer forma­
len und inhaltlichen Aufbereitung stetig zum Nachteil des Kerngeschäf­
tes belastet. 

9.2 Der RH erachtete zwar die Kontrollen für grundsätzlich zweckmäßig, 
bemängelte jedoch, daß ihre aufwendige und wenig zielführende Umset­
zung zu außerordentlichen Belastungen des BMLF außerhalb seiner Kern­
aufgaben führte. Er empfahl dem BMLF, die gepflogene Kontrollweise 
unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten zu überdenken und durch ein 
Stichprobensystem zu ersetzen. 

9.3 Laut Stellungnahme des BMLF solle künftig die - um ein reprä'sentatives 
Stichprobensystem ergä'nzte - Kontrolle im wesentlichen auf den Meldungen der 
Zahlstelle Agrarmarkt Austria an die EuropäIsche Kommission aufbauen. 

10.1 Die Zahlstelle Agrarmarkt Austria hatte in Umsetzung supranationaler 
Anforderungen die Verfahrensabläufe zur Erfassung und Bearbeitung der 
Förderungsanträge, die Zuständigkeit der Bediensteten, die einzelnen 
durchzuführenden Kontrollschritte und andere ablauforganisatorische 
Maßnahmen in Verfahrensvorschriften zu regeln. Das Ziel war die rasche 
Bearbeitung der eingelangten Anträge. Die Verfahrensabläufe waren vom 
Internen Revisionsdienst der Zahlstelle stetig zu kontrollieren. 

10.2 Der RH anerkannte, daß die Zahlstelle Agrarmarkt Austria den ablauf­
organisatOrischen Verpflichtungen im wesentlichen nachgekommen ist 
und den Verbesserungsempfehlungen der supranationalen Kontrollorgane 
entsprochen hat. 

11.1 Die Zahlstelle Agrarmarkt Austria richtete die Verfahrensabläufe einschließ­
lich der Dokumentation auf der Grundlage eines Informationsaustausches 
mit Zahlstellen in den übrigen Mitgliedstaaten ein. Ein Rückgriff auf Leit­
fäden und Organisationshilfen der Europäischen Kommission fehlte weitest­
gehend. 
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Ablauforganisation 

im Garantiebereich 

Rechnungs­
abschlußverfahren 

Supranationale 
Ausgaben­
berichtigungen 

11.2 Der RH regte an, Verwaltungsabläufe der Zahlstelle Agrarmarkt Austria, 
neben den geltenden nationalen und EU-Richtlinien, einer Zertifizierung 
nach der international anerkannten Qualitätsnorm ISO 9001 zu unter­
werfen, um personelle und verwaltungstechnische Ressourcen von der Feh­
lerbehebung in die Fehlervermeidung umzulenken. Nach Ansicht des RH 
wäre dadurch eine beschleunigte und objektive Evaluierung der Verwal­
tungsabläufe der Zahlstelle Agrarmarkt Austria gegeben, denen sich auch 
internationale Prüfinstanzen nicht verschließen könnten. 

11.3 Laut Stellungnahme des BMLF strebe die Agrarmarkt Austria fiir den Herbst 

1999 eine entsprechende Zertifizierung an. 

12 Die Europäische Kommission entscheidet auf der Grundlage der jährlich 
von den Mitgliedstaaten vorzulegenden Rechnungsabschlußunterlagen 
darüber, ob sie die Finanzierung der von den Mitgliedstaaten geleisteten 
Ausgaben zu Lasten des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds 
für die Landwirtschaft, Abteilung Garantie, übernimmt. Bei Vorlage des 
Rechnungsabschlusses jeder Zahlstelle an die Europäische Kommission 
hat die bescheinigende Stelle ein Zertifikat beizugeben, worin sie ein Ur­
teil über die Ordnungsgemäßheit der geleisteten Zahlungen abgibt. 

Die Europäische Kommission prüft die Jahresrechnungen auf Vollstän­
digkeit, Genauigkeit und Richtigkeit sowie die von den Mitgliedstaaten 
geleisteten Zahlungen auf Übereinstimmung mit dem Gemeinschafts­
recht. Das Ergebnis wird den Mitgliedstaaten zur Stellungnahme mitge­
teilt. 

Werden Bemängelungen durch die Stellungnahme nicht ausgeräumt, kön­
nen mit der Europäischen Kommission bilaterale Gespräche zur Problem­
lösung vorgenommen werden; scheitern diese, steht den Mitgliedstaaten 
die Anrufung einer Schlichtungsstelle offen. Im Fall nicht ausgeräumter 
Bemängelungen drohen dem betroffenen Mitgliedstaat finanzielle Folgen. 

13.1 Bei Nichtvorlage oder verspäteter Vorlage der Jahresrechnung kürzt die 
Europäische Kommission die Vorschüsse aus Mitteln des Europäischen 
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Ga­
rantie, im Ausmaß zwischen 10 % und 100 % der geleisteten Vorschüsse. 
Nicht bereinigte Mängel hinsichtlich der Durchführung des Gemein­
schaftsrechtes (zB fehlerhafte Zahlungen, Buchungen, Meldungen, unzu­
reichende Kontrollen) führen seitens der Europäischen Kommission zu 
gänzlicher, teil weiser oder pauschaler Kürzung der Ausgaben des betroffe­
nen Maßnahmenbereiches. Die von der Europäischen Kommission nicht 
anerkannten Ausgaben belasten endgültig den nationalen Haushalt. 

13.2 Der RH empfahl dem BMLF, zur Eindämmung des Risikos finanzieller 
Kürzungen durch die Europäische Kommission, die Personalausstattung 
der die EU-bezogene Gebarung durchführenden Organisationsstellen des 
BMLF und der Zahlstelle Agrarmarkt Austria stetig zu evaluieren und er­
forderlichenfalls so zu verstärken, daß ein ordnungsgemäßer Vollzug der 
Gemeinschaftsvorschriften jederzeit sichergestellt ist. 

13.3 Laut Stellungnahme des BMLF werde es seine Personalressourcen zur bestmögli­

chen Umsetzung und Einhaltung der Gemeinscha/tsvorschriften einsetzen. 

Zu III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original)102 von 164

www.parlament.gv.at



EU-Mittel im Bereich Landwirtschaft 

Kontrollsysteme im Garantiebereich 

Sonderdienst 

Bescheinigende Stelle 
für die Zahlstelle 
Agrarmarkt Austria 

Abteilung Revision 
im BMLF 

14 Für die nachträgliche Prüfung von Maßnahmen im Finanzierungssystem 
des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirt­
schaft, Abteilung Garantie, haben die Mitgliedstaaten der EU laut Ge­
meinschaftsrecht einen Sonderdienst einzurichten. Dieser soll anhand der 
Prüfung von Geschäftsunterlagen bei den Begünstigten die ordnungs­
gemäße Durchführung von Maßnahmen des Garantiebereichs wie Aus­
gleichszahlungen und Prämien beurteilen. 

Aufgrund einer der Europäischen Kommission angezeigten interministe­
riellen Vereinbarung fungiert die Abteilung III/4 des BMF als Sonder­
dienst; ihn unterstützend nimmt die Abteilung Revision des BMLF die in 
den Ressortbereich des BMLF fallenden sonderdienstlichen Agenden 
wahr. 

15.1 Für die Bescheinigung der Richtigkeit des der Europäischen Kommission 
zu übermitCelnden Rechnungsabschlusses der Zahlstellen haben die Mit­
g liedstaaten sogenannte bescheinigende Stellen einzurichten, die von der 
Zahlstellenorganisation - einschließlich des Internen Revisionsdienstes 
der Zahlstellen - und der Koordinierungsstelle funktionell unabhängig 
sind. Über ihre Wahrnehmungen hat die bescheinigende Stelle einen Prü­
fungsbericht zu verfassen. Die Aufgaben der bescheinigenden Stelle für 
die Zahlstelle Agrarmarkt Austria oblagen der Abteilung Revision des 
BMLE 

15.2 Nach Ansicht des RH erfüllte die bescheinigende Stelle für die Zahlstelle 
Agrarmarkt Austria ihre Aufgaben vollständig und erfolgreich . 

16.1 Die gemeinschaftsrechtlichen Kontrollverpflichtungen führten zu einer 
Erweiterung des Aufgabenbereiches der Abteilung Revision im BMLE 
Wegen Arbeitsüberlastung infolge der begrenzten Arbeits- und Prüfka­
pazität war zeitweise der Einsatz von bis zu fünf "Leihprüfern" des Inter­
nen Revisionsdienstes der Zahlstelle Agrarmarkt Austria erforderlich . 
Weder lag eine Personalbedarfsplanung vor, noch wurde die Möglichkeit, 
EU-Mittel zur Verstärkung technischer und personeller Ressourcen die­
ser - mit wichtigen Kontrollaufgaben betrauten - Organisationsein­
heir heranzuziehen, umfassend wahrgenommen. 

16.2 Der RH bemängelte die arbeitsmäßige Überlastung der Abteilung Revi­
sion; er hielt den Einsatz von Prüfpersonal der Zahlstelle Agrarmarkt 
Austria mit der gemeinschaftsrechtlichen Funktion der Abteilung Revision 
als bescheinigende Stelle für problematisch. Er empfahl dem BMLF für 
die Abteilung Revision ehestens eine realistische Personal bedarfs- und 
Kapazitätsplanung; zur Bewältigung von Engpässen sollten rechtzeitig 
flexible Prüfkapazitäten - mit Personal aus eigenen Reihen (Marktord­
nungsbereich) bzw dem Bereich der Wirtschafts- und Finanzprüfung 
(BMF) - geschaffen werden. Überdies regte er die Inanspruchnahme 
weiterer EU-MitCel zur Verstärkung technischer und personeller Ressour­
cen an. 
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98 

Kontrollsysteme 

Im Garanlieberelch 

Zahlenstelleninterne 
Kontroll­
einrichtungen 

16.3 Laut Stellungnahme des BMLF sei die Abteilung Revision anlaßlich des EU-Bei­
trittes personell im Wege ressortinterner Maßnahmen aufgestockt worden. Nach 
Maßgabe der - Neuaufnahmen begrenzenden - Konsolidierung des Bundes­
haushalts sei es bemüht, die Umsetzung der Gemeinschaftsvorschriften durch opti­
malen Einsatz der Personalressourcen zu gewa'hrleisten. 

16.4 Der RH entgegnete, die Europäische Kommission habe die Abwicklung 
der Gemeinsamen Markrordnung den einzelnen Mitgliedstaaten überant­
wortet; sie werde deshalb die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung aller 
dafür von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Stellen voraussetzen. Das 
Vorbringen von Personalaufnahmerestriktionen infolge nationaler Konso­
lidierungsbemühungen gegenüber der Europäischen Kommission sei 
nicht zielführend. 

17 Der Interne Revisionsdienst der Zahlstelle Agrarmarkt Austria hat das 
jederzeitige Funktionieren des internen Kontrollsystems der Zahlstelle 
sicherzustellen. Ihrem Technischen Prüfdienst obliegt im Wege von Vor­
Ort- Kontrollen die Prüfung jener Sachverhalte, auf die sich die Zahlun­
gen an die Begünstigten gründen. 

Rückforderungen 

18.1 Zu Unrecht ausbezahlte Beträge - die auf Fehlern in der AntragsteI­
lung, Datenübermittlung bzw Berechnung fußen - müssen laut Gemein­
schaftsrecht wieder eingezogen werden. Die rückzufordernden Beträge sind 
meist aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds, 
aus Bundesmitteln und Ländermitteln kofinanziert. Die Europäische Kom­
mission legt daher auf eine klare Zuordnung der einzelnen Kofinanzie­
rungsanteile Wert. Zur Überwachung und Evidenzhaltung dieser Rück­
forderungen ist ein geeignetes System einzurichten. 

Bis Dezember 1997 forderte die Zahlstelle Agrarmarkt Austria in rd 
3 000 Wiedereinziehungsfällen insgesamt rd 70 Mill S zurück, wovon der 
größte Teil einbezahlt bzw mit laufenden Zahlungen innerhalb eines be­
stimmten Zeitraumes gegenverrechnet wurde. Zur Evidenzhaltung der 
Rückforderungen verfügte die Zahlstelle Agrarmarkt Austria über tag­
aktuelle Unterlagen, die einen summierten Überblick über die Höhe und 
Zusammensetzung wiedereinzuziehender Beträge geben (Liste der offenen 
Sachkonten). Sie hatte jedoch keine schriftlichen Aufzeichnungen, die auf 
einzelbetrieblicher Ebene die Kofinanzierungsanteile, angewandte Rück­
forderungsmethoden, das Mahnwesen bzw den Stand allfälliger Exekutio­
nen dokumentierten (Rückforderungsmanagement). 

Den Begünstigten war die Führung mehrerer Verrechnungskonten er­
möglicht; dies bewirkte neben einem vermeidbaren Verwaltungsaufwand 
die Unübersichtlichkeit der Verrechnung. 

18.2 Der RH beurteilte die Gegenverrechnung offener Forderungen als zweck­
mäßig. Er empfahl jedoch dringend eine nachvollziehbare Dokumentation 
(Prüfungspfad) der im Einzelfall angewandten Rückforderungsmaßnah­
men , was durch eine Zusammenfassung der erwähnten Liste mit dem 
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Externe Kontroll­
einrichtungen 

Ausrichtungsbereich 

Allgemeines 

Aufbauorganisation 

EU-Mittel im Bereich Landwirtschaft 

Rückforderungsmanagement möglich wäre. Ferner regte der RH gegen­
über dem BMLF an, den Begünstigten die Führung lediglich eines Ver­
rechnungskontos bei der Zahlstelle Agrarmarkt Austria zu gestatten. 

18.3 Laut Stellungnahme des BMLF werde es die Anregung des RH verwirklichen. 

19 Abgesehen von der gegebenen Prüfungszuständigkeit des RH als Organ 
der nationalen, externen öffentlichen Finanzkontrolle war die Abwick­
lung der Marktordnungsmaßnahmen den Prüfungen durch gemein­
schaftsrechtlich hiefür befugte supranationale Organe (Europäische Kom­
mission, Europäischer Rechnungshof) unterworfen. 

20 Die Abteilung Ausrichtung des Europäischen Ausrichtungs- und Garan­
tiefonds für die Landwirtschaft fördert die gemeinsame Agrarstrukturpo­
litik und die Strukturanpassung der ländlichen Gebiete im Hinblick auf 

- Entwicklung und strukturelle Anpassung der Regionen mit Entwick­
lungsrückstand (Ziel 1), 

- Entwicklung des ländlichen Raumes durch beschleunigte Anpassung 
der Agrarstruktur im Rahmen der Reform der Gemeinsamen Agrarpoli­
tik (Ziel 5a) sowie 

- Entwicklung des ländlichen Raumes durch Strukturanpassung der länd­
lichen Gebiete (Ziel 5b). 

Zur Zielverwirklichung dienen von der Europäischen Kommission im 
Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten erstellte und von ihr für eine 
bestimmte Periode genehmigte Programmplanungsdokumente. Diese ent­
halten ua regionale Ziele, Maßnahmenkataloge, Finanzpläne und Projekt­
verantwortliche. 

Ergänzend sind für Österreichs Landwirtschaft die Gemeinschaftsinitiativen 
INTERREG (Förderung der Grenzregionen) und LEADER (Förderung der 
Zusammenarbeit der Regionen im ländlichen Raum) relevant. 

Die Finanzierung der landwirtschaftlichen Strukturmaßnahmen erfolgt 
aus Mitteln der EU sowie aus nationalen Mitteln des Bundes und der 
Bundesländer. Für diese nationale Mittelbereitstellung galt ein zwischen 
Bund und Bundesländern vereinbarter 60 : 40-Finanzierungsschlüssel. 

21.1 Das BMLF nahm die mit der Verwaltung der EU-Mittel und Bundesmit­
tel verbundenen EU-bezogenen Aufgaben im wesentlichen mit der schon 
vor dem EU-Beitritt bestehenden Organisationsstruktur wahr. Die für die 
Koordination der EU-bezogenen Agenden zuständige Abteilung II B 9 
war allerdings personell unterbesetzt. Die Fachaufsicht der Fachabteilun­
gen des BMLF hinsichtlich der Ziel 5b-Maßnahmen erfolgte nur einge­
schränkt. 
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100 

A blallforganisation 

Mi ttelallsschöpfung 

21.2 Der IU{ nachtne die Hnanzlehllng der \orhandenen Organisations­

struktur für grundsätzlich zwecknüßig; er emphlhl jedoch eine all(~aben­

adiiquate personelle Verstärkung sowie die Verbesserung der fachaufslchr. 

21,,) OdJ ß. \J/J ItlpJe fille PenfJilcdlll/i/OcKllIIg dfr A !J/eilIlJlg II B <) ZII. '''Ibl/l ),dod7 

zlIr raiAIII/i/(bt Ilicbt Stellllll,~, 

21 A Der RH mahnre die ausständigen Maßnahmen zur Fachaufsicht ei n, 

22,1 Je nach MaHnahme werden die EU-Mittel von der Europäischen Kommis­

sion entweder als Vorschüsse an Österreich liberwiesen oder vom BMLF 

vorfinanZIert, Das BMLF übnwelst die EU-Mittel auf Anrrag der Förde­

rungsabwicklungsstellen (zB Agrarmarkt Ausrria, ERP-Fonds, Landes­
hauj1tmiinner, Landwinschaftskammern) an diese weiter. Die Mitgliedstaa­

ten habcn laut Gemeinschaftsrecht dafür zu sorgen, daß die Endbegünstlg­
ten, sofcrn sie die für die Auszahlung erf()rderlichen Bedingungen erfüllen, 

die Mittel raschestmöglich und in der Regel nicht später als drei Monatc 

nach Eingang der Mittel beim Mitgliedstaat erhalten. Die Haftung der 

Fiirderungsabwicklungsstellen im Fall von Unregelmäßigkeiten der Geba­

rung mit ihnen anvertrauten EU-Mitteln war ungeklärt. 

22,2 Der RH nachtete die EL-Mittelverwaltung im Wege der förderungs­

abwicklungsstellen für zwecknüßig. Er emj1t~lhl, für Fälle künftig seitens 

der Europiiischen Kommission gegen Österreich verfügter Finanzkorrektu­

ren dIe Frage der Haftung der Fiirderungsabwicklungsstellen voraus­
schauend ZLl kbren. Weiters empfahl der RH, auf die unverzügliche Wei­
terleitung der Förderungsmittel an die Fiirderungsabwicklungsstellen be­

sonders zu achten, 

22,,1 Lllit Stdllmgnahlile deJ BAlJI lei/rden die jl;;rdemrlgJ'abwickflOzgJ.!/ellell nach 

c1m Be.!/ i IIIIIII{//,~ell de.r AB GB balte/!: hi ".richt! ich der Weiter/ei tmz,~ der GeldlIli /­
lei Je! !;u!iJ ,id7/igt, der [l/lp/ehllllJg der RH ZII eIItljmc/;en. 

Lel/// S/dlllllglltlblllf der Agrdrillclrkt Amtria ,'ei eme rclJche KI,irllllg der Har 

IlIIzgl!i''',~c!lir ihre Mitarbeiter 1'011 gmndle,~ender Bede/ftling, 

,u'-t Der RH hielt e1l1e Haftungsregelung für erf()rderlich, 

2.1.1 Ein Vergleich der zwischen I. Jänner 1 <)<)'5 und ,) I. Dezember 1 <)<)H getä­

tigten Auszahlungen mit dl'l1 für den Gesamtprojektzeirraum vorgesehe­

nen Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abtei­

lung Ausrichtung, ergab einen durchschnittlichen Ausschiipfungsgrad 
von rd (j 1 ~i;, wobei Einzelbereiche weit darunter lagen, 

2,1.2 Nach AnSIcht des RH wäre ein Ausschöpfungsgrad von etwa HO /r zu er­

warten gewesen. Er empfahl dem BMLF, die zielorientierre Projektsteue­

rung zur planmäßigen Mlttelausschöpfung künftig zu verstärken, 

2.1,5 Da.' R\ILF btridJtde l'I!1l !Jere!!' erj(Jlgten ,\l411"'/;l/Iell lind Jtlgte ueittri' Belilli­

hllflgell ;;11, 
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Ausrichtungsbereich 

Kontrollsysteme 

Auswertung von 
Prüfungs­
feststellungen 

EU-Mitteil L f 

23.4 Unter Hinweis auf ein konkretes Beispiel (Auszahlungen Programmpla­
nungsdokument Oberösterreich mit Ende November 1998 nur rd 31 %) 
bezweifelte der RH, daß sich die finanzielle Projektabwicklung, ungeach­
tet der vom BMLF gesetzten Maßnahmen, wesentlich verbessert habe. 

24.1 Die Kontrolle der über das BMLF abgewickelten kofinanzierten landwirt­
schaftlichen Strukturmaßnahmen oblag der Buchhaltung-Prüfungsstelle 2 
des BMLF, jene über die von der Agrarmarkt Austria diesbezüglich abge­
wickelten Maßnahme (Ausgleichszulage) der Abteilung Revision des BMLE 
Auffassungsunterschiede innerhalb des BMLF hinsichtlich der Prüfzu­
ständigkeit für die Ausgleichszulage führten dazu, daß dieser Bereich bis 
Ende 1997 nicht geprüft wurde. Weiters fehlten nähere Regelungen be­
treffend Prüfungsplanung und -inhalt. Die Prüfdichte der Kontrollen der 
Buchhaltung-Prüfungsstelle 2 war nicht ausreichend, weil bis zum Ende 
der Gebarungsüberprüfung erst wenige, zudem kleine Maßnahmen ge­
ringen Budgetumfangs geprüft wurden. Unter Beibehaltung des bisheri­
gen Prüfumfanges wird die von der Europäischen Kommission geforderte 
"5 %-Prüfklausel" nicht erreicht werden. 

24.2 Der RH bemängelte die unzureichende Prüfungsdichte und die mangeln­
de Flächendeckung der Prüfungen. Er empfahl, die Prüfzuständigkeiten 
zu klären, ein Prüfungsobligo sowie ein - die Ausgleichszulage einbezie­
hendes - Prüfungskonzept zu erstellen und schwerpunktmäßig die Prü­
fung der Zielerreichung vorzunehmen. 

24.3 Laut Stellungnahme des BMLF sei die Erfüllung von EU-Standards bei den 
Kontrollen der Buchhaltung-Pru/ungsstelle 2 erreicht. Die übrigen Empfehlungen 
des RH seien bereits umgesetzt worden. Zur Einbindung der Ausgleichszulage in 
ein Prüfungskonzept nahm das BMLF nicht Stellung. 

24.4 Aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen des BMLF und des RH 
über die EU-Konformität der Prüfungen hielt der RH seine Empfehlun­
gen insbesondere hinsichtlich Prüfungsdichte und Prüfungskonzept auf­
recht. 

25.1 Zahlreiche Kontrollorgane prüfen bei den mit Mitteln des Europäischen 
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft , Abteilung Aus­
richtung, wirtschaftenden Abwicklungsstellen. Eine systematische Zu­
sammenfassung und Auswertung der dabei getroffenen Prüfungsfeststel­
lungen sowie ihre Weiterleitung an jene Abwicklungsstellen, welche mit 
gleichartigen Maßnahmen betraut sind, fehlten. 

25.2 Der RH empfahl dem BMLF, die Prüfungsfeststellungen der Kontroll­
organe systematisch zu erfassen und den Abwicklungsstellen zur Kennt­
nis zu bringen. Dadurch könnte eine umfassende MängelabsteIlung in die 
Wege gelei tet und das Auftreten gleichartiger Mängel bei den Abwick­
lungsstellen in den Bundesländern verhindert werden . 

25.3 Das BMLF stellte entsprechende Veranlassungen in Aussicht. 
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Schluß­
bemerkungen 

2(, Zusammenfassend empfahl der RH, 

(I) die Zahlstellen bei den Ämtern der Landesregierungen von Tirol 
und Vorarlberg sowie die Zahlstelle "Wein" aufzulösen und ihre 
Aufgaben an die Zahlstelle Agrarmarkt Austria zu übertragen; 

(2) die Personalausstattung aller die Gemeinschaftsregelungen voll­
ziehenden Organisationseinheiten stetig zu evaluieren und erfor­
derlichenfalls zu verstärken; 

(3) die personellen Ressourcen der Abteilung Revision und der Ko­
ordinationsabteilllng II B 9 im BMLF zu verstärken; 

(4) Kontrollmängel im BMLF zu beseitigen; 

(5) die zielorientierte Projektsteuerllng der Struktllrmaßnahmen 
zur planmäßigen Mittelausschöpfung zu verstärken; 

(6) stets auf die rasche Weiterleitung der Strukturfiirderungsmittel 
an die Förderungsabwicklungsstellen zu achten; 

(7) die Haftung der Förderungsabwicklungsstellen festzulegen; 

(8) die Bewirtschaftung der Mittel zu verbessern; 

(9) die Verfahrensabläufe der Zahlstelle Agrarmarkt Austria ein­
schließlich deren Dokumentation zu zertifizieren; 

(10) die Rückforderung von Ausgaben des Garantiebereiches orga­
nisatorisch zu verbessern; 

(11) eine Auswertung von Prüfungsfeststellungen vorzunehmen 
und 

(12) die Kontrolle der Verwendungsnachweise im Garantiebereich 
zu vereinfachen. 
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Dorfentwicklungsprojekte 
insgesamt 

davon 
Dorfenewicklung Kleinsölk 

Projektförderung Dorfentwicklung; 
Teilnahme an der Prüfung des 
Europäischen Rechnungshofes 

Der Europäische Rechnungshof bemängelte im Einklang mit dem 
RH, daß das Amt der Steiermärkischen Landesregierung für das 
Förderungsprojekt "Dorfentwicklung Kleinsölk" in der Region Liezen 
eine Vorschußzahlung in Höhe von rd 1,1 Mill S 00 % der insgesamt 
veranschlagten Mittel) leistete und gegenüber der Kommission als 
zuschußfähig deklarierte, obwohl die zuschußfähigen getätigten 
Projektausgaben erst rd 19000 S betrugen. Die Umsetzung der ge­
förderten Strukturmaßnahmen war insgesamt positiv zu beurteilen. 

Dorfentwicklung 
Ziel 5b-Gebiet Steiermark (1995 bis 1999) 

Miccelaus- öffentliche davon EU* Bund, Land Private Mittel 
stattung Mittel Steiermark·* 

insgesamt insgesamt 

in Mill S rd 

212,9 95,8 34,8 61,0 117,1 

11,1 5,0 1,8 3,2 6,1 

* Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirrschaft, Abteilung Ausrichrung 

** Finanzierungsschlüssel Bund : Land = 60: 40 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der Europäische Rechnungshof überprüfte im März 1997 aus Anlaß der 
von ihm gegenüber dem Europäischen Parlament und dem Rat abzuge­
benden Zuverlässigkeitserklärung für das Haushaltsjahr 1996 ausgewählte 
Förderungsvorhaben in der Steiermark im Rahmen des aus dem Euro­
päischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abtei­
lung Ausrichtung, kofinanzierten Ziel 5b-Programmes Maßnahmenbe­
reich Dorfentwicklung. Der RH begleitete die Erhebungen des Euro­
päischen Rechnungshofes, die sich auf das BMLF, das Amt der Steiermär­
kischen Landesregierung und auf lokale Förderungsabwicklungsstellen 
erstreckten, in Form einer eigenen Gebarungsüberprüfung. 

Zu den Prüfungsmitteilungen des RH vom November 1997 nahmen das 
BMF im Jänner 1998, das Amt der Steiermärkischen Landesregierung im 
Februar 1998 und das BMLF im Juli 1998 Stellung. 
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104 

Allgemeines 

Stichproben­
erhebung zur 
Zuverlässigkeits­
erklärung 1996 

Vorschußzahlung 

Dn RH nahm im Interesse einer geschlossenen Darstellung und unbe­

schadet der Berichterstarrung des Euroriiischen Rechnungshofes auf supra­
natIonaler Ebene bei der nachstehenden Darlegung auch auf die Feststel­

lun",en bzw Beurteilun",en des Europiiischen Rechnungshofes und auf 
allenfalls hiezu ergangene, dem RH zur Kenntnis gelangte Stellun",nah­

men der überprüften Stellen Bezug. 

2 Die aus Mirreln der EU sowie aus Bundes- und Landesmirreln finanzier­

ten Strukturmallnahmen gemäß Ziel Sb sollen die EntWIcklung und 

Strukruranpassun", der ländlichen Gebiete erleichtern . 

. ) Der Europäische Rechnungshof überprüfte im März 1997 im Zuge seiner 

Prüfun", der Zahlung von Vorschüssen der EU (Jahrestranche 1996) für 

das Ziel Sb-Gebier SteInmark das Projekt "Dorfentwicklung Kleinsiilk" 

in dn Region Liezen. Die Gesamtkosten für dieses Vorhaben waren mit 

rd 1 O,~ Mill S veranschlage; hievon entfiel auf den Europäischen Ausrich­

tungs- und Garantiefonds für die Landwirtschüfr, Abteilung Ausrich­

tung, ein Finanzinungsanteil von rd 1"7 ~'1, jener von Bund und Land 

Steiermark berrug zusammen rd 28 /r . 

-LI Grundsätzlich erachtete der Europäische Rechnungshof die Abwicklung 

des Projektes Dortentwicklung Kleinsiilk für ordnungsgemäll. Er benün­

gelte allerdings, daß das Amt der Steinmärkischen Landesregierung für 
das Dorfentwicklungsprojekt Kleinsölk im Oktober 1996 eine Vorschuß­

zahlun", von rd 1,1 Mill S (rd 1( 1
)( der insgesamt veranschlagten Mittel) 

an die für die Abwicklung des Projektes zuständige Integrierte Ländliche 

Entwicklungsstelle in Liezen zu Unrecht geleistet und der Kommission 

gegenüber als "zusch ußfäh ige öffent llc he Ausgaben, die ents prechend 
dem Durchführungsstand des Programms geriitigt wurden" deklariert 

hatte, obwohl damals hiefür erst rdB 000 S (mit einem zuschußfähigen 

öffentlIchen Anteil von rd 19000 S) verausgabt worden waren. Auch bei 

den anderen Ziel S b-Projekren sei ei ne gleichartige Praxis des Amtes der 

Steiermärkischen Landesregierung festzustellen. Der Euror~iische Rech­

nungshof regte an, kLinftig als zuschußLihige iiffcntliche Ausgaben nur 

jene Zahlungen an die Endbegünstigten gegenüber der Kommission ün­

zuführen, die au(grund ratsächlicher ProJl'ktausgaben getätigt wurden. 

-+'2 Der RH teilte den vom Europäischen Rechnungshof zum Ausdruck ge­
brachten positiven Gesamrl'1ndruck über dIe bisherige AbWIcklung der 

Fiirderungsmaßnahmen, ptlichtete jedoch der KrItik des Europiiischen 
Rechnungshofes bei. Der RH bemängelte überdies, daß das Amt der Steier­

märkischen Landesregierung die nationale Investitionsrichtlinie des BMLI~ 

die Vorschüsse ausschlof.\, nicht beachtet hatte. Unter Hinweis auf die 

Bundeshaushaltsverordnung 1989 empf~lhl der RH, Vorschuf.\zahlungen 

und getätigte öffentliche Ausgaben getrennt auszuweisen. 

Zu III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original)110 von 164

www.parlament.gv.at



Vorschußzahlung 

Schlußbemerkung 

rfe 

4.3 Laut Stellungnahme des Amtes der Steiermiirkischen Landesregierung habe es die 
Vorschußzahlung unmittelbar an den "Verein Dorfentwicklung Kleinsölk" über­
wiesen. Verzögerungen bei der Umsetzung des Projektes habe der frühe Winterein­
bruch 1996 verursacht, weshalb der im Oktober 1996 angewiesene Vorschuß erst 
im Frühjahr 1997 für die vorgesehenen Maßnahmen verwendet worden sei. Für 
den Fall von liinger/ristigen Verzögerungen sei eine Rückzahlung der gewährten 
Fö·rderungen einschließlich Verzinsung vorgesehen gewesen. 

Laut Stellungnahme des BMLF habe es aufgrund der Prüfung des Europäischen 
Rechnungshofes alle mit Ziel 1- und Ziel 5b-Programmen befaßten Ämter der 
Landesregierungen über die Anforderungen hinsichtlich der "tatsächlich getiitigten 
öffentlichen Ausgaben" aufgeklä"rt. Bei künftigen Anforderungen der Bundesliin­
der betreffend EU-Mittel werde das BMLF eine Aufgliederung nach geleisteten 
Vorschüssen und abgerechneten, belegbaren Fördertmgsmitteln verlangen. 

Das BMF sah keine Notwendigkeit, die Regelung hinsichtlich der Vorschußzah­
lungen zu ä·ndern. 

5 Zusammenfassend empfahl der RH, Vorschußzahlungen und getä­
tigte öffentliche Ausgaben getrennt auszuweisen. 

105 

Zu III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original) 111 von 164

www.parlament.gv.at



106 

Zu III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original)112 von 164

www.parlament.gv.at



EU-Mittel im Bereich 
der Landes-Landwirtschaftskammern; 
Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie Kontrollsysteme 

Das BMLF übertrug die Abwicklung der durch EU, Bund und 
Bundesländer kofinanzierten Maßnahmen zur Förderung von Inve­
stitionen sowie von Sach- und Personalaufwand in der Landwirt­
schaft für bestimmte Förderungsbereiche den jeweiligen Kammern 
in den Bundesländern. 

Die richtliniengemäße Abwicklung war - unbeschadet der festge­
stellten Mängel - im wesentlichen gewährleistet. 

Die Umsetzung der Förderungsabwicklung erfolgte bundesländer­
weise zum Teil verschieden, so daß gleichartig gelagerte Förde­
rungsfille mitunter unterschiedlich gefördert wurden. 

Bei den Vor-Ort-Kontrollen der getätigten Investitionen und bei 
den vorgelagerten Entscheidungsschritten wurde das Vier-Augen­
Prinzip nicht ausreichend berücksichtigt. 

Die Aufgabe der Kammern als Interessenvertretung verbunden mit 
ihrer Einbindung in die Abwicklung und Kontrolle der landwirt­
schaftlichen Förderungen versetzten die Kammern in ein Span­
nungsverhältnis der Interessen von Förderungsgeber und -werber, 
welches geeignet war, die Unbefangenheit der Kontrolle in Frage 
zu stellen. 
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lOB 

EU-Förde rungen *) über Landwirtschaftskammern 

1995 1996 1997 
Burgenland in Mill S 

Förderungen 11,5 12,6 27,5 
davon EU 2,9 3,4 7,4 

Anzahl 
Anträge 244 293 333 

Kärnten in Mill S 
Förderungen 0,5 13,6 26,7 

davon EU 0,2 4,2 8,4 
Anzahl 

Anträge -**) 61 74 

Niederösterreich in Mill S 
Förderungen 78,0 147,6 176,3 

davon EU 50,4 39,3 44,7 
Anzahl 

Anträge 1599 2876 3287 

Oberösterreich in Mill S 
Förderungen 1,4 8,1 

davon EU 0,3 2,0 

Anzahl 
Anträge 1 4 5 

Salzburg in Mill S 
Förderungen 26,6 52 ,3 45,9 

davon EU 8,4 19,0 12,2 
Anzahl 

Anträge 187 494 503 

Steiermark in Mill S 
Förderungen 25,4 46,6 49,5 

davon EU 7,0 11,5 13,8 
Anzahl 

Anträge 473 676 464 

Tirol in Mill S 
Förderungen 9,2 16,1 19,3 

davon EU 3,8 6,2 7,2 
Anzahl 

Anträge 105 314 413 

Vorarlberg in Mill S 
Förderungen 6,2 23,6 19,4 

davon EU 1,9 6,9 3,7 
Anzahl 

Anträge 120 322 139 

Wien in Mill S 
Förderungen 6,2 12,4 12,1 

davon EU 1,9 3,4 3,3 
Anzahl 

Anträge 54 70 87 

*) Mirrelanweisungen meist gegen Jahresende, deshalb Auszahlung an Förderungswerber 
zum Teil in Folgeperioden, 

**) 1995 verwendete die Kammer Kärnten Mittel lediglich zum Aufbau der durch sie selbst 
zu schaffenden Betreuungs- und Umsetzungsstrukrur fur die Ziel5b--Förderung ("Programm-
umsetzungsstrukrur"), 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Rechtliche 
Grundlagen 

Einbindung der 
Kammern 

Aufbauorganisation 

EU-Mittel im Bereich der 
Landes-Lan wirtsch ftska m rn 

Der RH überprüfte von September bis November 1997 die Gebarung der 
- in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich bezeichneten -
Landwirtschaftskammern (im folgenden kurz: Kammern) bezüglich der 
durch EU, Bund und Bundesländer kofinanzierten Förderungsmaß­
nahmen. 

Schwerpunkte der Überprüfung waren die Aufbau- und Ablauforganisa­
tion sowie das Kontrollsystem. Zu den Prüfungsmitteilungen des RH 
vom August 1998 nahmen die Kammern in den Monaten August bis Sep­
tember 1998 und das BMLF in den Monaten August bis Dezember 1998 
Stellung. 

2 Auf der Grundlage eines 1987 abgeschlossenen Rahmenvertrages mit den 
Kammern übertrug ihnen der Bund 1993 die Abwicklung von Förde­
rungsmaßnahmen des BMLF. Der Umfang der Betrauung, die Förde­
rungsvoraussetzungen und das Verfahren wurden in Entsprechung der 
geltenden gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften in zwei Förderungs­
richtlinien des BMLF - Sonderrichtlinie für Förderungen von Investitio­
nen (Investitionsrichtlinie) und Sonderrichtlinie für die Förderung von 
Sach- und Personalaufwand (Dienstleistungsrichtlinie) - festgelegt. 

3 Beide Richtlinien des Bundes sehen neben anderen Organen die Kam­
mern als Förderungsstellen vor. 

Die Förderung von Dienstleistungen wird in allen Bundesländern ein­
heitlich abgewickelt, die Abwicklung der Investitionsförderung ist je­
doch unterschiedlich geregelt. 

Die Dienstleistungsrichtlinie sieht in allen Bundesländern grundsätzlich 
die Zuständigkeit der jeweiligen Kammer vor. Diese hat als Abwick­
lungsstelle gegenüber dem BMLF die inhaltliche und formelle Richtig­
keit der Förderungsansuchen zu bestätigen und nach deren Genehmigung 
durch das BMLF die Auszahlung der Mittel und die Kontrolle der wid­
mungsgemäßen Verwendung zu gewährleisten. 

Die Förderung von Investitionen erfolgt durch Zuschüsse und Zinsen­
stützungen. Mit der Abwicklung der Investitionsförderung sind - je 
nach Bundesland in unterschiedlichen Förderungsbereichen - die jewei­
ligen Kammern bzw die Bezirksbauernkammern sowie die Landeshaupt­
männer betraut. Lediglich in Kärnten nimmt die Kammer im Bereich der 
Investitionsförderung keine Aufgaben wahr. 

4 Für die Förderungsabwicklung der kofinanzierten Programme errichteten 
die Kammern keine neuen organisatorischen Einheiten, sondern griffen 
auf bestehende Strukruren zurück. 
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AbI au forgan i satioll 

Gel cl tl u /'. 

Kontrollsystem 

Allgeme i IWS 

Die Fiirclerungsahwlcklung erfolgte in allen BunciesLindern im wesen tl i­
chen gleich. 

Nach Beratung und - regelmäßig mit dem Fiirdertlngswerber gemcin­

sanwr - Erstellung des BetriebsverbessefLIngsplanes erfolgte eine PrLi­

fUllg auf Vollsr;indigkeit der Unterlagen sowie auf deren formale und in­

h,tltliche Richtigkeit. Soweit bctraut, trafen die Kammern sodann die 

Entscheidungen über die Ansuchen uncl forderten die nötigen Mittel 

bei m B 1\1 LF und den Landesreglcrungen an bzw leiteten andernblls die 

UnterLl,~en an die Enrscheidungstrüger weiter. 

Dil' anrra,,,sgenüLk Durchführung wurde bei baulichen Investitionen an 

On und Stelle, iI1 den anderen Füllen 'lIlh,lIld von Belegen LInd Rechnun­

gen Liherprüfr. 

6.1 Die Fiirderungsabwicklung erfolgte über die Bankkontcn der jeweiligen 

Kammer, Liber die auch ihr gesamter sonstiger Zahlungsverkehr abgc­

wich·l t wurde. 

Die "lkstlmmUI\~en fLir ehe finanZielle Abwicklung der Interventionen", 

die Bl'standteil der von der Europüischen Kommission genehmigten Ziel­

prog ramme si nd, sehen vor, daß cl ie Mi tgliedstaaten den Endbegünstig­

ten die Fiirderul\"en in der Regel nicht spüter als dru Monate nach Ein­

gang der "-finel hClm Mi[glicc!s[aa[ auszahlen müssen. 

Die Verwcddauer der Fiirclerungsgelder auf den Konten war je nach Kam­

m<:r ulltl'fschiedlich; insgesamt erstreckten sich die Auszahlungen über 

mehrerc jv!onate. 

6.2 Der RH empfahl - auch unter I Iinweis auf die supranationalen Erfor­

dernisse' -, mit groBem Nachdruck auf eine Verkürzung dcr Zelt ZWI­

schen Anweisung dcr EU-Mittel LInd Auszahlung an die Fiirderungsemp­

Lin,t;l'f hillzuarbeiten. 

6 .. " LI/lI Slcll/III,V/dlmll dei I3,\/LF kOll!lI!e e,l '/;/1"</7 die Ei,~fII"rl ein Gelcl(711JlCI /1IIe! 

cl/mb elic j\lIllIwd/,~kcII der ßereitJtf!!/III,~ 1'011 ßlfllikJ- /lIId LandeJll/i!!dll ~~/I 

Vfrzil:~cr;III,~f}/ bei der J\/11,~(/hI1l11g al/ dic Fiirdcr;III,~Jf1l//)(;il/gel: Alle Betcd/gtel/ 

Hlm {I/Jer bClIliiht. dlelf Zti/JjJclJU1C ZUi.le/let! 1\ IIll'e/J/III,~ /lIId \'(Ieiterleit/llig der 
Fiirdfr;lIIgJlI!jl!clll/iJ:~II(bJI kllrz ZN h,dtUl. 

:.1 Erste Kontrollen in !<Jrll1aler Hinsicht erfolgten bel den Bezirksbauern­

kammern als Einreichstellen; weirere formale und il1halrllche Cberprü­

fungen nahm 50e"l11l1 die jevl'Tilige Kallllller vor. 

Eine richtlinien,t;cllliiJ\c Einholung von Vergleichsangebocen bei InVt'sti­

tiof]svorhaben wurde in keinem Bundesland verlan,t;t. 
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Kontrollsystem 

Datenabstimmung 

Kontrollgrundsatz 

Interessenkonflikt 

EU Mittel I Ber ich der 
lande -l ndwirtschaftskam ern 

7.2 Der RH empfahl die Einhaltung der bestehenden Vorschrift; er regte je­
doch an, für bestimmte Fälle in der Investitionsrichtlinie Erleichterungen 
vorzusehen. 

7.3 Laut Stellungnahme des BMLF würden die Anregungen des RH Eingang in die 

Koordinationssitzungen des BMLF mit den Kammern /inden. 

8.1 Zur Überprüfung der Angaben der Förderungswerber war ein Zugriff auf 
andere Dateien nur eingeschränkt möglich. 

8.2 Der RH empfahl, zur Vermeidung von Doppelförderungen eine EDV­
unterstützte Abstimmung der Förderungsansuchen zwischen den jeweili­
gen Kammern und den Bundesländern herbeizuführen. 

8.3 Das BMLF verwies auf den Datenschutz; zudem ware eine DoppelJorderung auf­

grund der den Bundesla·ndern und den Kammern unterschiedlich zugewiesenen 

Forderungsbereiche nicht mog/ich. 

8.4 Der RH entgegnete, daß ein Abgleich der Förderungsansuchen erforder­
lich ist, weil andernfalls Überschreirungen der durch die Investitions­
richtlinie bestimmten Obergrenzen der Förderung unbemerkt blieben . 

9.1 Fallweise erfolgte die Bearbeitung von Förderungsakten sowie die Einga­
be von für die Auszahlung der Förderungssumme relevanten Daten ledig­
lich durch einen Bearbeiter. Die im Zuge der Förderungsabwicklung not­
wendige Kontrolle der ancragsgemäßen Errichtung von Bauwerken und 
Anlagen an Ort und Stelle erfolgte zumeist durch den Berater der zustän­
digen Bezirksbauernkammer oder durch die Außenstelle der Kammer allein. 
Die geförderten Investitionen entsprachen nicht immer dem Förderungs­
antrag bzw den Förderungsunterlagen. 

9.2 Nach Auffassung des RH wäre hinsichtlich der Bearbeitung der Förde­
rungsakcen und der Dateneingabe die Einhaltung des Vier-Augen-Prin­
zips zu verwirklichen. 

9.3 Laut Stellungnahmen der Kammern bewirke die Befolgung des Vier-Augen-Prin­

zips einen erhohten Persona/- und Sachaufwand, der in einem Spannungsverhalt­

nis zu Verhaltnismdßigkeit und Sparsamkeit stünde. 

9.4 Der RH entgegnete, daß er in Kenntnis der beschränkten zeitlichen und 
finanziellen Mittel kein durchgängiges Vier-Augen-Prinzip im Sinne eines 
parallelen Tätigwerdens empfohlen hat, sondern vielmehr die Vollzie­
hung unterschiedlicher Bearbeirungsschritte durch verschiedene - zu­
mindest zwei - Bearbeiter. 

10.1 Ungeachtet ihrer Einbindung in die Förderungsabwicklung ist die zen­
trale Aufgabe der Kammern die Vertretung der Interessen der in der 
Landwirtschaft selbständig Erwerbstätigen. 
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Kontrollsystem 

Verwendungs- und 
Erfolgskontrolle 

LO.2 Nach Ansicht des RH versetzte die gleichzeitige Einbindung in die 
Förderungsabwicklung die Kammern - neben den damit verbundenen 
Vorteilen - notwendigerweise in ein Spannungsverhältnis der Interessen 
von Förderungsgeber und -werber und war sohin geeignet, die Unbefan­
genheit der Kontrolle in Frage zu stellen. Der RH empfahl deshalb dem 
BMLF zu überlegen, zumindest Teile der Kontrollaufgaben einschließlich 
der Evaluierung der Zielerreichung nicht durch die Kammern selbst, son­
dern durch andere Kontrollorgane besorgen zu lassen. 

LO.3 Die Kammern verwiesen auf ihre fachliche Kompetenz und die positiven Effekte 
einer Verbindung von Beratung und Fjjrderungsabwicklung. Zudem gewährleiste 
das System der wirtschaftlichen Selbstverwaltung einen sparsamen Umgang mit 
öffentlichen Mitteln. 

Das BMLF pflichtete den Kammern bei und verwies auf die Ü berprüfungskompe­
tenzen von Bundes-, Landes- und EU-Organen. Es beabsichtige aber, die Frage 
der Kontrolle im Zuge der Neustrukturierung der Förderungsrichtlinien für die 
Programmperiode ab dem Jahr 2000 hinsichtlich allfälliger Verbesserungen zu 
diskutieren. 

10.4 Der RH entgegnete, er anerkenne zwar die sich aus der Einbindung der 
Kammern in die Förderungsverwaltung ergebenden Vorteile; er erachte es 
jedoch für geboten, zumindest einen Teil der in den Ablauf integrierten 
Kontrollaufgaben nicht durch die Kammern selbst ausführen zu lassen, 
weil die Kontrolle der Förderungswerber durch Personen, die ansonsten 
den Förderungswerbern als Berater und Interessenvertreter zur Seite ste­
hen, zu Interessenkollisionen führen kann. 

11.1 Die Investitionsrichtlinie schreibt vor, daß die Abwicklungsstelle die 
widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel zu kontrollieren 
und nach Abwicklung eines geförderten Vorhabens zu prüfen hat, ob der 
mit der Förderungsgewährung angestrebte Erfolg erreicht wurde. Solche 
institutionalisierte Kontrollen der Förderungsfälle nach Auszahlung der 
Förderungsmittel waren jedoch seitens der Kammern wegen der Prüfungs­
befugnisse anderer Organisationen nicht vorgesehen. 

11.2 Der RH erblickte darin einen erheblichen Mangel des Kontrollsystems, 
der gemeinsam mit dem nicht auszuschließenden Interessenkonflikt der 
Kammern zu beheben wäre. 

11.3 Das BMLF verwies auf die Prü/tmgsbefugnisse von Bundes- und EU-Organen 
sowie auf die Tatsache, daß laut Richtlinie im Rahmen der Abrechnung nach Be­
endigung eines Investitionsvorhabens eine Kontrolle durch die Kammern zu erfolgen 
hälte. 

11.4 Der RH entgegnete, daß die anderen Organen eingeräumten Kontrollbe­
fugnisse, welche nur unregelmäßig wahrgenommen werden, die institu­
tionalisierte Kontrolle der Einzelfälle jedoch nicht ersetzen können. 

Zu III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original)118 von 164

www.parlament.gv.at
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Bewertung von 
Eigenleistungen 

Betriebs­
verbesserungsplan 

EU-Mittel im Bereich der 
Landes-Landwirtschaftskammern 

12.1 Die Kammern haben laut Investitionsrichtlinie dem BMLF neben einer 
Abrechnung der Bundesmittel jährlich auch einen zusammenfassenden 
Bericht über die Abwicklung und wirtSchaftliche Wirksamkeit der För­
derungsmaßnahmen vorzulegen. 

12.2 Nach Auffassung des RH waren diese Berichte insbesondere für eine Be­
urteilung der Wirksamkeit der Förderung und als Grundlage für allfällige 
durch das BMLF zu treffende Steuerungsmaßnahmen nicht geeignet. Der 
RH empfahl eine ausführliche Berichterstattung der Kammern über die 
Wirksamkeit der Förderungsmaßnahmen. 

12.3 Laut Stellungnahmen der Kammern enthalte die Richtlinie hinsichtlich der Be­
richte keine prdzisen Vorgaben. 

Laut Stellungnahme des BMLF wurden die vorgelegten Verwendungsnachweise, 
soweit sie nicht den richtliniengemäßen Voraussetzungen entsprachen, den Empfeh­
lungen des RH folgend von den Frjrderungsabwicklungsstellen richtlinienkonform 
ergä·nzt. 

12.4 Der RH entgegnete, die fehlenden konkreten Vorgaben, an welchen Indika­
toren die wirtschaftliche Wirksamkeit der Maßnahmen zu messen ist, wären 
zwischen dem BMLF und den Kammern festzulegen. Die Prüfung der Wirt­
schaftlichkeit bei Antragstellung und die Angabe der durch die Investition 
bewegten Mittel alleine wären nach Ansicht des RH als Informationen über 
die Wirksamkeit der Förderungsmaßnahmen nicht ausreichend. 

13.1 Wesentliche Teile der Leistungen, insbesondere für Bauinvestitionen, bestan­
den häufig in Eigenleistungen der Förderungswerber. Für die Bewertung 
von Eigenleistungen bedeutsame Bestimmungen, wie etwa das Verhältnis 
von Eigenleistungen zu durch Rechnungen belegte Fremdleistungen, wur­
den bundesländerweise unterschiedlich festgelegt . Dies führte dazu, daß 
Investitionen bei gleichen Voraussetzungen in unterschiedlicher Höhe ge­
fördert wurden. 

13.2 Der RH empfahl dem BMLF, die Anerkennung der für die Förderungen 
maßgeblichen Eigenleistungen bundesweit einheitlich zu regeln. 

13.3 Laut Stellungnahme des BMLF beabsichtige es, die Bewertung von Eigenleistun­
gen bei der Neugestaltung der Frjrderungsrichtlinien zu diskutieren. 

14.1 Gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen und die Investitionsrichtlinie 
fordern für die Erlangung einer kofinanzierten Förderung eine dauerhafte 
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation bzw eine Verbesserung oder 
zumindest eine Stabilisierung der Arbeitseinkommen je Arbeitskraft. Zum 
Nachweis dieser Voraussetzungen wurde für jeden Investitionsfall ein Be­
triebsverbesserungsplan erstellt, der insbesondere die Einkommenssitua­
tion vor und nach den beantragten Investitionen gegenüberstellte. Mehrere 
Betriebsverbesserungspläne wiesen jedoch keine Verbesserung des Ein­
kommens, mitunter sogar eine Verminderung desselben aus . Die Darstel­
lung der einkommensmäßigen Auswirkungen war auf ein Zieljahr unmit­
telbar nach der Investition bezogen. 
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Einzelprobleme 

Weitere 
Feststellungen 

Schluß­
bemerkungen 

14.2 Nach Auffassung des RH wurden die verwendeten Betriebsverbesse­
rungspläne den vorschriftsgemäßen Anforderungen nicht gerecht und 
reichten nicht aus, eine dauerhafte Verbesserung nachzuweisen. 

Der RH regte an, die Betriebsverbesserungspläne dahin abzuändern, daß 
künftig die Auswirkungen von Investitionen im Sinne einer Investitions­
rechnung über deren gesamte Nutzungsdauer Berücksichtigung finden. 

Sofern zwar keine quantitative, jedoch eine qualitative Verbesserung der 
wirtschaftlichen Situation des Förderungswerbers zu erwarten ist, sollte 
dies im jeweiligen Betriebsverbesserungsplan dargestellt werden. 

14.3 Die Kammern sagten zu, qualitative Verbesserungen im Betriebsverbesserungsplan 
künftig verbal darzulegen. 

Laut Stellungnahme des BMLF werde es die Anregungen des RH bei einer Weiter­
entwicklung des Betriebsverbesserungsplanes berücksichtigen. Zudem sei die verbale 
Darstellung von qualitativen Verbesserungen für den gesamten Bundesbereich noch­
mals nachdrücklich mit den Kammern vereinbart worden. 

15 Darüber hinaus zeigte der RH weitere vorwiegend formale Mängel und 
Unzulänglichkeiten auf, deren Verbesserung die betroffenen Kammern 
zusagten . 

16 Der RH hob abschließend folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Das BMLF sollte überlegen, zumindest Teile der Kontrollaufga­
ben durch Kontrollorgane außerhalb der Kammern besorgen zu 
lassen. 

(2) Das BMLF sollte auf eine ausführliche Berichterstattung über 
die Wirksamkeit der Förderungsmaßnahmen dringen; es wären die 
für eine Beurteilung notwendigen Indikatoren festzulegen. 

(3) Der Betriebsverbesserungsplan wäre insbesondere hinsichtlich 
der Investitionswirkungen zu verbessern. 

(4) Es wäre eine EDV-unterstützte Abstimmung der Förderungsan­
suchen zwischen den jeweiligen Kammern und den Bundesländern 
herbeizuführen. 

(5) Bei der Bearbeitung von Förderungsakten und der Eingabe von 
für die Auszahlungen relevanten Daten wäre das Vier-Augen-Prin­
zip zu verwirklichen. 

(6) Das BMLF sollte die Anerkennung der für die Förderungen 
maßgeblichen Eigenleistungen bundesweit einheitlich regeln. 

(7) Es wären institutionalisierte Kontrollen der widmungsgemäßen 
Verwendung und des angestrebten Erfolgs nach Auszahlung der 
Förderungsmittel sicherzustellen. 
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Ausgangslage 

Kontrollen 
im Bereich 
Magermilchpulver 

01 tige ahrnchmung 

Kontrollen durch die Agrarmarkt Austria 
im Bereich Magermilchpulver 

Der Europäische Rechnungshof überprüfte im April 1997 im Zusammen­
hang mit der Zuverlässigkeitserklärung für das Haushaltsjahr 1996 im 
Bereich des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Land­
wirtschaft, Abteilung Garantie, ua die Ordnungsgemäßheit der gemein­
schaftsrechtlich für die Gewährung von EU-Beihilfen betreffend die 
Verwendung von Magermilchpulver für Futterzwecke erforderlichen Kon­
trollen durch die Agrarmarkt Austria . Die Kontrollen sollen die Mehr­
fachförderung von Magermilchpulver verhindern. Die im Haushaltsjahr 
1996 für diese Marktordnungssparte angewiesenen EU-Mittel betrugen 
rd 26,6 Mill S. 

2.1 Der Europäische Rechnungshof vertrat die Ansicht, es liege seitens der 
Agrarmarkt Austria ein Defizit hinsichtlich der Prüfung bestimmter In­
haltsstoffe des fertigen Mischfuttermittels aus Magermilchpulver sowie 
hinsichtlich der Kontrollhäufigkeit vor und erachtete dies als "offenkun­
digen Rechtmäßigkeits/Ordnungsmäßigkeitsfehler formaler Art". Dies­
bezüglich traten in der Folge Auffassungsunterschiede zwischen dem 
BMLF und dem Europäischen Rechnungshof auf. 

Die Europäische Kommission nahm auf der Grundlage der Feststellungen 
des Europäischen Rechnungshofes eine pauschale Ausgabenberichtigung 
(Anlastung) in Höhe von 10 % der im Haushaltsjahr 1996 für die Markt­
ordnungssparte "Beihilfen Magermilch" angewiesenen EU-Mittel (rd 
2,7 Mill S) in Aussicht. 

Der RH nahm dies zum Anlaß, zu den Beanstandungen des Europäischen 
Rechnungshofes im Bereich Magermilchpulver eigene Erhebungen vorzu­
nehmen. 

2.2 Nach Ansicht des RH bestand die Kritik des Europäischen Rechnungs­
hofes hinsichtlich der mangelhaften Analyse des fertigen Mischfuttermit­
tels aus Magermilchpulver auf das Vorhandensein bestimmter Inhalts­
stoffe zu Recht; allerdings war der Hinweis der Agrarmarkt Austria, daß 
dessenungeachtet keine Mehrfachförderung für Magermilchpulver erfolgte 
und dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Land­
wirtschaft, Abteilung Garantie, kein Nachteil entstanden sei, vom RH 
nicht anzuzweifeln. 

Hingegen war die Beanstandung des Europäischen Rechnungshofes be­
züglich der geringen Kontrollhäufigkeit der Agrarmarkt Austria für den 
RH nicht mehr nachvollziehbar, weil zu den diesbezüglichen Erhebungen 
des Europäischen Rechnungshofes zu wenig gesicherte Fakten vorlagen. 
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Kontrollen im Bereich 

Magermilchpulver 

Der RH empfahl der Agrarmarkt Austria, bei der Anwendung des Ge­
meinschaftsrechtes stets auch auf das Kontrollbedürfnis der zuständigen 
EU-Organe zu achten. Er regte insbesondere an, den Internen Revisions­
dienst der Agrarmarkt Austria möglichst frühzeitig in das Prüfungsge­
schehen einzubinden, um ihm die Beurteilung der kritisierten Prüfbereiche 
im Interesse einer möglichst fundierten Stellungnahme zu ermöglichen. 

2.3 Laut Stellungnahme der Agrarmarkt Austria entsprächen unter den konkreten 
Umstä'nden des vom Europäischen Rechnungshof geprüften Beihi/fenempfä'ngers die 
Kontrollhäufigkeit und die Vornahme bloß buchmäßiger Kontrollen dem Gemein­
schaftsrecht voll. Sie habe jedoch zur Minimierung der Gefahr von Ausgabenbe­
richtigungen seitens der Europäischen Kommission die labormäßigen Untersuchungen 
auf den Wassergehalt des Magermilchpulvers am Beginn des Produktionsprozesses 
sowie auf Fremdstoffe im fertigen Mischfuttermittel entscheidend verstärkt. 

Laut Mitteilung des BMLF habe die Europäische Kommission nach Prüfung der 
ihr übermittelten Darlegungen die von Österreich für das Haushaltsjahr 1996 ge­
meldeten Ausgaben für Beihilfen im Bereich Magermilchpulver nicht berichtigt. 
Den Prüfungsfeststellungen des Europäischen Rechnungshofes komme demgemäß 
keine finanzielle Auswirkung zu, weshalb auch keine Anlastung zu erwarten sei. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Bereich des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Verkehr 

Bundesstaatliche Studienbibliothek, Linz 

Die jahrelang verzögerte Entscheidung über die Zukunft der Bun­
desstaatlichen Studienbibliothek führte zu personellen Engpässen 
bei allen drei Bundesbibliotheken in Linz - das sind außer der 
überprüften Stelle ferner die Bibliothek der Johannes-Kepler-Uni­
versität Linz und die Bibliothek der Universität für künstlerische 
und industrielle Gestaltung Linz -, wodurch die vom RH bereits 
anläßlich einer 1975 stattgefundenen Gebarungsüberprüfung der 
Studienbibliothek dort festgestellten Unzukömmlichkeiten weiter 
bestanden. 

Entgegen der vom BMWV langjährig verfolgten Absicht, die Stu­
dienbibliothek dem Bundesland Oberösterreich unentgeltlich zu 
übertragen, wurde auf Anregung des RH und Verlangen des BMF 
letztlich ein Entgelt von 130 Mill S vereinbart. Der Bund übereig­
nete die Studienbibliothek dem Bundesland Oberösterreich mit 
Jahresbeginn 1999. 

1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

Einnahmen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ausgaben 

Sachausgaben 3,3 3,7 3,8 3,8 3,7 

Personal ausgaben 6,3 6,1 6,8 7,0 6,7 

besoldeter Mitarbeiterstand Anzahl 

jeweils zum l.Jänner 18 17 16 18 17 

Der RH überprüfte im Februar und März 1998 die Gebarung der Bun­
desstaatlichen Studienbibliothek in Linz (Studienbibliothek). Zu den im 
Juni 1998 zugeleiteten Prüfungsmitteilungen gaben das BMWV im Juli 
1998 und die Studienbibliothek im September 1998 Stellungnahmen ab, 
zu denen keine Gegenäußerungen erforderlich waren. 
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Eigcl1rümcrwcchscl 2.1 Als die Johannes-Kepler-LJlliv<:rsir~it in Linz im Jahr 19()() den Studien­

betrieb aufnahm, wurde die bestehende Srudienblbliothek abweichend 

von der Vorgangsweise in Salzburg und Klagellfurt nicht in die neu ge­

schaffene Univ<:rsitätsbibliothek elngeglieden. Jahrelange Überlegungen 
über eine sinnvolle Zuordnung der StudlellblbllOthek waren die Folge. 

Trotz wiederholten Bemtihens des RH, der sters auf die erheblichen 

Nachteile einer langj~ihrig ungekliinen Situation hIngewiesen und einer 

unentgeltlichen Übenragung der Studienbibliothek an einen anderen 

Rechtstr~iger widersprochen hatte, gingen die diesbezü,dichen Bemühun­

gen des BMWV, zuletzt unter Federflihrung des BMF, nur zögerlich vor­

an. D~\s BMWV hatte die vom RH anW3lich der Gebarungsüberprüfung 

der Studienbibliorhek 1m Jahre 197 5 empfohlene Maßnahme zur Beendi­

gung der Führung einer - neben zwei weiteren Bundesbibliorheken auf 

nunmehr universitärer Ebene - gesonderten bundeseigenen Studienbib­
liorhek in Linz als zweckm~i1.\ig anerkannt. 

Mit Bundesgesetz vom 29. Dezl·mbcr 1997 ermiichtigte der Gesetzgeber 

den Bundesminister für Finanzen, die beiden Grundstücke im Zentrum 

von Linz samt der darauf befindlichen Srudienblbliothek einschließlich 

des lnventars um 150 Mill S zu veriiußern. Aufgrund dies<:r Ermächti­

gung übereignete der Bund die Srudienblbliothek mit Wirkung vom 

I.Jinner 1999 dem Bundesland Oberösterreich. Die vertraglichen Detail­

regelungen der Übereignung fehlten zur Zeit der iinlichen Gebarungs­

überprüfung. 

2.2 Der RH bemängelte, daß eine seiner Empfehlung entsprechende Bereini­
gung hinsichtlich der Elgentünwrschaft der Studienbibliorhek erst nach 

2'\ Jahren verwirklicht wurde. Der letztlich erzielte Verkaufserlös von 

150 Mill S stellte nach Ansicht des RH einen Ausgleich zwischen der mit 

Unwägbarkeiten verbundenen Ermittlung des Sachwenes einerseits und 

den fehlenden Möglichkeiten einer Veräußerung von EInzelteilen des Bib­
liorheksbestandes sowie der WeiterfLihrungsverptlichtung der Srudienbib­

liorhek andererseits dar. 

Ferner war kritisch anZLImerken, daß die jahrelange Elltscheidungsfin­

dung zu Engpässen bei der personellen Ausstattung aller drei Linzer Bun­

desbiblIotheken führte, die sich an der Universitätsbibliothek Linz im 

Hinblick auf die erforderliche Sicherung eines geordneten Bibliorheksbe­

triebes als besonders nachteilig erwiesen (TB 199() S. 2H 1 m. 

2 .. '1 Lillt StellllllgnahJlle elf.! B,\1 WV "rbeiff da.1 B1\lulI /eeler/iibrenel ['trtrclgli"he 
Vertlll!Mrlfllgeil :;111' Ü btrtrclglfllg eier Lifgellldhljt Iflld der IllZflitcl/'r 111 it I. }ci'lI­

IIU' /ljljlj dill. Die [/ ben"dlllle ('/I/CI Teilel der ,\I/tdr/Jeitcr elfr Stlldieltl}ibli'jfhek 

ellmb jdJ Blme/ellancl O!)erij(terrcidJ .lei :;ulldxllzcitlic/J gek/,irt. Dlf iibrigw Be­
dienJtdCII uiirdw zuilchell deli Bib!/lithekfll der Ullil'cnit,it ',!li:; /flld dfr (n1/1l­

IIIf/mgeJI) [! 11 i l'I:rlitiit(iir kiiIlJrlcJ'I.I('he {(lid indmIrzeile Geltelltlflli!, Lw;:, "1IJ.~eteilt 

li'erdm. 
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Bestandsaufbau 

Bibliotheksbetrieb 

Schluß­
bemerkungen 

unde sta tliche tud- nbibliot k z 

3.1 Funktions- und Zielbeschreibungen fehlten an der Studienbibliothek, 
wodurch keine Sammelschwerpunkte vorgegeben waren. Der Leiter der 
Studienbibliothek verfügte deshalb über erhebliche Gestaltungsmöglich­
keiten beim Einsatz der in den Jahren 1993 bis 1997 insgesamt knapp 
9 Mill S betragenden Mittel für Literaturbeschaffung. Im Gegensatz zu 
Ankündigungen des BMWV unterblieb eine dauerhafte Koordinierung 
der Literaturbeschaffung der Studienbibliothek mit den beiden anderen 
Linzer Bundesbibliotheken. 

3.2 Der RH vermerkte die mangelhafte Koordination der Literaturbeschaf­
fung. 

3.3 Laut Stellungnahme der Studienbibliothek habe sie sich stets bemüht, traditionelle 
Erwerbsbereiche fortzuführen und Leserwünsche zu erfüllen. 

4. 1 Die Studienbibliothek war täglich zu Mittag zwei Stunden und am Mitt­
woch nachmittags vollständig geschlossen. 

4.2 Der RH erachtete die Sperrzeiten der Studienbibliothek für nicht nutzer­
gerecht und empfahl eine Erweiterung der Öffnungszeiten. 

4.3 Das BMWV nahm hiezu nicht Stellung. 

5 Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen her­
vor: 

(1) Der Studienbibliothek wären Sammlungsschwerpunkte vorzu­
geben. 

(2) Die Öffnungszeiten wären benutzergerecht zu gestalten. 
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EU-Mittel im Bereich Verkehr; 
Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie Kontrollsysteme 

Das BMWV erfüllte die zusätzlichen Aufgaben hinsichtlich der Ge­
barung mit EU-Mitteln grundsätzlich im Wege vorhandener Orga­
nisationseinrichtungen. 

Im Bereich des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung er­
folgte der Ausgleich der national getätigten Vorfinanzierungen nicht 
immer im Einklang mit den gemeinschaftsrechtlichen Bestimmun­
gen . Die Nachvollziehbarkeit des Mittelflusses war nicht ausrei­
chend gewährleistet und die ressortinterne Kontrolle nicht optimal 
gestaltet. 

Im Bereich transeuropäischer Netze war bei einem Verkehrsprojekt 
die budgetäre Bedeckung des nationalen Finanzierungsteiles nicht 
gesichert; gemeinschaftsrechtlich verpflichtende verwaltungsinterne 
Kontrollmechanismen fehlten. 

Förderungsmaßnahmen der EU hinsichtlich Verkehr 

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (Laufzeit 1995 bis 1999) 

Gesamtrahmen BMWV Ausschöpfung 

in Mill S 
Zielgebiete 1, 2 und 5 b 

Gemeinschaftsinitiativen 

RESIDER II 

RECHAR II 

INTERREG II 

402,2 

28,4 
7,P) 
2) 

336,6 

13,9 
0,8 

2,7 

Auf- und Ausbau transeuropäischer Netze (Laufzeit 1995 bis 1999) 

Bereiche 

Verkehr (inklusive Schiene) 

Verkehr (ohne Schiene) 

Telekommunikation 

EU-weiter Rahmen Ausschöpfung3) 

in Mill S 

2474 1,0 
4) 

3 825,4 

751 ,2 

74,2 

26,8 

Viertes Rahmenprogramm (Laufzeit 1994 bis 1998) 

Kommunikation 

Verkehr 

Verkehrstelematik 

(Stand: Anfang Dezember 1998) 

EU-weiter Rahmen AusschöpfungS) 

in Mill S 
9 233,2 

3 522,6 
2 752,1 

100,2 

83,4 
64,0 

I ) Herabsetzung (von 9,8 Mill S) auf grund einer Mi ttelumschichtung 
2) kein Rahmen verfügbar 
3) genehmig te Gemeinschaftszuschüsse 
4) kein Rahmen verfügbar 
5) Quelle: Büro für internationale Forschungs- und Technolog iekooperation 

(teilweise Schätzungen) - genehmigte Gemeinschaftszuschüsse 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der RH Liberprüfte von Mitte Oktober bis Mitte Dezember 1 <J<J7 die Auf­
bau- und Ablauforganisation sowie die Kontrollsysteme im Bereich des 
BMWV, Verwaltungsbereich Verkehr (ohne Eisenbahnverkehrsprojekte) 
betreffend die EU-Mittel. Zu den PrüfungsmitteIlungen vom April 1998 
nahm des BMWV im Oktober bzw November 1 <J98 Stellung. 

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 

Organisation 

Vorfi nanzierungen 

2.1 Der Europiiische Fonds für regionale Entwicklung setzte seine Mittel für 
koordinierte Maßnahmen programme (Zielgebietsförderung) und für Spe­
zialprogramme im besonderen europäischen Interesse (Gemeinschafts­
initiativen) ein. 

Die Verwaltung der Mittel des Europäischen Fonds für regionale Ent­
wicklung erfolgte durch die bestehenden Förderungsstfukturen im Be­
reich des Bundes und der Bundesländer. Demzufolge betraute das BMWV 
- ungeachtet der Funktion des BKA als fondskorrespondierendes Res­
sort - in seinem Ressort die bislang für das Förderungswesen bestehen­
den Organisationseinheiten zusätzlich mit dieser EIl-bezogenen Aufgabe. 
Sie bedienten sich bei der Förderungsabwicklung überwiegend des ERP­
Fonds, dem das BMWV hiefür Personal und Sachleistungen beisteUte. 
Ein schriftlicher Vertrag zwischen dem BMWV und dem ERP-Fonds fehlte. 

2.2 Der RH erachtete die Verwaltung der mit EU-Mitteln kofinanzierten 
Förderungen durch die vorhandene Organisationsstruktur des Ressorts als 
zweckmäßig. Bezüglich der Leistungen durch den ERP-Fonds empfahl 
er, die gegenseltlgen Rechte und Pf1lchten eindeutig festzulegen. 

2 .. 1 Lallt SlellllJl:.',l,ahmf deJ BAI U'/V ha/x e.\ eille dieJbezit;~li(he Vereinbamng l'tran­
laßt . 

. :;.1 Um Verzögerungen in der Auszahlung bis zum Zufließen von Mitteln des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Mai 19<JG hintanzu­
halten, finanzierte das BMWV den EU-Mittelanteil aus nationalen Mit­
teln vor. Den Ausgleich der Vorfinanzierungen führte das BMWV in der 
Form durch, daß es die in der Folge eingelangten EU-Mittel für andere 
Förderungsprojekte verwendete, unabhängig davon, ob bzw in welcher 
Höhe der jeweilige Förderungsfall seitens der EU finanziert wurde. Auf­
zeichnungen über die aus EU-Mitteln geförderten Projekte bzw über den 
Zeitraum zwischen Mittelzugang und Auszahlung an die Förderungswer­
ber lagen nicht vor; derartige ÜberSichten wurden erst auf Anregung des 
RH erstellt. 

_:;.2 Nach Aufhssung des RH wären die Vorfinanzierungen des EU-Mittelan­
teiles kLinftig an eine den Vorgaben der Europäischen Kommission ent­
sprechende Vorgangsweise zu binden. Er empfahl, wegen der gebotenen 
Nachvollziehbarkeit des Flusses der EU-Mittel eine eindeutige Zuord­
nung zwischen Zahlungen und geförderten Projekten Sicherzustellen. 
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Europäischer Fonds t I im erel Verkehr 

rur regionale Entwicklung 

Mi ttelausschöpfung 

3.3 Laut Stellungnahme des BMWV habe es bei der Abwicklung der Vorfinanzierun­
gen Anlaufschwierigkeiten gegeben. Maßnahmen zur Sicherstellung der Nachvoll­
ziehbarkeit des EU- Mittelflusses seien gesetzt worden. 

4.1 Bis Dezember 1997 betrug der Gesamtausschöpfungsgrad der Mittel des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Förderungen in den 
Zielgebieten 2 (Regionen mit rückläufiger industrieller Entwicklung) 
und Sb (Erleichterung der Entwicklung und Strukturanpassung der länd­
lichen Gebiete) rd 65 % des damaligen für das BMWV bestehenden fi­
nanziellen Rahmens von 284 Mill S; darin waren die niedrigeren Aus­
schöpfungsgrade bei den Ziel Sb-Gebieten der Bundesländer Salzburg 
(1,6 %) und Vorarlberg (16,7 %) enthalten. Für das Ziel I-Gebiet Burgen­
land (Region mit erheblichem Entwicklungsrückstand) bestand bis zum 
Ende der Gebarungsüberprüfung keine innerstaatlich akkordierte Mittel­
verteilung auf die unterschiedlichen Maßnahmenträger. Das BMWV ge­
währte diesbezüglich bis Oktober 1997 Förderungen aus Mitteln des Euro­
päischen Fonds für regionale Entwicklung von 22,1 Mill S. 

Im Bereich der Gemeinschaftsinitiativen betrugen im Dezember 1997 die 
Ausschöpfungsgrade der Mittel des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung beim Programm RESIDER 11 (wirtschaftliche Umstellung 
von Stahlrevieren) 10,6 % des damaligen für das BMWV bestehenden 
finanziellen Rahmens von 28,1 Mill S; beim Programm RECHAR 11 (wirt­
schaftliche Umstellung von Kohlerevieren) waren dies 0,9 % des damaligen 
finanziellen Rahmens von 9,8 Mill S. Für das Programm INTERREG 11 
(Förderung grenzübergreifender Projekte) waren für die einzelnen Maß­
nahmenträger auf Ebene des Bundes und der Bundesländer keine Finanz­
rahmen vorgesehen . Im Rahmen des Programms INTERREG 11 Öster­
reich-Slowenien förderte das BMWV ein Projekt mit 5,4 Mill S, wovon 
50 % aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
stammten. 

4.2 Der RH erachtete den Gesamtausschöpfungsgrad der Mittel des Europä­
ischen Fonds für regionale Entwicklung bei den Zielgebietsförderungen 
insgesamt für zufriedenstellend, wenngleich die Ziel 5b--Gebiete der Bun­
desländer Salzburg und Vorarlberg diesbezügliche Schwachstellen zeitig­
ten. Hinsichtlich der Gemeinschaftsinitiativen empfahl der RH die Aus­
wahl geeigneter Projekte, um die Ausschöpfung und effiziente Nutzung 
der bereitstehenden EU-Mittel zu verbessern. 

4.3 Laut Stellungnahme des BMWV sei bei den Ziel-5b-Gebieten der Bundesla'nder 
Vorarlberg und Salzburg wegen der nunmehr vorliegenden Projektansuchen eine 
100 %ige Mittelausschbpfung zu erwarten. 

Die Ausschbpfimg der EU-Mittel bei den Gemeinschaftsinitiativen RES/DER II 
und RECHAR II sei bis Mai 1998 auf 26,3 % bzw 8,4 % gestiegen. 
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Europäischer Fonds 

für regionale Entwicklung 

Kontrolle 5.1 Die Kontrolle des Einsatzes der Mittel des Europäischen Fonds für regio­
nale Entwicklung nahm im BMWV das für die Überprüfung der nationa­
len Förderungen zuständige Kontrollreferat ressortintern wahr. Dieses 
überprüfte im Zeitraum von 1995 bis Ende 1997 ein aus Mitteln des Eu­
ropäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziertes Projekt an Ort 
und Stelle. Obwohl die Förderungsbedingungen die sinngemäße Anwen­
dung der Vergabevorschriften des Bundes vorsahen, war die innere Revi­
sion des BMWV in das Überprüfungsverfahren nicht eingebunden. 

Im Zuge der Einrichtung gemeinschaftsrechtlich erforderlicher verwal­
tungsinterner Finanzkontrollen hinsichtlich der aus Mitteln des Euro­
päischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanzierten Maßnahmen 
beauftragte das BKA die Abteilung Inrerne Revision des BMF mit dies­
bezüglichen ressort- und gebietskörperschaftsübergreifenden Systemkon­
trollen . 

5.2 Der RH anerkannte die kontrollsystematische Verbesserung. Er empfahl 
dem BMWV, beim ressortinternen Kontrollverfahren die Anzahl der Über­
prüfungen an Ort und Stelle zu erhöhen und die innere Revision einzube­
ziehen . 

5.3 Das BMWV sagte dies ZII. 

Transeuropäische Netze 

Allgemeines 

Organisation 

6 Laut EG- Vertrag trägt die Gemeinschaft zum Auf- und Ausbau transeuro­
päischer Netze in den Bereichen der Verkehrs- , Telekommunikations­
und Energieinfrastruktur bei . 

Bereich Verkehr 

7.1 Im Bereich Verkehr erfolgte die Bearbeitung von Projekten im Rahmen 
vorhandener Organisationsstrukturen. 

7.2 Der RH erachtete die Heranziehung bestehender Organisationsstrukturen 
für die Abwicklung der Gemeinschaftszuschüsse im Bereich Verkehr für 
zweckmäßig. 

Bereich Telekommunikation 

8.1 Für die Betreuung des Sektors Telekommunikation schloß das BMWV 
im April 1996 einen Werkvertrag mit dem Büro für internationale For­
schungs- und Technologiekooperation (Büro) für das Jahr 1996 gegen ein 
Pauschalhonorar von 672 000 S ab. Im April 1997 vereinbarte das BMWV 
mit dem Büro einen weiteren Werkvertrag für das Jahr 1997. Diesem 
Werkvertrag lag ein Maximalhonorar von 528000 S gegen Vorlage einer 
Endabrechnung zugrunde. In beiden Jahren hatte das Büro zwei Zwi­
schenberichte sowie einen Endbericht zu erstellen und die Berichte dem 
BMWV vorzulegen. Den jeweils zweiten Zwischenbericht legte das Büro 
jedoch nicht vor. 

8* 
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EU-Mittel Im Bereich V rkehr 
Transeuropäische Netze 

Nationale 
Finanzierung 

Mi ttelausschöpfung 

Kontrolle 

8.2 Der RH beurteilte die anläßlich des ersten Werkvertrages getroffene Ver­
einbarung eines Pauschal honorars als ungünstig. Eine dem Jahr 1997 ana­
loge Vertragsgestalrung wäre zweckmäßig gewesen. Der RH bemängelte 
überdies, daß das BMWV die fehlenden Zwischenberichte nicht einge­
mahnt hatte. 

8.3 Laut Stellungnahme des BMWV beabsichtige es, bei künftigen Werkverträgen die 
zeitliche Abstimmung des Berichtswesens mit den projektbezogenen Erfordernissen 
zu verbessern. 

9 .1 Bei einem mehrteiligen internationalen Projekt zur Einführung eines Ver­
kehrstelematiksystems stellte das BMWV bei einem Teilprojekt die Finan­
zierung und die budgetäre Bedeckung des nationalen Mittelanteiles vor der 
im Juli 1997 erfolgten Genehmigung des Gemeinschaftszuschusses nicht si­
cher. Erst im Dezember 1997 wurde im Einvernehmen mit den inländischen 
Projektpartnern beschlossen, ein Konzept zur Finanzierung zu erstellen. 

Die Buchhaltung des BMWV behandelte in zwei Fällen Zahlungen der 
EU für Projekte im Bereich Verkehr als ungeklärte Einzahlungen; in ei­
nem Fall wurde der Gemeinschaftszuschuß einem anderen Förderungsbe­
reich zugeordnet. 

9.2 Hinsichtlich der Teilnahme an einem mit Kosten für Österreich verbun­
denen Projekt beanstandete der RH, daß die Frage der Finanzierung nicht 
geklärt worden war. Er empfahl unter Hinweis auf haushaltsrechtliche 
Bestimmungen, künftig die nationalen Finanzierungsanteile rechtzeitig 
zu bedecken. Alle aus EU-Mitteln bezuschußten Projekte sollten der 
Buchhaltung im voraus bekanntgegeben und die Mitteleingänge dort 
vorgemerkt werden . 

9.3 Das BMWV verwirklichte die Anregungen des RH. 

10.1 Von 1995 bis Ende 1997 betrugen die Österreich zugesagten Gemein­
schaftszuschüsse für verkehrsbezogene Projekte (inklusive Eisenbahnver­
kehr) 496 Mill S. Davon entfielen für Vorhaben aus dem Luftfahrt-, Bin­
nenhafen- und Verkehrsmanagementbereich 47 Mill S. 

Im Bereich Telekommunikation lukrierten österreich ische Projekte bis 
November 1997 nur rd 22 Mill S. 

10.2 Nach Auffassung des RH war die Inanspruchnahme der EU-Mittel im 
Bereich Telekommunikation steigerungsfähig. 

11.1 Entgegen gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen hatte das BMWV hin­
sichtlich der unmittelbar erhaltenen sowie der den Unternehmungen direkt 
zufließenden Gemeinschaftszuschüsse für Projekte der rranseuropäischen 
Netze keine verwaltungsinternen Kontrollmechanismen eingerichtet. 
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11.2 Der RH empfahl, biS zum AuH1au eines dfektiven Kontrollsystems die 

innere Revision des BMWV mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben zu 

betrauen. 

11 .. 1 Llllt Ste!!lfII,(lldblllf Ikr Bill \\'T IIm/f die fill/iibnmg t!IIlf.I Ihlt/Olhdfll Kontrol!­

I'frj;rlJ/"fI/.I /11 enger ZIIJtllllJllendrUtit lIIit dem Fdfl/iibrmden ß/\IF erji!lgell: bis 

dahin werde die innere Rez'iJion der 13MWV KOlltrollen d/lrcbjiifm:n. 

Viertes Rahmenprogramm 

Organisation 

MI ttelausschiipfung 

Noti Ei kationspHich t 

von lkihilferegelungen 

12 Abgesehen von Koordinations- und Verwaltungsaufgaben in anderen Be­

reichen des "Vierten Rahmenprogrammes der Europäischen Gemeinschaft 

Im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstra­

tI<m" (Viertes Rahmenprogramm, NTB [996 S. 211 ff) oblag dem BMWV 

die Vertretung nationaler Interessen auf den Gebieten "fortgeschri ttene 

Kommunikationstechnologien und -dienste (ACTS)", "Verkehr" sowie "Ver­

kehrstelematik". Für die Programme ACTS und Verkehr stellte das BMWV 

den Delegierten im jeweiligen, zur Unterstützung der Europ~iischen Kom­

mission eingerichteten und aus Vertretern der Mitgliedstaaten gebildeten 

Programmausschuß. Beim Unterprogramm Verkehrstelematik war das Res­

sort durch einen Repräsentanten in einem beratenden Gremium vertreten. 

Die 1l1nersraatllche Beratung der Förderungswerber nahm das Büro für 

internationale Forschung und Technologiekooperation wahr. 

13.1 Bis Ende Dezember 1997 betrug der Anteil der Förderungen für öster­

reichische Projekte bzw Projektbeteiligungen, gemessen an den bis zu 

diesem Zeitpunkt bewilligten gesamten ELJ-Förderungen bei den Pro­

grammen ACTS und Verkehr je 2 Yf (90,4 Mill S bzw 45,1 Mill S), beim 
LJnterprogramm Verkehrstelematik 2,2H r;; (55,6 Mill S). In einem Fall 

führte das BM\X!V eine nationale Kofinanzierung (3,7 Mill S) durch. 

13.2 Der RH anerkannte die BemLihungen des BMWV, eine hohe Teilnahme 

iisterreichischer Forschungseinrichtungen und Unternehmungen am Vier­

ten Rahmenprogramm zu erreichen. Er erachtete die österreichische Beteili­

gung an den Gesamtförderungen durch Ausschöpfung aller Möglichkeiten, 

wie verst~irkte Beratung oder nationale Kofi nanzierung zukunftsorientierter 

Projekte, für noch steigerungsHihig. 

U.3 Ltl/lt Steillmglldllll/f deJ BilfWT h,/;e die iirterrf/c!Jircbe Be!eilig/lll<~ cllII Vierttll 

1?"I)Jlle/lJ)ro,~rilllllll bereit.! eil/ hohe.! NizfcI/i erreicht: u'eitere Steigfrlii/gell .leim ll'e­
gen 11/11' Icillgerji-i.\tig beeinj7l1/Juarer Faktoren (dU'cI Potential 1'IIrhallclener U nter­

lIehlllllngen, 13ereitfchaft zur Beteilig/lll,() uegrenzt. 

14 Das BM\X!V kam den diesbezüglichen gemeinschaftsrechtlichen Ver­

ptlichtungen nach. 
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Schluß­
bemerkungen 

10 

EU tt I im Bereich Verk hr 

15 Zusammenfassend hob der RH die nachstehenden Empfehlungen 
hervor 

- im Bereich des Europäischen Fonds für regionale Entwickung: 

(1) Vorfinanzierungen aus nationalen Mitteln wären künftig im Sinne 
der gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen nachvollziehbar zu 
gestalten; 

(2) bei den ressortinternen Kontrollen sollte die Anzahl der Über­
prüfungen an Ort und Stelle erhöht und die innere Revision in das 
Verfahren einbezogen werden; 

- im Bereich der transeuropäischen Netze: 

(1) die budgetäre Bedeckung des nationalen Finanzierungsanteiles 
wäre rechtzeitig sicherzustellen; 

(2) hinsichtlich der Vorhaben sollten gemeinschaftsrechtlich ver­
pflichtende verwaltungsinterne Kontrollmechanismen eingerichtet 
werden. 
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EU-Mittel im Bereich Schienenverkehr; 
Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie Kontrollsysteme 

Das BMWV war grundsätzlich bemüht, die EU-Förderungspro­
gramme hinsichtlich Eisenbahnen ordnungsgemäß umzusetzen. 
Allerdings erschwerten ungeklärte Zuständigkeitsfragen und paral­
lele bzw unzweckmäßige Verwaltungsabläufe innerhalb des ßMWV 
die zielgerichtete Umsetzung der Programme und die Ausschöp­
fung der EU-Förderungsmittel. Die Abwicklung der im Bundes­
haushalt vereinnahmten EU-Förderungen sowie die Ermittlung der 
Rückflüsse bei Direktförderungen der Europäischen Kommission 
waren für alle beteiligten Stellen aufgrund der neuartigen Sach­
materie mit einem erheblichen Administrations- und Koordina­
tionsaufwand verbunden. 

Während im Bereich der Gemeinschaftszuschüsse betreffend trans­
europäische Netze für die zahlreich eingereichten Eisenbahninfra­
strukturvorhaben die EU-Mittel in grundsätzlich zufriedenstelIen­
der Höhe angesprochen wurden, war die Mittelausschöpfung bei 
den übrigen Programmen mangels geeigneter Projekte sehr gering. 

Entgegen gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen fehlten bei ei­
nigen Förderungsaktionen wirksame verwaltungsinterne Kontroll­
systeme. 
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Förderungsmaßnahmen der EU hinsichtlich Eisenbahnen 

Förderungszweck: 

Gesamtrahmen BMWV 

Auszahlungen 
Anschlußbahnenförderung 

Förderungszweck: 

Gesamtrahmen BMWV 

Auszahlungen 

Förderungszweck: 

EU-weiter Rahmen 

Auszahlungen 
Eisenbahnvorhaben 

Förderungszweck: 

EU- weiter Rahmen 

Auszahlungen 

Zielprogramme (Ziele 1,2 und 5b) 

Investitionen zur Errichtung, Erweiterung und Modernisierung 
von Anschlußbahnen 

1995 bis 1999 17,8 Mill S 

1995 1996 1997 1998 

in Mill S 

5,5 1,5 

Gemeinschaftsinitiative INTERREG 11 

Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der 
Regionen an den Binnen- und Außengrenzen der EU 

Für die einzelnen Maßnahmenträger kein Finanzrahmen 
vorgesehen, für Österreich insgesamt 664 Mill S 

1995 1996 1997 1998 

in Mill S 

Transeuropäische Netze 

Auf- und Ausbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes 

1995 1996 1997 1998 

in Mill S 

3260 3810 4790 6460 

50 74 92 110 

Direktförderung P ACT -Programm 

Verbesserung der Qualität des kombinierten Verkehrs 

1995 

54,4 

1996 

54,4 

1,6 

in Mill S 

1997 

81,6 

1,8 

1998 

81,6 

*) 

*) Dem BMWV zu Redaktionsschluß nicht bekannt. 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte im Dezember 1997 und im Jänner 1998 die Aufbau­
und Ablauforganisation, den Umsetzungsstand sowie die Kontrollsyste­
me des BMWV, Verwaltungsbereich Verkehr, betreffend die Gebarung 
mit EU-Mitteln hinsichtlich Eisenbahnen. Zu den im Juni 1998 zugelei­
teten Prüfungsmitteilungen nahm das BMWV im November 1998 Stel­
lung. Der RH gab seine Gegenäußerung im Jänner 1999 ab. 
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EU- Itlel im Bereich chien nv rkehr 

Programm zur Unterstützung des Ausbaues von Anschlußbahnen 

Aufbau- und 
Ablauforganisation 

Abwicklung über 
die ÖBB 

Einzelne 
Förderungsprojekte 

2.1 Am Zustandekommen einer aus Mitteln des Europäischen Fonds für re­
gionale Entwicklung erfolgenden EU-Kofinanzierung von Anschluß­
bahnprojekten waren zahlreiche Organisationseinhei ten mehrerer Bun­
desministerien (BMWV, BKA, BMF) beteiligt. Das BMWV bediente 
sich bei der Förderungsabwicklung überwiegend des ERP-Fonds . Ein 
schriftlicher Vertrag zwischen dem BMWV und dem ERP-Fonds fehlte . 
Im Förderungsablauf durchlief der Akt des BMWV zumeist sieben, der 
parallel dazu geführte Akt des ERP-Fonds zumeist neun Stellen. 

2.2 Der RH bemängelte den aufwendigen Aktenlauf und empfahl eine Srraf­
fung des Verfahrens durch eine Zusammenlegung von Entscheidungs­
kompetenzen im BMWV. Ferner hielt er hinsichtlich der Leiscungser­
bringung durch den ERP-Fonds eine schriftliche und damit zweifelsfreie 
Festlegung der gegenseitigen Rechte und Pflichten für erforderlich. 

2.3 Laut Stellungnahme des BMWV beabsichtige es, das Fö·rderungsverfahren zu 

straffen sowie eine entsprechende Vereinbarung mit dem ERP-Fonds zu treffen. 

3.1 Ein EU-geförderter Anschlußbahnnehmer erhielt in der Regel zuvor -
neben nationalen Förderungsmitteln des BMWV - einen Zuschuß von 
den ÖBB aus dem Titel der gemeinwirtschaftlichen Leistung. Demgemäß 
begutachteten sowohl die ÖBB als auch der ERP-Fonds dasselbe An­
schlußbahnprojekt, bevor zwei Sektionen des BMWV über die nationalen 
Förderungskomponenren enrschieden. 

3.2 Der RH empfahl dem BMWV, auch bei der aus nationalen Mitteln getra­
genen Kofinanzierung die Erstellung des technisch-wirtschaftlichen Gut­
achtens und des Förderungsvertrages - unter Wahrung der Entschei­
dungskompetenz, der Mittelanweisung und der Konrrollrechte - den 
ÖBB zu übertragen, um parallele Verwalrungsabläufe zu vermeiden sowie 
die in diesen Sachfragen effizienrere Tätigkeit der ÖBB zu nutzen . 

3.3 Laut Stellungnahme des BMWV seien die überschneidenden T iitigkeiten durch 
unterschiedliche, in den Förderungsrichtlinien festgelegte Pru/ziele für die ÖBB 
und den ERP- Fonds begründet. 

3.4 Der RH hielt seine Empfehlungen aufrecht, weil sie der Verwaltungsver­
einfachung und der Effizienzsteigerung dienen . 

4.1 Die Förderungswürdigkeit der eingereichten (Teil)projekte wurde nach 
den "Sonderrichtlinien für die Förderungen auf dem Verkehrssekror" und 
dem "Programm zur Unterstützung des Ausbaues von Anschlußbahnen 
1995-1999" beurteilt . Drei Förderungsfälle betrafen Investitionen, wel­
che die jeweiligen Unternehmungen wegen gegebener Wirtschaftlichkeit 
auch durchgeführt hätten, wenn sie nur von den ÖBB, nicht aber vom 
BMWV und der EU gefördert worden wären. Eine Prüfung der Rentabili­
tät von Projekten gemäß den beiden Förderungsrichtlinien unterblieb. 
Insgesamt wurden Investitionskostenzuschüsse aus nationalen und EU­
Mitteln von 8,3 Mill S im Widerspruch zu den Förderungsrichtlinien ge­
währt. 
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Programm zur Unterstützung des 

Ausbaues von Anschlußbahnen 

Mi ttelausschöpfung 

Kontrolle 

Notifikationspflicht 

4.2 Der RH bemängelte die richdinienwidrig gewährten Zuschüsse und emp­
fahl, eine Rentabilitätsprüfung als Kriterium für die Förderungswürdig­
keit durchzuführen. 

4.3 Laut Stellungnahme des BMWV vereitle die strenge Auslegung der Forderungs­
richtlinien verkehrspolitisch sinnvolle Investitionen; die Evaluierung der Anschluß­
bahnenfo·rderung sei eingeleitet; anschließend sei eine Überarbeitung der Fo·rde­
rungsrichtlinien beabsichtigt. 

5.1 Das BMWV erwartete ursprünglich einen tatsächlichen Jahresbedarf von 
30 Mill S für die Anschlußbahnenförderung aus Mitteln des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung. Die folgende etappenweise Abstim­
mung der Programme mit den Bundesländern ergab einen geringeren Zu­
schußrahmen von jährlich rd 3,6 Mill S. 

In den ersten vier Jahren der Laufzeit betrug die - nur für vier Unter­
nehmungen beanspruchte - EU-Kofinanzierung insgesamt rd 7 Mill S. 
Die mit Auszahlungen von EU-Mitteln ausgelösten Verwaltungsvorgän­
ge waren zeitaufwendig. 

5.2 Gemessen an der ursprünglichen EU-Mittelbedarfsschätzung bewertete 
der RH die bisherige Mittelausschöpfung als gering; er anerkannte jedoch 
die später verbesserte Bedarfsschätzung und die folglich entsprechend 
höhere Mittelausschöpfung. 

6.1 Die Sonderrichdinien sowie das Programm für Anschlußbahnenförderun­
gen verpflichteten den Förderungsnehmer, die widmungsgemäße Ver­
wendung der Förderung nachzuweisen und die Überprüfung der Durch­
führung des Förderungsvorhabens zu gestatten. Die mit der rechnerischen 
und buchmäßigen Kontrolle betraute Stelle des BMWV prüfte vorrangig 
die vertragskonforme Rechnungslegung. 

6.2 Der RH bemängelte, daß eine Kontrolle der Anschlußbahnprojekte an 
Ort und Stelle unterblieben war. 

6.3 Laut Stellungnahme des BMWV ko"nne aufgrund der Arbeitsüberlastung der 
KontrollsteIle eine verstarkte Prüfung von Projekten an Ort und Stelle nicht durch­
geführt werden. 

7 Das BMWV erfüllte die gemeinschaftsrechdichen Verpflichtungen zur 
Notifikation des Programmes zur Unterstützung des Ausbaues von An­
schlußbahnen als neue Beihilfenregelung. 
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EU- ittel im Bereich chienenv rkehr 

Gemeinschaftsinitiative INTERREG II 

Aufbau- und 
Ablauforganisation 

Projektabwicklung 

8.1 Die Beteiligung Österreichs an der Gemeinschaftsinitiative INTERREG 11 
erfolgte auf der Grundlage von sieben Operationellen INTERREG 11-
Programmen. Die Europäische Kommission genehmigte Österreich für 
INTERREG 11 und später für INTERREG 11 C einen Finanzrahmen von 
rd 664 Mill S. 

Einreich-, Abwicklungs- und programmkoordinierende Stellen für sämt­
liche Projekte der Gemeinschaftsinitiative INTERREG 11 waren die Äm­
ter der betreffenden Landesregierungen. Die durchführenden Stellen (öffent­
liche Maßnahmenträger) entschieden innerhalb der inhaltlichen Vorgaben 
der Programme und der Finanzierungsquoten eigenverantwortlich über 
die EU-Kofinanzierung von Projekten. In die Förderungsabwicklung wa­
ren im Fall von Gemeinschaftsförderungen von INTERREG lI-Projekten 
durch den Bund und ein Bundesland mehrere Stellen (BKA, BMF, ERP­
Fonds, zwei Sektionen des BMWV, Amt der zuständigen Landesregie­
rung) eingebunden. 

8.2 Der RH beanstandete, daß die Zahlungsströme vom Eingang der Mittel 
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung beim BMF bis zur 
Auszahlung an die Förderungsempfänger systembedingt viele Stellen mit 
rein administrativer Funktion durchlaufen. 

8.3 Das BMWV stimmte dem RH gmndsiitzlich zu. 

9.l Laut Moniroring betreffend den Europäischen Fonds für regionale Ent­
wicklung waren im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG 11 
bis Ende März 1998 vier Projekte mit Bundesbeteiligung aus dem Be­
reich der Eisenbahnen erfaßt. Obwohl die geförderten Studien bereits 
größtenteils vorlagen und vorfinanziert wurden, fehlte eine der Förde­
rungsmodalität entsprechende schriftliche Förderungszusage des BMWV 
als Voraussetzung für die Auszahlung der Kofinanzierungsmittel des Eu­
ropäischen Fonds für regionale Entwicklung. Dies bewirkte eine Verzöge­
rung bei der Mittelzuweisung und in einem Fall die Übertragung der 
Förderungsabwicklung hinsichtlich des dem Bund zustehenden Anteils 
aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung an ein 
Bundesland. 

9.2 Der RH erachtete die eisenbahnprojektbezogene Programmumsetzung 
hinsichtlich der Gemeinschaftsinitiative INTERREG II für umständlich 
und schwerfällig. Er wies auf die geringe Anzahl der eingereichten Eisen­
bahnprojekte hin. Weiters kritisierte der RH die Versäumnisse des BMWV 
bei der Abwicklung der Förderungsprojekte; nach seiner Ansicht war dies 
auf die Unkenntnis hinsichtlich der genannten Förderungsmaßnahmen 
zurückzuführen. 
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Gemeinschaftsinitiative 

INTERREG 11 

Mi ttelausschöpfung 

Kontrolle 

Der RH empfahl dem BMWV, die mit der Förderungsabwicklung befaß­
ten Bediensteten zu schulen, die Organisationsstrukturen und Informa­
tionsflüsse im BMWV zu verbessern sowie die Koordination mit den Bun­
desländerstellen hinsichtlich des Meldesystems zu intensivieren . 

9.3 Laut Stellungnahme des BMWV werde es alle Anstrengungen zur Miingelbehe­
bung unternehmen. 

10.1 Bis Ende 1997 gingen der Sektion V des BMWV auf grund von Mängeln bei 
der Ausfertigung von Moniroringbögen aus Mitteln des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung lediglich rd 0,9 Mill S zu, wovon 0,5 Mill S für 
Eisenbahnprojekte gebunden waren . Unter den bis zum Ende der örtlichen 
Gebarungsüberprüfung finanziell abgewickelten Förderungsfällen von 
INTERREG II-Projekten durch das BMWV waren Eisenbahnprojekte 
nicht vertreten. 

10.2 Der RH bemängelte, daß das BMWV selbst bei den wenigen überschau­
baren Projekten in keinem Fall eine Inanspruchnahme von EU-Mitteln 
erreicht hatte. 

10.3 Das BMWV nahm die Kritik des RH zur Kenntnis. 

11.1 Laut Geschäftseinteilung des BMWV oblag dem für die Überprüfung von 
nationalen Förderungen zuständigen Referat der Sektion V auch die Kon­
trolle der widmungsgemäßen Verwendung der im Bundeshaushalt ver­
einnahmten EU-Mittel; mangels Förderungsauszahlung fehlten derartige 
Kontrollen. 

11.2 Der RH empfahl dem BMWV, künftig eine den gemeinschaftsrechtlichen 
Bestimmungen entsprechende regelmäßige Finanzkontrolle des fondsspe­
zifischen EU-Mittelflusses einzurichten. Dabei sollte die Schaffung neuer 
Kontrolleinrichtungen vermieden und im besonderen die innere Revision 
des BMWV mit Überprüfungsaufgaben betraut werden. 

Ungeachtet dessen anerkannte der RH, daß in Vollziehung gemeinschafts­
rechtlicher Bestimmungen das innerstaatliche verwalrungsinterne System 
der Finanzkontrolle durch eine Beauftragung der inneren Revision des BMF 
mit ressort- und bundesländerübergreifenden Systemkontrollen erweitert 
wurde. 

11.3 Laut Stellungnahme des BMWV fehle die Abrechnung der Projekte im überprüf­
ten Zeitraum. Zur Empfehlung des RH gab das BMWV keine Stellungnahme ab. 
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EU- ilt 1mB re eh ehien nve k hr 

Transeuropäische Netze (Eisenbahnnetz) 

Aufbau- und 
Ablauforganisation 

Mi nelanforderung 

12 Die Leitlinien über den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes 
wiesen fünf Österreich durchquerende Hauptachsen des Schienenverkehrs 
als Vorhaben von gemeinsamem Inreresse aus. Nationale Eisenbahnvorha­
ben aus diesem Bereich kamen für die Gewährung von Gemeinschaftszu­
schüssen in Betracht. 

Die Entscheidung über die vom BMWV nach vorheriger Befassung der 
projektveranrwortlichen Gesellschaften eingereichten Förderungsanrräge 
und deren Höhe traf die Europäische Kommission. Empfänger der ge­
währten Zuschüsse war das BMWV, dem die Weiterleitung der Mittel an 
die Projektgesellschaften oblag. Die Zahlungen waren in Abhängigkeit 
von den Projektfortschritten in der Regel in drei Etappen vorgesehen . 

13.1 Den von Österreich beantragten Anteil am Jahresrahmen der EU für trans­
europäische Netze betreffend Verkehr zeigt die nachstehende Übersicht: 

in Mill S 

5000 [' 

4500 ._._-
I 
I 

4000 f------

I 
3500 f - --

1
3260 
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1 512 
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I 

-I 
i 
I 

1750 

1996 

- ---1 

1 

. 379 j 
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Anträge Österreich 
(Eisenbahnvorhaben) 

13.2 Der RH erachtete die Mittelanforderung Österreichs in den Jahren 1995 
und 1996 im Verhältnis zum EU-Haushaltsbudget für äußerst hoch und 
vermerkte, daß sie sich als unrealistisch erwiesen hat. 
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136 

Transeuropäische Netze 

Mittelausschöpfung 14.1 Die Österreich für Eisenbahnvorhaben - im Vergleich mit den Anrrägen 
- zuerkannren und ausgezahlten Zuschüsse aus EU-Mitteln zeigt nach­
stehende Übersiehe: 

in Mill S 

5000 , 

4 500 •. 

4 000 f 
3 810 

3 500 3260 

3 000 

2500 

2 000 

1500 

1000 

500 

1 51 2 

106 50 

1995 

o EU-Rahmen 

Anträge Österreich 
(Eisenbahnvorhaben) 

4790 --l 

1750 

379 

150 74 193 92 ...... - . 
1996 1997 

Genehmigungen 

• Auszahlungen 

In Österreich enrfielen rd 91 % der insgesamt für Projekte der transeuro­
päischen Netze zugesprochenen Zuschüsse (496 Mill S) auf Eisenbahnpro­
jekte; rd 81 % der diesen Projekten vorbehaltenen EU-Mittel (365 Mill S) 
betrafen die vom Europäischen Rat von Essen als vorrangig eingestufte 
Brennerachse. 

14.2 Der RH bewertete die Inanspruchnahme der Gemeinschaftszuschüsse im 
Eisenbahnbereich als zufriedenstellend, erachtete sie jedoch für verbesse­
rungsfähig. Nach Ansicht des RH wäre zu berücksichtigen, daß die Kon­
zenrration der EU- Mittel auf das Projekt der Brennerachse einen starken 
Druck der zuständigen Organe der EU hinsichrlieh der raschen Projekt­
umsetzung auslösen könnre . 

15 .1 Bei sämrlichen von der EU-Kofinanzierung betroffenen Eisenbahnprojek­
ten wurden bis zum Ende der örrlichen Gebarungsüberprüfung im Rah­
men der ersten Zahlungstranche 216 Mill S ausbezahlt. Mehr als 230 Mill S 
an genehmigten EU-Mitteln waren für die Umsetzung der förderungs­
würdigen Projekte enrsprechend dem Projektforrschritr bei der Europäi­
schen Kommission abrufbar, aber noch nicht ausgeschöpft. Für weitere 
Zahlungsanrräge fehlten Abrechnungsunredagen hinsichrlieh aller seit 
1995 für die EU-Kofinanzierung genehmigten Projekte. 

Zu III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original)142 von 164

www.parlament.gv.at



EU- Ittel Im 

Transeuropäische Netze 

Kontrolle 

PACT-Programm 

Förderungs­
abwicklung 

15 .2 Nach Ansicht des RH waren die für eine höhere Mittelausschöpfung maß­
geblichen, jedoch nicht erzielten Projektforrschritte darauf zurückzufüh­
ren, daß die Projektausmaße schon bei der Antragstellung zu weit gefaßt 
wurden. Er empfahl, in künftige Förderungsanträge auch Teile von Vorha­
ben, soweit sie technisch und finanziell selbständige Einheiten darstellen, 
geltend zu machen. 

15.3 Das BMWV bestätigte grundsätzlich die Kritik des RH; insbesondere bei großen 
Eisenbahninfrastrukturprojekten sei die Umsetzung schwierig. 

16.1 Die Mitgliedstaaten waren gemeinschaftsrechtlich verpflichtet, die ord­
nungsgemäße Durchführung von aus Gemeinschaftszuschüssen für trans­
europäische Netze finanzierten Vorhaben und Studien regelmäßig nach­
zuprüfen. 

16.2 Der RH kritisierte, daß das BMWV bis zum Ende der örtlichen Geba­
rungsüberprüfung kein wirksames Kontrollsystem in bezug auf eine ge­
meinschaftsrechtlich adäquate Finanzkontrolle eingerichtet hatte. Weiters 
war zu beanstanden , daß das BMWV mangels geeigneter Kontrollmaß­
nahmen über keine zweifelsfreien Nachweise hinsichtlich der ordnungs­
gemäßen Ausführung der Aktionen und der widmungsgemäßen Verwen­
dung der Mittel verfügte. 

16.3 Laut Stellungnahme des BMWV verhindere der Personalmangel den Aufbau eines 
effizienten Kontrollsystems. Es habe jedoch schon während der Gebarungsiiberprii­
fung des RH eine externe Kontrolle betreffend die Fiirderung der Brennerachse in­
stalliert. 

16.4 Der RH entgegnete, zeitnahe Kontrollen wären im Hinblick auf die ge­
genüber der EU bestehende subsidiäre Haftung des Mitgliedstaates für 
Unregelmäßigkeiten von besonderer Bedeutung. 

17.1 Das PACT (Pilot Action for Combined Transport}--Programm sah Finanz­
hilfen in Form von Direktförderungen für Pilotaktionen des kombinier­
ten Verkehrs (Kooperation zwischen den Verkehrsträgern Schiene, Straße 
und Schiff) mit dem Ziel vor, die Qualität des kombinierten Verkehrs 
dauerhaft zu verbessern . 

Die Projektanträge waren von den Projektwerbern direkt bei der Europä­
ischen Kommission einzubringen . Der Mitwirkungsspielraum der Mit­
gliedstaaten bestand darin, daß die von Unternehmungen eines Mitglied­
staates eingereichten Projekte im Rahmen der jährlichen Evaluierung von 
den jeweils nationalen Experten vor bewertet sowie in der Folge in einer 
internationalen Evaluierungssitzung endgültig festgelegt wurden. Die 
Förderungsentscheidung traf die Europäische Kommission auf der 
Grundlage der Evaluierung der Projekte durch die Mitgliedstaaten . Die 
finanzielle Unterstützung der EU wurde - außerhalb des Bundeshaus­
halts - den Projektwerbern direkt ausbezahlt. Demzufolge fehlten Kon­
trollen durch den Mitgliedstaat. 

137 

Zu III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - Nachtrag (gescanntes Original) 143 von 164

www.parlament.gv.at



138 

PACT-Programm 

Mi ttelausschöpfung 

Schluß­
bemerkungen 

17.2 Der RH begrüßte das Mitwirkungsrecht an der Projektbewertung; er er­
achtete jedoch die nachfolgende Abkoppelung von weiteren Informa­
tionen über die Förderungsentscheidung und allfällige spätere Zahlungs­
ströme als unbefriedigend . 

17 .3 Das BM WV gab hieztt keine Stellungnahme ab. 

18.1 Der EU-weite Rahmen für das PACT-Programm betrug in den ersten 
fünf Jahren (1992 bis 1996) rd 54 Mill S jährlich; für 1997 belief er sich 
auf rd 82 Mill S. Die Anteile Österreichs an den EU-weiten PACT-För­
derungen betrugen 1996 rd 1,6 Mill S (3 %) und 1997 rd 1,8 Mill S 
(2 %). In den Jahren 1995 bis 1997 waren österreichische Unternehmun­
gen an sieben geförderten PACT-Projekten beteiligt. Das BMWV setzte 
keine besonderen Werbeaktionen zur Aktivierung von Projektwerbern. 

18.2 Nach Ansicht des RH war die Ermittlung der finanziellen Rückflüsse er­
schwert, weil das BMWV auf freiwillige Angaben der Projektwerber an­
gewiesen war. Angesichts des geringen österreichischen Anteiles an den 
PACT-Förderungen empfahl der RH, verstärkt Maßnahmen zu setzen, 
um das PACT-Programm in Österreich weiter auszudehnen. 

18.3 Das BMWV gab hiezu keine Stellungnahme ab. 

19 Der RH hob abschließend folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Die Förderungsverfahren wären zu straffen und zu vereinfachen. 

(2) Die Informationsflüsse im BMWV wären zu verbessern sowie 
die Koordination mit den mitfinanzierenden Bundesländern wäre 
zu vertiefen. 

(3) Die Anstrengungen zur Auswahl geeigneter Projekte sollten bei 
den programmbezogen verfügbaren Förderungsmitteln intensiviert 
werden. 

(4) Bei den genehmigten Eisenbahnförderungen des transeuropäi­
schen Netzes sollten der Projektfortschritt forciert bzw künftig ab­
grenzbare Teile von Vorhaben für die Zuschußgewährung geltend 
gemacht werden. 

(5) Für die Überprüfung der Projekte des transeuropäischen Netzes 
wäre ein wirksames Kontrollsystem einzurichten. 

(6) Bei den aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Ent­
wicklung kofinanzierten Projekten sollte die Kontrolldichte an Ort 
und Stelle erhöht werden. 

(7) Die gesamte gutachterliehe Tätigkeit bei der Anschlußbahnen­
förderung sollte - unter Wahrung der Mittelanweisung und der 
Kontrollrechte durch das BMWV - den ÖBB übertragen werden. 
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Gesellschaft des Bundes für 
industriepolitische Maßnahmen GesmbH 

Der überprüften C nternehmung oblag hauptsächlich die operative 
Umsetzung der uurch Fiirderungen finanzierten Technologie- und 
\X1irtschaftsparks, von Industrieansiedlungen sowie von Restruktu­
rierungen existenzgefährueter Industrieunternehmungen. 

Die Verkaufserlöse der bis 19S9 erfolgreich sanierten und reprivati­
sierten Unternehmungen beließ der Eigentümer in der überprüften 
Cnternehmung. Erst nach einer mehrjährigen Übergangsphase wur­
den ihre Leistungsbereiche neu festgelegt. Es fehlte eine strategi­
sche Schwerpunktsetzung zur effektiveren Nutzung der vorhande­
nen Ressourcen. 

Die ihr von der iiffentlichen Hand übertragenen Aufgaben finan­
zierte die überprüfte Li nternehmung zum Teil selbst; insbesondere 
durch die Finanzierung der Industrieansiedlungen drohte ihr ein 
Substanzverzehr. 

Im Geschäftsbereich "Business Parks" bereinigte erst die Abspal­
tung der Wirtschaftspark EntwicklungsgesmbH einschließlich der 
Infrastrukturprojekte die unklare Aufgabentrennung. 

Bei der Unternehmungssanierung und -beratung wurden bisher 
alle Projekte erfolgreich und professionell bearbeitet und trugen 
maßgeblich zur vom Bundeshaushalt unabhängigen Finanzierung 
der überprüften Unternehmung bei. 

Eine eingehende Auseinandersetzung mit dem EU-Beihilfenrecht 
wurde verabsäumt. 

1: ngeachtet der bestehenden Verbesserungsmiiglichkeiten en\'ies 
sich nach Ansicht des RH die Ausgliederung von operativen Pro­
jekttätigkeiten in eine den Prinzipien der Eigenwirtschaftlichkeit 
und Substanzerhaltung verpflichtete Cnternehmung für den Ei­
gentümer als grundsätzlich zweckmäßig und wirtschaftlich. 
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Gesellschaft des Bundes für industriepolitische Maßnahmen GesmbH 

Eigentümer: Republik Österreich 

Unternehmungsgegenstand: Maßnahmen zur Erneuerung der Wirtschaftsstruktur Österreichs 

Gebarungsentwicklung: 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

Umsatzerlöse 13,1 19,5 24,7 11 ,7 9,5 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit -3,3 -1,7 -9,8 -17,5 0,0 2) 5,0 

Jahresüberschuß/-fehlbetrag -3,3 -4,2 -9,8 -17,5 1,6 5,0 

Beteiligungen 0,8 67,2 174,8 192,0 195,1 371,1 
136,51) 

Anzahl 

Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) 5 7 9 8 8 8 

1) nach Abspalrung der Wirtschaftspark EntwicklungsgesmbH rückwirkend zum 3l. Dezember 1997 

2) Ergebnis < 50000 S 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

U nternehmungs­
gegenstand 

Der RH überprüfte im September und Oktober 1997 die Gebarung der 
Gesellschaft des Bundes für industriepolitische Maßnahmen GesmbH ab 
1992. Die überprüfte Unternehmung überr,nittelte zu den im April 1998 
übersandten Prüfungsmitteilungen im Juni 1998 ihre Stellungnahme. 
Der RH erstattete im August 1998 seine Gegenäußerung. 

2.1 Die überprüfte Unternehmung wurde 1983 als "Gesellschaft für Bundes­
beteiligungen an Industrieunternehmen GesmbH" gegründet. Der Unter­
nehmungsgegenstand umfaßte Sanierungsmaßnahmen für im regional­
wirtschaftlichen Interesse des Bundes gelegene Industrieunternehmungen. 

Nach der 1989 beendeten Sanierung und Reprivatisierung von vier exi­
stenzgefährdeten Unternehmungen - die Verkaufserlöse verblieben in 
der überprüften Unternehmung und sollten für weitere Projektaufgaben 
verwendet werden - sah der Eigentümer keinen unmittelbaren Bedarf 
für weitere Sanierungsprojekte und suchte neue Aufgaben. 

Im J ahr 1991 wurde demzufolge der Unternehmungsgegenstand erwei­
tert ; zusätzlich waren die Geschäftsfelder "Business Parks", "Industriean­
siedlung" sowie "Industrie- und Technologiepolitik" vorgesehen. 

2.2 Nach Ansicht des RH wäre wegen der hohen verfügbaren finanziellen 
Mittel eine frühere Neufesdegung des Unternehmungsgegenstandes 
zweckmäßig gewesen. 

2.3 Laut Stellungnahme der Geschäftsführung seien bereits 1990 lndustrieansied­
lungsaktivitdten und Überlegungen für einen grenzüberschreitenden Wirtschafts­
park erfolgt. 
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Eigentums­
verhältnisse 

Unternehmungspolitik 

Einzelwirtschaftliche 
Zielsetzungen 

Zukünftige 
Posi tionierung 

Gesell chaft d Bund f r 
mdustrl ht Maß na m n GmbH 

3 Die operative Tätigkeit der überprüften Unternehmung erfolgte in Pro­
jektgesellschaften. Wesentliche Aufgaben bei den Wirtschaftsparks ka­
men auch der 100 %-Tochterunternehmung Wirtschaftspark Entwick­
lungsgesmbH zu, die zusammen mit dem Geschäftsfeld "Business Parks" 
mit Vertrag vom Juni 1998 rückwirkend zum 31. Dezember 1997 von der 
überprüften Unternehmung abgespalten wurde. 

Die Industrieansiedlungsaktivitäten erfolgten in der 1990 zu 49 % von 
der Österreichischen Industrieholding AG übernommenen !CD Austria 
Industrieansiedlung und industrielle Kooperation GesmbH (!CD Austria), 
deren Anteile 1993 durch eine Kapitalerhöhung auf 80 % aufgestockt 
wurden. Nach Um benennung dieser Unternehmung Ende 1995 in Aust­
rian Business Agency Österreichische Industrieansiedlungs- und Wirt­
schaftswerbungsgesmbH (Austrian Business Agency) wurden die Anteile 
1996 an die Republik Österreich abgetreten. 

4.1 Die überprüfte Unternehmung verlegte ab 1992 ihre Ziele auf die opera­
tive Umsetzung von Technologie- und Wirtschaftsparks und auf regiona­
le Sonderprojekte. Weiters sollten die Industrieansiedlungsaktivitäten der 
IeD Austria neu strukturiert und vor allem finanziert werden. Die Sanie­
rung von Betrieben galt damals als nicht mehr vorrangig, rückte jedoch 
ab 1993 wieder stärker in den Vordergrund. 

Die überprüfte Unternehmung hatte die Restrukturierungsprojekte ei­
genwirtschaftlich durchzuführen. Die Projekte zur Industrieansiedlung , 
die regionalen Sonderprojekte und teilweise auch die Infrastrukturprojek­
te waren dagegen der überprüften Unternehmung übertragene gemein­
wirtSchaftliche Aufgaben der öffentlichen Hand. Insbesondere durch den 
hohen Finanzierungsanteil der überprüften Unternehmung für Industrie­
ansiedlungen wurde jedoch ihr finanzieller Spielraum, vor allem für die 
Unternehmungssanierungen, stark eingeschränkt; es bestand das Risiko 
des Substanzverzehrs. Die geleisteten Zahlungen der überprüften Unter­
nehmung für die übertragenen Aufgaben der öffentlichen Hand von etwa 
160 Mill S (davon 107 Mill S für Industrieansiedlungen) berücksichtigte 
der Bund bei der Bemessung der 1997 erfolgten Kapitalzufuhr. 

Eine Finanzierungsstrategie für die Erfüllung der der überprüften Unter­
nehmung übertragenen öffentlichen Aufgaben sowie ein Konzept für den 
Einsatz der bei ihr vorhandenen finanziellen Mittel fehlten . 

4.2 Der RH kritisierte, daß der Eigentümer im überprüften Zeitraum keine 
Finanzierungsstrategie und kein Konzept für die Verwirklichung der ein­
zelwirtschaftlichen Zielsetzungen erstellt hatte . 

5.1 Der Eigentümer beabsichtigte, ab 1998 - nach Abspaltung der Wirt­
schaftspark EntwicklungsgesmbH - die Tätigkeit der überprüften Un­
ternehmung hauptsächlich auf die Unternehmungssanierung und -bera­
tung zu konzentrieren. 
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Unternehmungspolitik 

Volkswirrschaftliche 
Bedeutung und 
Zielerreichung 

5.2 Der RH beurteilte die Konzentration auf die Kernkompetenz als zweck­
mäßig, jedoch wären vom Eigentümer schon früher Schwerpunktsetzun­
gen auf Geschäftsfelder vorteilhaft gewesen. Er empfahl dem Eigentümer, 
für die nunmehr vorgesehenen Geschäftsfelder klare Positionen zur Er­
stellung einer Unternehmungsstrategie vorzugeben. 

6.1 Im Zeitraum von 1983 bis 1989 konnten bei den vier Sanierungsprojekten 
mit insgesamt rd 3 500 Beschäftigten die betroffenen Unternehmungen er­
halten und reprivatisiert werden. Ab 1993 wurden zwei Unternehmungen 
mit insgesamt 584 Beschäftigten saniert, eine davon reprivatisiere. Die 
Sanierung von zwei weiteren 1997 übernommenen Industriebetrieben 
mit insgesamt über 1 000 Beschäftigten im Inland war im Dezember 1998 
noch nicht abgeschlossen. 

Kontaminierte Betriebsgrundstücke wurden saniert (Standortrecycling) 
und Umweltbelastungen bei veralteten Produktionsprozessen verringert; 
dies führte zu positiven ökologischen Effekten. 

In den Wirtschaftsparks waren Ende 1997 rd 80 Betriebe mit insgesamt 
rd 500 Beschäftigten angesiedelt. 

Von 1992 bis 1996 (Abtretung der Anteile an der Ausrrian Busi ness 
Agency) wurden Industrieansiedlungsprojekte mit geplanten Investitio­
nen von über 3 Mrd Sund rd 2 400 Beschäftigten abgewickelt. 

6.2 Nach Ansicht des RH liegt die Bedeutung der überprüften Unterneh­
mung insbesondere in der erfolgreichen - mittelbaren - Schaffung bzw 
Erhaltung von Arbeitsplätzen und damit verbundenen, volkswirtschaft­
lich positiven industrie- und regionalpolitischen Effekten. Demzufolge 
erachtete der RH die überprüfte Unternehmung als zweckmäßiges und 
wirtschaftliches Instrument zur Erfüllung der ihr vom Eigentümer über­
tragenen volkswirtschaftlichen Aufgaben. 

Wirtschaftliche Situation 

Finanzierung 7 Durch die Veranlagung der bis 1989 erzielten Erlöse aus Beteiligungsver­
käufen betrug der Wertpapierbestand Anfang 1992 267 Mill S. 

Von 1992 bis 1997 erzielte die überprüfte Unternehmung aus Leistungs­
und Weiterverrechnungen Umsatzerlöse von 79 Mill S; der Finanzerfolg 
betrug im selben Zeitraum 90 Mill S. Hohe finanzielle Leistungen an die 
IeD Ausrria bzw Ausrrian Business Agency von insgesamt 107 Mill S, 
führten von 1992 bis 1995 zu Jahresfehlberrägen zwischen 3,3 Mill Sund 
17,5 Mill S. Nach der Abrretung des Geschäftsanteiles an der Ausrrian 
Business Agency an die Republik Österreich erzielte die überprüfte Unter­
nehmung Jahresüberschüsse von 1,6 Mill S (1996) bzw 5,0 Mill S (1997). 

Die Unternehmungssanierungen erbrachten gute Erträge, die Infrastruk­
turprojekte hingegen nur geringe Renditen bzw Verluste. 

10' 
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Ge eil eh ft de Bunde f r 

Wirtschaftliche Situation indu tr "ti eh aßnah n 

Aufwendungen für 
Dienstleistungen 

Mittelverwendung 

Ende 1997 erhielt die überprüfte Unternehmung vom Bund eine Kapital­
zufuhr von 250 Mill S. Bei der Erhöhung des Stammkapitals von 40 Mill S 
auf 190 Mill S waren die finanzielle Abdeckung der übernommenen öf­
fentlichen Aufgaben und eine erhöhte Kapitalausstattung für betriebliche 
Restrukturierungen maßgebend . Die weiteren 100 Mill S kamen im Zuge 
der Abspaltung des Geschäftsfeldes "Business Parks" der Wirtschaftspark 
EntwicklungsgesmbH zugute. 

8.1 Aufwendungen für Beratungs- und sonstige Dienstleistungen stellte die 
überprüfte Unternehmung den Auftraggebern meist nicht in Rechnung . 

8.2 Der RH empfahl, diesbezüglich die Eigenwirtschaftlichkeit weiter auszu­
bauen. 

9.1 Anfang 1992 betrug das wirtschaftliche Eigenkapital 269 Mill S, das bis 
Ende 1996 auf 379 Mill S - bei einer Eigenkapitalquote von 98 % -
anstieg. Darin waren Förderungsmittel des Bundes von 138 Mill S enthal­
ten. Nach der Kapitalzufuhr des Bundes und der Abspaltung der Wirt­
schaftspark EntwicklungsgesmbH betrug das wirtschaftliche Eigenkapi­
tal Ende 1997 400 Mill S. 

Die überprüfte Unternehmung investierte in Beteiligungen (Bilanzwerte 
1996: 195,1 Mill S, 1997 nach Abspaltung : 136,5 Mill S). Die vor der 
Kapitalzuführung vorhandenen Mittel wurden 1997 für die Übernahme 
von zwei Sanierungsprojekten weitgehend benötigt. Die überprüfte Un­
ternehmung finanzierte ihre Projekte im Bereich der Wirtschaftsparks 
mit öffentlichen Förderungen, bei den übrigen Infrastrukturprojekten 
und den Sanierungen mit Eigenmitteln. 

9.2 Der RH vermerkte, daß im Hinblick auf das Sanierungen innewohnende 
hohe Risiko der Kapitaleinsatz bei den bei den 1997 übernommenen Sa­
nierungsprojekten höher war als bis dahin üblich. 

Unternehmungssanierung und -beratung 

Zielsetzungen und 
Instrumente 

lO.1 Die überprüfte Unternehmung führte Unternehmungssanierungen nach 
privatwirtschaftlichen Grundsätzen durch (Beurteilung der Sanierungs­
chancen, Erarbeitung und Umsetzung eines Sanierungsplanes, Durchfüh­
rung der Konsolidierung und letztlich Reprivatisierung der betroffenen 
Unternehmung). 

Die Aktivitäten der überprüften Unternehmung erstreckten sich auf In­
dustriestandorte mit regionaler sowie arbeitsmarktpolitischer Bedeutung 
und auf Fälle, in denen geeignete private Interessenten für eine Weiter­
führung und Erhaltung der Unternehmungen vor ihrer Sanierung fehlten. 

Die überprüfte Unternehmung nahm zur Sanierung eigene Mittel oder 
Patronatserklärungen sowie auch privaten Unternehmungen zur Verfü­
gung stehende Förderungen in Anspruch. 

mbH 
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Unternehmungssanierung 

und -beratung 

Verwertung sanierter 
Projekte 

EU-Wettbewerbs­
regeln; 
Staatliche Beihilfen 

Die Bonität der überprüften Unternehmung, die arbeitsmarktpolitische 
Relevanz der Sanierungsprojekte und die grundsätzliche Unterstützungs­
bereitschaft führten bei den eingebundenen Förderungsstellen zu raschen 
Entscheidungsabläufen . 

lO.2 Nach Ansicht des RH trugen die sorgfältige Auswahl der Projekte und 
die professionelle Abwicklung wesentlich zu den bisherigen Sanierungs­
erfolgen bei . 

11.1 Eine 1995 eingeleitete Reprivatisierung einer sanierten Unternehmung 
war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch nicht umgesetzt; das Ver­
wertungsvorhaben wurde nach Prüfung mehrerer Varianten vorerst ausge­
setzt. 

Dieses Projekt verdeutlichte die vielfältigen Problemstellungen (zB Man­
gel an geeigneten Strategien und speziellem Know-how) in der Verwer­
tungsphase. 

11.2 Der RH empfahl die Erstellung eines umfassenden Verwerrungskonzeptes 
für Reprivatisierungen, um den Gesamterfolg eines Projektes zu verbes­
sern. Er regte weiters an, vorhandene Privatisierungserfahrungen im Bun­
desbereich miteinzubeziehen. 

11.3 Laut Stellungnahme der Geschajtsführung habe sie eine Verwertungsstrategie für 
sanierte Betriebe erarbeitet. 

12.1 Gemäß EG-Vertrag sind grundsätzlich staatliche Beihilfen vom Mit­
gliedstaat bei der Europäischen Kommission anzumelden (Notifikation) 
und von ihr zu genehmigen. Demzufolge unterrichtete das BMAGS die 
Europäische Kommission von Rettungs- und Restrukrurierungsbeihilfen 
für ein U nternehm ungssanierungsprojekt der überprüften U nterneh­
mung o 

Mehrere Rückfragen seitens der Europäischen Kommission führten zu 
Verzögerungen bei der Abwicklung. Ferner wurden auch die Maßnahmen 
der überprüften Unternehmung (zB Kapitalbeteiligungen bzw -zufüh­
rungen) als zu notifizierende Staatsbeihilfen qualifiziert. Trotz der Forde­
rung des Aufsichtsrates der überprüften Unternehmung, ein Konzept für 
die Abwicklung von Sanierungsfällen zusammen mit den befaßten öffent­
lichen Stellen (BMAGS und BMF) zu erstellen, erfolgten keine Festlegun­
gen, so daß die Einhaltung des geltenden Gemeinschaftsrechtes, insbe­
sondere hinsichtlich darin enthaltener zeitlicher Erfordernisse, Probleme 
bereitete. 

Die Europäische Kommission genehmigte die Haftungsübernahme sowie 
eine zwischenzeitlich erfolgte Mittelbereitstellung durch die überprüfte 
Unternehmung als Rettungsbeihilfe. Bezüglich der Restrukturierungs­
beihilfe und wegen der über die von der Europäischen Kommission fest­
gesetzte Frist hinaus gewährten Rettungsbeihilfe leitete die Europäische 
Kommission im Frühjahr 1998 das im EG-Vertrag festgelegte Prüfver­
fahren hinsichtlich der Vereinbarkeit der staatlichen Beihilfengewährung 

9* 
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Gesell chaft des Bundes 'ur Unternehmungssanierung 

und -beratung industr epolitisch Maßnahmen GesmbH 

Infrastruktur­
projekte 

Wirtschaftspark 
Gmünd/ 
Ceske Velenice 

11 

mit dem Gemeinsamen Markt ein. Die Europäische Kommission geneh­
migte im Dezember 1998 das Restrukturierungspaket unter der Bedin­
gung, daß die zu sanierende Unternehmung für die darin enthaltene Kre­
ditgarantie von Bund und Land eine Gebühr entrichtet. 

12.2 Nach Ansicht des RH verabsäumte die überprüfte Unternehmung eine 
ausreichende Auseinandersetzung mit den Bestimmungen des EU-Bei­
hilfenrechtes . 

Er empfahl der überprüften Unternehmung, EU-wettbewerbsrechtlich 
einwandfreie Kriterien für die rasche Abwicklung von Restrukturierungs­
vorhaben auszuarbeiten. 

12 .3 Laut Stellungnahme der Geschäftsfiihrung sei die Umsetzung der Empfehlung des 
RH in Arbeit. 

13.1 Die überprüfte Unternehmung ließ durch die Wirtschaftspark Entwick­
lungsgesmbH die Planung und Errichtung des Wirtschaftsparks Gmünd 
sowie die Beratung für die übrigen Projekte durchführen. Sie nahm teil­
weise selbst bzw über diese Tochterunternehmung die Eigentümerfunktion 
für den Bund wahr. 

Die unstrukturierte Aufgabenzuordnung bewirkte Überschneidungen 
mit der Wirtschaftspark EntwicklungsgesmbH, welche erst mit deren 
Abspaltung einschließlich der Infrastrukturprojekte bereinigt wurde. 

13.2 Der RH bemerkte, daß die unklare Aufgabenverteilung eine kontinuier­
liche Geschäftsfeldentwicklung behinderte. 

14.1 Der grenzüberschreitende Wirtschaftspark Gmünd/Ceske Velenice sollte 
zur wirtschaftlichen Entwicklung des nördlichen Waldviertels und der an­
grenzenden Region der Tschechischen Republik beitragen. Der Förderungs­
vertrag sah die Errichtung des Wirtschaftsparks und eines Gründerzentrums 
vor. Die Förderungszusage des Bundes betrug insgesamt 14 1,1 Mill S; bis 
September 1998 flossen davon 136 Mill S über die überprüfte Unterneh­
mung an die Trägergesellschaften . Das Bundesland Niederösterreich stellte 
insgesamt 28,9 Mill S an Förderungsmitteln bereit; damit übernahm es 
15 % der Förderung des österreichischen Teiles des Wirtschaftsparks und 
50 % der Förderung des Gründerzentrums. 

Organisatorisch erfolgte die Auf teilung in eine tschechische und eine 
österreichische Trägergesellschaft ohne einheitliche Geschäftsführung. 
Die Gemeinden Gmünd und Ceske Velenice waren ohne finanzielle Betei­
ligung in das Projekt durch jeweils einen Vertreter im Aufsichtsrat der 
bei den TrägergeseUschaften eingebunden . 

Bis Oktober 1997 betrug die Auslastung des Wirtschaftsparks im tsche­
chischen Teil 12 % und im österreichischen Teil 6 %. Eine Abrechnung 
der ersten Ausbaustufe des Projektes fehlte. 
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Schluß­

bemerkungen 

11.2 Dl'r RH vl'rmerkte, daß die ort:anisatorische Zers!'l i tterung, die Verschie­

denheit der Förderung sowie die geringe regionale Einbindung einer zü­

gigl'n Prowktabwicklung abtriiglich waren. Er regte an, ehestens die ab­

schlle1.\ende Förderungsabrechnung sowie eine Evaluierun,t; des Projektes 

zu erstellen. 

11..'\ Lwt Stcl//III,~lId)J!1t der C;ndhi/t.I/iilmlllp JU /111 Z/lge der Alilj,,;/t/llig der \\"irf­

."lhl/i.'jI,n-k bl!/lid::I/lII,~lgr'Ill/;}1 eillr 1\/n-ubll/lIIg d"r liil F.lld" I (j<): '1II,~e/;dle­

IMI I\/I/lcwdllllgm /lIId 1111 ('(fil/oIlUi 1'1'1/"//1 /lfmlcll. 

1) Zusammenfassend empfahl der RH 

dem Eigentümer, 

klare Positionen zur Erstellung einer lJ nternehmungsstrategie vor­

zugeben; 

der überprüften Unternehmung, 

(1) EU-wetthewerbsrechtlich einwandfreie Kriterien für die rasche 

Ahwicklung von Restrukturierungsvorhaben zu erarbeiten, 

(2) die Eigenwirtschaftlichkeit bei Beratungs- und sonstigen Dienst­

leistungen weiter auszuhauen und 

L1) ein umfassendes Verwertungskonzept für die Reprivatisierung 

von sanierten Unternehmungen zu erarbeiten. 

Wien, im April ll)l)l) 

Der Priisident: 

Dr Franz Fiedler 
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ANHANG 

Entscheidungsträger 

[Aufsichtsratsvorsitzende und 
deren Stellvertreter 
sowie Vorstandsmitglieder) 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

der überprüften Unternehmungen 

Anmerkung: 

im Amt befindliche Entscheidungsträger in lHauJrud: 
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ANHANG 

Entscheidungsträger 

Austrian Busine~<; Agenq 

Aufsichtsrat (bis 15. Mai 1996)* 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Geschäftsführer 

Bundesminister aD Erwin LANC 
(bis 15. Mai 1996) 

Dkfm Hans RUTKOWSKI 
(bis 2. Jänner 1991) 

Mag Johann-Karl MOSER 
(31. März 1992 bis 31. März 1993 und 
1. November 1993 bis 15 . Mai 1996) 

Mag Kurt LÖFFLER 
(1. April 1993 bis 31. Oktober 1993) 

Gerald Y. GENN 
(bis 31. März 1993) 

Mag Johann-Karl MOSER 
(1. April 1993 bis 31. Oktober 1993) 

Monika PACHER 
(1. November 1993 bis 31. Jänner 1997) 

Dr Rene SIEGL 
(seit 1. Februar 1997) 

* Funktionsperiode ausgelaufen; kein neuer Aufsichtsrat bestellt 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Vorstand 

ANHA G 

Entscheidungsträger 

() .,t ITLichi.,che Kotltrollbanh AG 

Dr Guido SCHMIDT-CHIARI 
(bis 26. April 1995) 

Dktm (, erh,lrd RANDA 
(seit 26. April 1995) 

Dkfm Gerhard RANDA 
(bis 26. April 1995) 

Dr Guido SCHMIDT -CHIARI 
(26. April 1995 bis 13. Mai 1997) 

Dr Walm ROTHE STEINER 
(seit 13. Mai 1997) 

Paul CASTELLEZ 
(bis 30. September 1991) 

Dr Helmut H. HASCHEK 
(bis 31. März 1993) 

Mag Gerhard PRASCHAK t 
(1. Oktober 1991 bis 26. April 1997) 

Mag Dr Johannes ATTEMS 
(sei t 1. Juni 1988) 

Or Rudolf SCHOLTEN 
(seit 1. Mai 1997) 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

1. Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

2. Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Vorstand 

Vorsitzender 

1. Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

2. Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Dkfm Karl HOLLWEGER 
(7. Mai bis 31.Juli 1997) 

L \ Pnl DDr llt:lmllt IRISCH 
(seit 1. August 1997) 

Dipl-Ing Josef MELCHART 
(bis 1. Mai 19%) 

Dr Rlidolt (,Rl BrR 
(seit 30. Mai 19%) 

Dr Günther CHALOUPEK 
(bis 31. Juli 1997) 

Ok{m ,,".tr! HOLLWEGER 
(sei tLAugust 1997) 

Dkfm Kurt NÖSSLINGER 
(bis 31. Jänner 19%) 

Dr Erich HAMPEL 
(1. Februar 19% bis 6. Mai 1997) 

Univ-ProfDDr Helmut FRISCH 
(7. Mai bis 31. Juli 1997) 

Mag Max KOTHBAUER 
(seit 1. August 1997) 

Dkfm Dr Viktor WOLF 
(bis 31. Juli 1997) 

Dr Kar! S TOSS 
(seit 1. August 1997) 

Dr Erich HAMPEL 
(bis 31. Jänner 1996) 

* Einbring ung der Österreichischen Postsparkasse im Mai 1997 rückwirkend 
zum 1. J änner 1997 in eine Aktiengesellschaft 
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Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Vorstand 

Vorsi tzender 

Mitglieder 

AR\\ A(J Holdlllg-A(J 

Dr Heinrich KAINZ 
(bis 31 . Dezember 1994) 

Adolf HOLPER 
(seit l. Jänner 1995) 

Kar! SAMSTAG 
(bis 28.Juni 1995) 

Dr Günrher SCHON 
(sei t l. Jänner 1995) 

Dr Peter WEBER 
(seit 29.Juni 1995) 

Adolf HOLPER 
(bis 31 . Dezember 1994) 

~fa~ Franz HAl BfRI 
(seit l. Jänner 1995) 

Mag Franz HAUBERL 
(bis 31 . Dezember 1994) 

Hd~a SCHÖLLER 
(seit l. Jänner 1995) 

Dr Korberr FL eH<;, 
(seit 1. Jänner 1995) 

A H G 

Entscheidungsträger 
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Verwaltungs rat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Vorstand 

Vorsitzender 

Mitglieder 

ANHA G 

Entscheidungsträger 

-\gr.lrmarl"c \u tna 

Mag Hans KLETZLMAYR 
(1. Oktober 1992 bis 29. Dezember 1994) 

Gl'rhard WLODKOWSKI 
(seit 30. Dezember 1994) 

Mag Heinz ZOUREK 
(1. Oktober 1992 bis 30. Jänner 1994) 

Dr Johann FARNLEITNER 
(1 . Oktober 1992 bis 19 . Juni 1996) 

Mag Werner MUHM 
(1. Oktober 1992 bis 31. Dezember 1996) 

Mag Johanna ETTL 
(1. Jänner 1997 bis 31. Jänner 1998) 

Ma.~ Georg KOV ARI K 
(seit 31. Jänner 1994) 

Dlpl Ing Man.! BURGSTALLER 
(seit 18. Februar 1998) 

Dr L Inch CHRISTALOl\J 
(seit 18. Februar 1998) 

Dipl-Ing August ASTL 
(1. Februar 1993 bis 31. Juli 1996) 

Dlpl- Ing Josef PLA K 
(seit 1. Oktober 1996) 

Or LeopolJ SIMPERL 
(seit 1. Februar 1993) 

Dipl-Ing Werner WEIHS 
(seit 1. Februar 1993) 

Dlpl lng Joset' PLA K 
(seit 1. Oktober 1996) 

Mag Dr Stephan MIKINOVIC 
(seit 6 . Mai 1993) 
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Staatsaufsicht 

In Vertretung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 

in rechtlichen 
Angelegenheiten 

für den Bereich des 
Finanz-, Personal­
und Verwaltungs­
wesens 

in fachlichen 
Angelegenheiten 

Dr Dieter BECK 
(9. Oktober 1992 bis 30. April 1994) 

Sektionsleiter Dr Johannes ABENTUNG 
(seit 14. Jänner 1995) 

Dr RudolfDONHAUSER 
(seit 9. Oktober 1992) 

Dipl-Ing Ernst THALER 
(9. Oktober 1992 bis 12. Juni 1996) 

Dipl-Ing Martin RE EH 
(seit 4. Juni 1997) 
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Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Geschäftsführer 

ANHANG 

Entscheldung.träger 

(J(.sell~chaft de .. Bunde ... fur 
illdll~{rit..·p()liti'i( he Maßnahmt..·n (,e..,mhll 

Sektionschef Dr Erich WITTMANN t 
(16. März 1992 bis 11. August 1996) 

Dktrl Dr RIlharJ BOCK 
(seit 12 . August 1996) 

Dkfm Dr Richard BOCK 
(16. März 1992 bis 11. August 19%) 

Dr \\olfg'lng KARNER 
(seit 12 . August 19%) 

Dkfm Dr Richard BOCK 
(bis 31. Jänner 1992) 

:\1 1 ' .Iohann-h'lrl MOSER 
(sei tLFebruar 1992) 
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